5 Muslimische Lebenswelten

Muslimische Lebenswelten entstehen nicht losgelost von raumlichen Umfel-
dern, in denen man sich physisch und seelisch befindet (Umwelten).*46 Sie
sind auch nicht unabhéngig von soziokulturellen, rechtlichen und religiosen
Rahmenbedingungen und normativen Ordnungssystemen in ihren Herkunfts-
gesellschaften wie auch in der Aufnahmegesellschaft (Mitwelten). Diese konsti-
tuieren die Kontexte und die Rahmenbedingungen fiir die soziale Interaktion,
die eine wichtige Voraussetzung fiir die menschliche Existenz darstellt.*#” Auch
die eigenen Lebenszyklen, das dynamische Selbstverstandnis (Eigenwelten),
die gelebten Erfahrungen und der Austausch mit anderen Menschen spielen
eine entscheidende Rolle dahingehend, wie Gefliichtete ihr Leben fithren, wel-
che Vorstellungen sie von Religion haben und wie sie Lebensentscheidungen
treffen. Um tiefere Einblicke dariiber zu gewinnen, ob und wie muslimische
Gefliichtete in Deutschland religiose Praktiken einhalten oder verdndern, wie
normative Vorstellungen und Ordnungssysteme ausgehandelt und welche Vor-
stellungen {iber religiose Normen und Themen entwickelt werden, wird im
Folgenden zunéchst der Fokus auf die Eigen-, Mit- und Umwelten von muslimi-
schen Gefliichteten gelegt. Eine Trennung zwischen diesen unterschiedlichen
Welten ist analytisch hilfreich, letztendlich aber nicht vollstindig aufrechtzuer-
halten, da sie in der Realitdt in komplexer Weise aufeinander einwirken und
ineinander verwoben sind. Der Blick auf diese Dimensionen menschlicher
Existenz erlaubt es aber, die multidimensionale Erfahrung von muslimischen
Gefliichteten in ihrer Komplexitdt und mit ihren inhdrenten Spannungen und
ihrem Ringen zu verstehen.**® Auf diese Weise kann man die Kontexte und
Rahmenbedingungen, unter denen Gefliichtete ihr Leben fiithren, besser verste-
hen und ihre Lebenswelten kontextualisieren. Anschliefiend werden Einblicke
in die alltaglichen Praktiken muslimischer Gefliichteter (Gebet, Fasten, Erndh-
rung, Dating und EheschliefSung) gegeben. Dabei wird zunichst eine normative
Einordnung dieser Praktiken in die islamrechtliche Tradition vorgenommen,
bevor die ethnographischen Beispiele und die Aushandlungsprozesse muslimi-
scher Gefliichteter vorgestellt werden.

446 Giehe hierzu die Ausfithrungen zu Lebens-, Um-, Mit- und Eigenwelten in Abschnitt 4.11.

447 Vgl. Jackson, Life within Limits, S.xiii, 68f.

48 ygl, Ludwig Binswanger (1962), Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Miin-
chen: Reinhardt; ders. (1963), Being-in-the-world: Selected Papers Translated and with a
Critical Introduction to His Existential Psychoanalysis, ibersetzt von Jacob Needleman, New
York: Basic Books.
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5.1 Anndherung an Lebenswelten
5.11 Muslimische Gefliichtete und ihre Eigenwelten

Wie Angehorige vieler anderer Gruppen gefliichteter Menschen haben musli-
mische Gefliichtete nicht selten einen beschwerlichen und oft iiberaus gefahrli-
chen Fluchtweg auf sich genommen, um sich selbst und ihre Angehérigen zu
retten und in Frieden zu leben. Insbesondere die Kriegs- und Fluchterfahrun-
gen, der Verlust von Familienangehorigen, die Zerstreuung von Familien und
die verlorene Heimat haben in vielen Gefliichteten tiefe Spuren hinterlassen.
Aufgrund dieser Situationen und Erlebnisse haben viele Gefliichtete traumati-
sche Erfahrungen gemacht.**® Diese begleiten Gefliichtete im Einwanderungs-
land und beeinflussen ihr Selbstbild und ihren Blick auf das Leben.**° Sie sind
aber nicht unbedingt von diesen Erfahrungen und Zustdnden abhangig. Auch
das eigene Selbstbild und der Blick des Einzelnen auf das Leben sind nicht
starr, sondern dynamisch und transformativ,**! denn Menschen sind interaktiv,
befinden sich stindig im Austausch mit anderen und sind daher permanent
im Wandel. Dabei werden im Rahmen der Interaktion mit anderen Menschen
Identititen und Eigenvorstellungen konstituiert und modifiziert.*>> Dies hat
Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man sich selbst und die Personen,
denen man mit- und umweltlich begegnet, betrachtet.

Die Fluchtgeschichte von Samira und ihre Erfahrungen im Einwanderungs-
land Deutschland illustrieren diese Wechselwirkungen zwischen den Eigen-,
Mit- und Umwelten von Menschen. Aufgrund der Proteste in ihrem Heimat-
land Syrien ab dem Jahr 2011 und der anschlieflenden militarischen Konflikte
war es Samira nicht moéglich, das letzte Semester ihres Bachelorstudiums abzu-
schlielen. Im Jahre 2012 fliichtete sie zusammen mit einem Teil ihrer Familie
nach Libyen, um dort zu arbeiten und den noch in Syrien verbliebenen Teil
der Familie erndhren zu konnen. Als Alteste unter ihren Geschwistern war sie
fiir die Familie verantwortlich, insbesondere fiir ihre kleinen Briider, die damals
noch die Schule besuchten. Nachdem in Libyen Proteste ausbrachen und die

449 Dies bestitigt eine Studie des Max-Planck-Instituts fiir Experimentelle Medizin in Géttingen
zur Lebenssituation von Gefliichteten, siehe Martin Begemann et al. (2020), »Accumulated
Environmental Risk in Young Refugees: A Prospective Evaluation«, in: EClinicalMedicine 22,
bit.ly/2YSDamu (letzter Zugriff am 14.10.2021); sowie auch die Studie des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK (WIdO), sieche Helmut Schroder/Klaus Zok/Frank Faulbaum (2018), Ge-
sundheit von Gefliichteten in Deutschland: Ergebnisse einer Befragung von Schutzsuchenden
aus Syrien, Irak und Afghanistan, WIdOmonitor 1, www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/pr
esse/pressemitteilungen/archiv/2018/widomonitor_1_2018_web.pdf (letzter Zugriff am
14.10.2021).

Vgl. hierzu die Ausfithrungen in Kapitel 4.1.1.

Vgl. Jackson/Piette, »Introduction«, S.3; siehe auch Dilthey, Introduction to the Human
Sciences.

452 Giehe Jackson, Lifeworlds, S.5.
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451

116

https://dol.org/10.5771/9783987401585-115 - am 20.01.2026, 20:23:04. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - [ T


https://bit.ly/​2YS​Damu
http://www.aok-bv.de/imperia/md/​aokbv/presse/​pressemitteilungen/​ar​chiv/​2018/​widomonitor_​1_​2018_​web.pdf
http://www.aok-bv.de/imperia/md/​aokbv/presse/​pressemitteilungen/​ar​chiv/​2018/​widomonitor_​1_​2018_​web.pdf
https://doi.org/10.5771/9783987401565-115
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Lage unsicher geworden war, verschlechterte sich die Situation auch fiir Samira
und ihre Familie, weshalb sich der dort befindliche Familienteil von Libyen im
Jahre 2014 auf den Fluchtweg nach Deutschland machte. Die Fluchtgeschichte

und die Spuren, die die Flucht in ihr hinterlief3, beschreibt Samira wie folgt:

»Als ich in Deutschland ankam, hatte ich auf einmal viele Krankheiten. Der Arzt sagte mir,
dass diese durch den psychischen Druck, den ich erlebte, bedingt seien. Ich entkam einem
Krieg. Ich fliichtete {iber das Meer. Wir wiren beinahe ertrunken. Ich erlebte Vieles, was
schwer zu ertragen ist. Damals spiirte ich nichts. Ich konnte mich auf dem Fluchtweg zu-
sammenreiflen. Meine Schwester und mein Vater waren diejenigen, die zusammenbrachen.
Ich fiihlte, dass ich sehr stark bin. Als ich hier ankam, hatte ich Sorgen um den Rest
meiner Familie in Syrien, weil die Lage in Damaskus sehr schlecht war. Das alles ging
vorbei, aber die Auswirkungen kamen spéter zum Vorschein. Ich litt zu Beginn meines
Aufenthalts in Deutschland an einer Depression. Es hatte fiir mich frither eine Rolle gespielt,
gesellschaftlich effektiv und engagiert zu sein. Ich arbeitete, studierte an der Universitit und
war im letzten Semester. Dann kam ich hierher. Das war fiir mich eine Zeit der Verlorenheit,
weil ich nicht arbeiten, nicht kommunizieren, gar nichts machen konnte. Das war fiir mich
sehr schwer. Ich musste von Null beginnen und die Sprache lernen. Keiner akzeptierte
mich. Sprache ist ein Kontakt zwischen Menschen. Ich versuchte, mithilfe des deutschen
Fernsehens zu lernen, aber ich fand die deutschen Filme sehr, sehr schlecht. Auch die
deutsche Kultur war mir nicht nah. Ich hatte keine Vorstellung davon, was die deutsche
Kultur ist und auch nicht, was fiir eine deutsche Kultur uns vermittelt werden sollte. Ich
weifd auch nicht, ob Deutsche ihre eigene Kultur wirklich kennen. Das war schwer fiir mich.
Ich wusste nicht, womit ich anfangen soll. Die einzige Person, mit der man auf Deutsch

sprechen konnte, war die Lehrerin in der Sprachschule.«

453

Die Eigenwelten von Samira, ihr Selbstbild und ihre individuellen Chancen
und Risiken, Freude und Trauer, Hoffnung und Frustration waren und sind nie
getrennt von ihrer Fluchtgeschichte sowie von dem ihr mit- und umweltlich
Begegnenden. Thre Depression war nicht nur eine Folge der Kriegs- und Flucht-
erfahrung, sondern auch ein Ergebnis gesellschaftlicher Druck- und Machtme-
chanismen sowohl seitens der Herkunftsgesellschaft als auch durch die Auf-
nahmegesellschaft. Die Beleidigungen und der Alltagsrassismus, die Samira
in Griinau,** einem Stadtteil von Leipzig, aufgrund ihres Kopftuches erlebte,
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Viele der Gefliichteten, mit denen ich in Kontakt bin, haben kein gutes Bild vom Stadtteil
Griinau und dessen altansissigen Bewohner:innen. Die meisten von ihnen beklagen sich
tiber Alltagsrassismus. Vgl. hierzu Sigrun Kabisch/Janine Pofineck (2021), Griinau 2020:
Ergebnisse der Bewohnerbefragung im Rahmen der Intervallstudie »Wohnen und Leben in
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riefen bei ihr grofle Hemmungen und Angste vor der Aufnahmegesellschaft
hervor. Dies war verbunden mit den sprachlichen Herausforderungen und dem
begrenzten Kontakt zu den Einheimischen. Nachdem aber Samira die Sprache
erlernt und einen Studienplatz an der Universitat erhalten hatte, dnderte sich
ihr Blick auf das Leben und auf die Mitmenschen. Das universitire Umfeld und
die kleinen Erfolge im Studium trugen dazu bei, dass sie trotz Schwierigkeiten
im Studium statt Frustration Hoffnung und statt Trauer Freude spiirte.

Auch wenn viele Gefliichtete eine dhnliche Fluchterfahrung wie Samira ma-
chen, ist diese Erfahrung fiir jeden einzigartig und hochst individuell. Jeder
erlebt, fiihlt und spiirt sie anders. Es sind damit gemischte Emotionen und
Gefiihle verbunden, die von der konkret erlebten Situation abhéngen. Fiir viele
meiner Gesprichsteilnehmenden war die Flucht eine Flucht ins Ungewisse,
wobei sie nicht wussten, was auf sie wartet. Dabei spielen die Fluchtmotive und
der erste Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft eine grof3e Rolle. Viele meiner
Forschungsteilnehmenden fliichteten voller Hoffnung und mit grofien Erwar-
tungen an ein neues und friedliches Leben, eine Lebenssituation, von der sie
neben Schutz und Anerkennung gute Ausbildungs- und Arbeitsmoglichkeiten
sowie bessere Gesundheits- und Lebensbedingungen erwarteten. Andere wie-
derum betrachteten die Flucht als Befreiung von familidren Machtverhéltnissen,
sozialer Kontrolle und herrschenden Gesellschaftsstrukturen.

Diese Motive waren etwa fiir Raghad ein wichtiger Antrieb dafiir, ohne Riick-
kehrperspektive nach Deutschland auszuwandern.*>> Als sie ihre Heimatstadt
Suweida (as-Suwayda’)*¢ verlassen wollte, weigerten sich einige Verwandte,
von ihr Abschied zu nehmen, weil sie sich ohne (ménnliche) Begleitung auf
den Fluchtweg machte. Auf meine Nachfrage, dass sie doch zusammen mit
ihrer Schwester nach Deutschland ausgewandert sei und ob dies nichts an der
Meinung ihres Umfeldes gedndert habe, erwiderte sie: »Das stimmt, aber meine
Schwester kam in Begleitung ihres Mannes. Ich bin nicht verheiratet. Den
Verwandten schien es nicht nachvollziehbar, was ich denn hier allein machen
solle.« Raghad berichtete mir, dass es in der Gemeinschaft der Drusen viele
Restriktionen gebe. Die Gewohnheiten und Traditionen seien fiir sie heilig. Es

Leipzig-Griinau«, UFZ-Bericht 1/2021, Helmholtz-Zentrum fiir Umweltforschung, www.ufz.
de/export/data/2/253432_UFZ-Bericht_01-202L.pdf (letzter Zugriff am 21.10.2021).

Die folgenden Ausfithrungen zu Raghads Geschichte entstanden aus einer kollaborativen
Zusammenarbeit iiber mehr als drei Jahre, in denen wir stindig im Austausch waren. Diese
Zusammenarbeit erfolgte auch wéhrend des Schreibprozesses, wobei ich Raghad stindig
konsultierte und Nachfragen stellte. Fiir Einblicke in diese kollaborative Zusammenarbeit
siehe Kapitel 3.2.3.

As-Suwayda’ ist eine Stadt im Siidwesten von Syrien. Sie ist das Siedlungszentrum syrischer
Drusen, denen auch Raghad angehort. Die Drusen gelten als eine Abspaltung der ismaili-
tischen Sia. Innerhalb der Gemeinschaft der Drusen ist nicht klar, ob sie sich als eine
Glaubensrichtung des Islam definieren. Dies wurde im Rahmen meiner Gespriche mit
Raghad und ihrer Schwester angesprochen. Beide waren unsicher, ob die Drusen zu den
Muslim:innen gehoren.
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sei beispielsweise fiir die Drusen verboten, auSerhalb der Gemeinschaft zu hei-
raten. Diese Regelung betreffe Frauen weitaus starker als Manner. Raghad kann
sich mit diesen Regelungen nicht mehr identifizieren. Aufgrund ihrer eigenen
Erfahrung von starker sozialer Kontrolle in ihrem Heimatort as-Suwayda’ (hier
stehend fur die Mitwelt) sowie der aktuellen Zustinde in ihrem Heimatland
scheint Raghads Zugehorigkeitsgefithl zu Syrien immer weiter abzunehmen.
Thren gegenwirtigen Blick auf ihr Heimatland schildert sie wie folgt:

»Syrien ist zu einem dreckigen Sumpf geworden. Es ist uns verboten worden, in andere
Linder zu reisen. Wir sind unerwiinscht, und kein Land will uns aufnehmen. Das Zugeho-
rigkeitsgefithl zu Syrien hat sich bei vielen Syrer:innen zum Schlechten verdndert. Viele
mdchten nicht mehr nach Syrien zuriickkehren.«*’

Dem in den Gesprachen aufkommenden allmidhlichen Verlust ihres Zugeho-
rigkeitsgefiihls zu Syrien scheint ein Zuwachs an Zugehorigkeitsgefithl zu
Deutschland gegeniiberzustehen, wo sie sich willkommen fiihle und ausschlief3-
lich positive Erfahrungen erlebe. In Deutschland habe sie im Vergleich zu
ihrem Heimatland ein besseres soziales Leben, weil sie sich ihre Freund:innen
und Bekanntenkreise selbst aussuchen konne. Auflerdem habe ihr ihre duflere
Erscheinung das Leben in Deutschland leichter gemacht, weil sie weniger als
Syrerin, denn als Européderin wahrgenommen und demnach positiv bewertet
worden sei.*® Sie erzdhlte mir, dass sie im Vergleich zu ihren Freundinnen,
vor allem denjenigen, die ein Kopftuch tragen, keine Schwierigkeiten gehabt
hatte, einen Job zu finden oder in Kontakt zu anderen Menschen zu treten. Der
Wandel ihres Zugehorigkeitsgefiihls gegeniiber ihrem Heimatland und der Zu-
wachs an Zugehorigkeitsgefithl zum Aufnahmeland entstehen somit durch ihre
Interaktion mit den jeweiligen Mitwelten. In beiden spielen eine gewisse Wahr-
nehmung und Bewertung des dufleren Erscheinungsbildes eine wichtige Rolle.
Dominierten im Heimatland die Zuordnung zum weiblichen Geschlecht und
daraus abgeleitete Regeln sozialen Verhaltens dieses Gefiihl, stellten die gleichen
Faktoren im Alltagsleben des Aufnahmelandes Deutschland die Grundlage
dafiir dar, dass sie sich von den ihr um- und mitweltlich Begegnenden gut
aufgenommen fiihlt.

Ganz anders sind die Fluchtgeschichte von Nasrat und seine Einstellungen
zu Deutschland. Er ist in Afghanistan im Kontext von Krieg und Terror aufge-
wachsen. Als Dolmetscher war er fiir deutsche Soldat:innen wihrend ihres
Einsatzes in Afghanistan tétig. Aufgrund dieser Tatigkeit, so Nasrat, sei er Ziel
terroristischer Gruppierungen gewesen, weshalb er die Flucht nach Deutsch-
land angetreten habe. Nasrat lernte ich in den ersten Monaten seines Aufent-
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458 Eine dhnliche Beobachtung am Beispiel arabischer Christ:innen macht auch Sixtus in seiner
Studie. Siehe Sixtus, »Religion als Zugehorigkeitskategorie«.
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halts in Deutschland im Jahr 2017 in einem von mir geleiteten Integrationskurs
kennen. Wihrend dieses einjahrigen Kurses beobachtete ich Nasrats Gesprache
mit seinen Kolleg:innen, in denen er ihnen viele existenzielle Fragen stellte.
Er konfrontierte sie mit Fragen und Themen, tiber die sie sich méglicherweise
zuvor keine Gedanken gemacht hatten und auf die sie nicht antworten konnten.
Er fragte sie, ob sie wirklich mit dem Leben in Deutschland zufrieden seien und
ein menschenwiirdiges Leben fithren konnten. Seit Beginn seines Aufenthalts
in Deutschland beobachtete Nasrat sein neues soziales und gesellschaftliches
Umfeld und glich es mit der Situation in seinem Heimatland ab. Sein Ziel war,
sich selbst und den Sinn seines Lebens zu verstehen. Hierzu folgt ein Ausschnitt
aus Nasrats Beobachtung:

»I live here with 8 families. We say only hello. We do not know each other. If I have
problems, if I die, no one will know about it. Is this a society? In Afghanistan, if my child did
something wrong, my neighbor will come to me and tell me about it. Here, it is a society of
robots. The people are suffering from psychological problems. I see it every day in the tram,
in the train. The people think only about making a career, they do not think about making a
life. In Afghanistan, I have the freedom to live as human, but in a frame.«4

Aus diesen Aussagen kann man ableiten, dass die Eigenwelten von Nasrat und
die Bewertung des neuen Umfeldes und der Mitmenschen in Deutschland stark
von dem Selbst-, Menschen- und Gesellschaftsbild gepragt sind, mit dem er auf-
gewachsen ist, das er mit anderen Menschen teilte und als angemessen betrach-
tet. Es ist gekoppelt an eine andere Form des sozialen Lebens, in dem der Ein-
zelne sich durch die Grof3familie und die enge Verbindung zu Nachbarn und
seinem Wohnumfeld behiitet und geborgen fiihlt. Interessant ist an dieser Stelle,
wie meine Gespréchsteilnehmenden ihr Umfeld, ihre Eigenverantwortung und
die ihrer Mitwelt darin sehen. Was fiir die einen die Flucht vor sozialer Kontrol-
le ist, ist fiir die anderen ein Verlust an sozialer Unterstiitzung. Die Position
Nasrats steht stellvertretend fiir die Meinung sehr vieler von mir begleiteter
Gefluchteter und kann mit Blick auf andere, als existentiell zu bezeichnende Be-
diirfnisse erweitert werden. Solche als immateriell zu bezeichnende Bediirfnisse
betreffen insbesondere Gefiihle und Emotionen, die mit Heimat verbunden
werden, vertraute Strukturen des sozialen Lebens sowie Gewohnheiten und
Traditionen, deren Pflege und Praxis im Aufnahmeland eingeschriankt oder un-
moglich erscheinen. Je mehr diese existenziellen Bediirfnisse bei Gefliichteten
im Vordergrund stehen und mit Verlustgefithlen gekoppelt sind, desto weniger
tithlen sie sich dem neuen Lebensumfeld verbunden.*¢°

459 Dieses Gesprich fand im Sommer 2018 in Nasrats Wohnung statt. Auf seinen Wunsch
fithrten wir das Gesprach auf Englisch.

460 Meine Feldforschung sowie der siebenjahrige Kontakt mit Gefliichteten untermauern diese
Beobachtung. Auch wenn viele Gefliichtete die Sprache erlernten und eine berufliche oder
universitire Karriere einschlugen, empfinden nur wenige von ihnen eine tiefergehende
Zugehorigkeit zum Aufnahmeland.
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5.1.2 Besonderheiten in den Herkunftsgesellschaften

Muslimische Gefliichtete in Deutschland sind mehrheitlich in gesellschaftlichen
Kontexten aufgewachsen, die stark kollektivistisch ausgerichtet sind. In solchen
Kontexten ist der Einzelne vorwiegend in stabilen und solidarischen Klein-
und/oder GrofSgruppen wie Grofifamilie sowie ethnische oder religiose Zuge-
horigkeit eingebunden.¢! Dabei spielen normative Ordnungen in jeweils loka-
len Auspragungen eine nicht unwesentliche Rolle. Der Einzelne muss somit die
eigenen Interessen und Entscheidungen im Rahmen der vorgegebenen sozialen
Ordnung und der herrschenden gesellschaftlichen Normen realisieren. Dies
kann wesentliche und existenzielle Lebensentscheidungen betreffen, wie etwa
Bildung, Karriere oder Heirat, aber auch einfache alltagliche Entscheidungen.

Die Mitglieder solcher sozialen Gruppen miissen insbesondere Riicksicht
darauf nehmen, wie sie im offentlichen Raum auftreten und handeln, denn
das personliche Verhalten wird nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der
eigenen sozialen Gruppe zugeordnet.*? Damit verbunden sind auch die Indivi-
dualverantwortlichkeiten. Dabei achten sowohl das Individuum (durch Verin-
nerlichung von Normen) als auch die soziale Gruppe (durch duflere Kontrolle)
darauf, die in der Gruppe bereits einvernehmliche soziale Ordnung zu bewah-
ren und zu kontrollieren. Die Aufrechterhaltung von Normen und sozialer Ord-
nung erfolgt weitgehend in der alltdglichen Interaktion.*63 Diesbeziiglich weist
John Griffiths zu Recht darauf hin, dass die soziale Interaktion Individuen ein
Lernfeld bietet, in dem sie Handlungen anderer beobachten, von ihnen lernen,
bestimmte Normen zu verfolgen, mit positiven und/oder negativen Reaktionen
auf ihr Verhalten konfrontiert werden und mdoglicherweise das eigene Verhalten
an die bestehende soziale Ordnung anpassen.*** Ein abweichendes Verhalten
des Einzelnen kann zu gesellschaftlichen Sanktionen fithren, wie beispielsweise
zu Rufschddigung der eigenen Gruppe im Lebensumfeld oder zu sozialer Aus-
grenzung.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden demgemif$ Prozesse der Be-
obachtung, Steuerung und Regulierung menschlichen Verhaltens in einem be-
stimmten Kontext als soziale Kontrolle (arab. ad-dabt al-igtimasi, ar-rigaba

461 Siehe Peter Menzel (2000), »Zum Umgang mit dem Fremden im Gerichtssaal: Missver-

stindnisse kulturspezifischer Wahrnehmungen und Problemlésungsstrategien: der steinige
Weg zur >Wahrheitsfindung< im Prozess vor deutschen Gerichten in einer multikulturell
zusammengesetzten Gesellschaft«, in: Betrifft Justiz 61, S.76-83.

462 1hid., siehe auch Ali Wardak (2002), »The Mosque and Social Control in Edinburgh’s Mus-
lim Community«, in: Culture and Religion 3.2, S.201-219, hier S.4ff.; George H. Mead
(1934), Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist, hrsg. von Charles
W. Morris, Chicago/London: The University of Chicago Press, S.1551f.

463 Siehe John Griffiths (2017), »What Is Sociology of Law? (On Law, Rules, Social Control
and Sociology)«, in: The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 49.2, S.93-142, hier
S.106f.

464 Tbid., S.107, siehe auch Moore, »Law and Social Changex.
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al-igtima‘iya) verstanden. Ein Blick auf die Mechanismen und Formen sozialer
Kontrolle*¢® in den Herkunftsgesellschaften kann Aufschluss dariiber geben, wie
Gefliichtete unter spezifischen Beobachtungs- und Steuerungsmechanismen
und vorgegebenen sozialen Normen ihr Leben gefiithrt haben und wie solche
Mechanismen ihr Selbstbild und ihr Gewordensein pragen. Die Mechanismen
und Formen sozialer Kontrolle variieren in Abhingigkeit vom jeweiligen sozia-
len Umfeld. In den Herkunftsgesellschaften von muslimischen Gefliichteten
stellen insbesondere religiose und gewohnheitsrechtliche Elemente relevante
Quellen fiir die soziale Kontrolle dar. In der Praxis werden beide Elemente
nicht selten miteinander vermengt. Bei der Mehrheit meiner Forschungsteil-
nehmenden scheint die soziale Kontrolle eine entscheidende Rolle in ihren
alltaglichen Lebenswelten gespielt zu haben. Dies wurde von den Forschungs-
teilnehmenden unterschiedlich bewertet und im Vergleich zu einer fehlenden
oder anders gearteten sozialen Kontrolle in Deutschland positiv oder negativ
gesehen.

Asmaa aus dem Jemen berichtete mir verbittert von den leidvollen Erfahrun-
gen in ihrem Heimatland, das aus ihrer Sicht von starker sozialer Kontrolle ge-
pragt war. Asmaa kam 2018 mit einem befristeten Studienvisum nach Deutsch-
land. Da sie die Zulassungspriifung nicht bestand, keine Verlingerung ihres
Visums bekam und es ihr aufgrund der Zustinde im Jemen nicht zumutbar
war, in den Jemen zuriickzukehren, beantragte sie Asyl. Sie lebt seitdem mit
Flichtlingsstatus in Deutschland. Asmaa berichtete mir, dass Aden (Aden) im
Suden Jemens bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts eine Kolonie des britischen
Reichs war. Damals trugen nicht alle Frauen ein Kopftuch oder das klassische
Uberkleid (‘abaya). Dies hat die Stadt bis heute teilweise beeinflusst. Asmaa
schilderte, dass Jemenitinnen aus dem Norden ihre Heimatstadt als auferge-
wohnlich offen ansehen.

In gleicher Weise hat auch eine andere jemenitische Gesprachsteilnehmende
die vermeintliche Offenheit der Bewohner:innen von Aden als iibertrieben
betrachtet. Auch wenn ihre Heimatstadt Aden im Vergleich zu anderen jeme-
nitischen Stddten deutlich offener sei, gewinnen dort Gewohnheiten und Tra-
ditionen (al-adat wa-t-taqgalid) stark an Bedeutung. Dies hinge mehr oder
minder mit dem Stammessystem (an-nizam al-qabali) zusammen, das im Je-
men seit 3000 Jahren herrscht.*¢ Asmaa erzdhlte, dass in vielen jemenitischen
Stimmen strenge Regeln gélten. So wiirden in solchen Stimmen Méanner und

465 Zum Begriff und zur Theorie der sozialen Kontrolle siche Donald Black (1984), Toward a
General Theory of Social Control, London: Academic Press, INC; Mathieu Defelm (2019),
The Handbook of Social Control, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; Carol J. Greenhouse
(2022), »Social Control through Law: Critical Afterlives«, in: The Oxford Handbook of Law
and Anthropology, hrsg. von Marie-Claire Foblets, Mark Goodale, Maria Sapignoli und Olaf
Zenker, Oxford University Press, S.19-35.

Fiir einen ausfiihrlichen Uberblick iiber die Geschichte des jemenitischen Stammessystems
siehe Hamza ‘Ali Luqman (1985), Tarih al-qaba’il al-yamaniya, San‘@’: Dar al-Kalima.
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Frauen voneinander getrennt leben. Ein Cousin wiirde beispielsweise seine
Cousine, ihr Aussehen und sogar ihre Stimme erst dann kennen, wenn er sie
heiraten wiirde. Der Stamm, dem Asmaa angehort, sei im Vergleich zu anderen
Stammen offener, denn Ménner und Frauen wiirden in ihren Lebensspharen
nicht getrennt bleiben. Auch hitten Frauen in jhrem Stamm Zugang zu Bildung
und konnten erst heiraten, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben. So
stellte beispielsweise Asmaas Reise ohne Begleitung nach Deutschland kein
Diskussionsthema in ihrer Familie dar. Sie konnte entscheiden, was sie fur
richtig hielt. Ihre Entscheidung sei aber im Lebensumfeld und im Freundeskreis
auf Kritik gestofen. Thre Freundinnen hitten ihr geraten, nicht ohne die Beglei-
tung eines Verwandten (mahram)*’ nach Deutschland zu fahren, was Asmaa
nicht verstehen konnte. Sie kommentierte: »Soll mein Vater meine Mutter und
meine Geschwister verlassen, um mich in meinem Leben in Deutschland zu
begleiten?«468

Mein Gesprich mit Asmaa schien ihr Anlass fiir weitere kritische Uberle-
gungen zu Gewohnheiten und Traditionen in ihrem Heimatland gewesen zu
sein. Insbesondere kritisierte sie eine innergesellschaftliche Haltung, welche das

467 Der Begriff mahram bezeichnet urspriinglich das, was Gott Muslim:innen verboten hat.
Mit diesem Wort werden insbesondere jene Personen bezeichnet, bei denen eine Ehe auf-
grund eines Verwandtschaftsverhaltnisses als verboten angesehen wird. Der Begriff mahram
gewinnt insbesondere aufgrund der in Sahih Muslim erwihnten Uberlieferung (Sunna des
Propheten) Nr.1339 an Bedeutung. In dieser Uberlieferung wird darauf hingewiesen, dass es
einer Frau nicht gestattet ist, eine Reise lingerer Dauer als von einem Tag und einer Nacht
zu unternehmen, aufler mit einem mahram. Heutzutage wird diese Uberlieferung sowohl
in der Praxis von Muslim:innen als auch von den meisten Rechtsgelehrten im historischen
Kontext und unter Beachtung der zeitlichen Rahmenbedingungen zu Zeiten des Propheten
Muhammad verstanden, in denen die Reise einer Frau ohne Begleitung in der Wiiste mit
groflen Risiken verbunden war. Siehe ‘Abbas Siman (2018), »Safar al-mara bayn al-qadim
wa-l-hadit, in: Youm?7, bit.ly/3D5iMgY (letzter Zugriff am 9.11.2021). Zum Begrift mahram
siehe Magma“ al-luga al-‘arabiya bi-l-qahira (1960), al-Mu$am al-wasit, Bd. 1, Kairo: Dar
ad-Da‘'wa, S.169, al-maktaba.org/book/7028/171 (letzter Zugriff am 9.11.2021). Fiir die hier
erwihnte Uberlieferung siehe an-Naysabiiri, Muslim Ibn al-Haggag (o. A.), Sahih Muslim,
Bd. 2, Beirut: Dar Ihya’ at-Turat al-‘Arabi, S.977, al-maktaba.org/book/33760/3831 (letzter
Zugriff am 9.11.2021).

Die hier geschilderten Erfahrungen von Asmaa in jhrem Heimatland weisen auf die
Uberschneidungen zwischen Gewohnheiten und Traditionen und normativen religiésen
Vorstellungen hin. Einige Gewohnheiten und Traditionen sind aus normativen religiosen
Vorstellungen abgeleitet und umgekehrt. In einigen Fillen folgen religiése Vorstellungen
und Regeln der vorherrschenden lokalen Tradition in einem bestimmten sozialen Feld. In
vielen anderen Fillen aber vermischen sich Gewohnheiten und Traditionen mit religiésen
Vorstellungen, so dass es schwierig ist, eine Grenze zwischen beiden zu ziehen. Zum Beispiel
stellt die von Asmaa erwihnte Geschlechtertrennung in einigen arabisch geprigten lokalen
Feldern und innerhalb arabischer Stimme eine normative Ordnung dar. Haufig werden je-
doch religiose Texte aus ihrem historischen Kontext gerissen, um eine normative Grundlage
fir solche gewohnheitsrechtlichen Normen zu schaffen und zu bekriftigen. Gleiches gilt
fiir die Reise einer Frau ohne mannliche Begleitung, die zwar in einigen religiosen Texten
befiirwortet wird, aber stark mit gewohnheitsrechtlichen Vorstellungen wie ‘ayb, Ehre und
Ansehen der Familie verbunden ist.
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auflerliche Erscheinungsbild von Frauen, ihr Auftreten, Handeln und Sprechen
beobachte und kontrolliere. Dies seien, so Asmaa, entscheidende Kriterien,
nach denen Frauen von ihrem sozialen Umfeld moralisch bewertet werden. Sie
schilderte, dass Frauen im Norden des Jemen iiblicherweise eine Art Uberkleid
(‘abaya) und einen Gesichtsschleier (burqu’, Burka) im offentlichen Raum tra-
gen. Wenn sich eine Frau nicht an dieses tradierte Erscheinungsbild halte und
sich statt mit einem Gesichtsschleier nur mit einem Kopftuch bedecke, werde
ihr vorgeworfen, die Aufmerksamkeit von Mannern erregen zu wollen. Das
konne zu sozialer Ausgrenzung fithren. Dieses Phanomen bezeichnete Asmaa
als »religiose Strenge« (tasaddud):

»Ich finde die religiose Strenge im Jemen iibertrieben. Als Frau sollte man zwar ein Kopftuch
tragen, aber manche Frauen gehen nur in komplett schwarzer Kleidung aus dem Haus und
sehen - Entschuldigung — wie eine Miilltiite aus. Beim Gebet und bei der Pilgerfahrt zeigen
sie doch ihr Gesicht und ihre Hande. Das ist es, was mir am Jemen nicht gefallt.«*¢

Asmaa nimmt an, dass sozialer Druck und Mechanismen sozialer Kontrolle
ausschliefSlich Frauen betréifen. Sie beschreibt daher die jemenitische Gesell-
schaft als »ménnliche Gesellschaft« (al-mugtama’ ad-dukiiri), in der Frauen
aus ihrer Sicht keine Rolle spielen und nur dem Mann zu dienen hétten. Ihre
Kritik an Gewohnheiten und Traditionen in ihrem Herkunftsumfeld fiithrte sie
mit einer rhetorischen Frage zu Ende: »Wie kann man in so einer Gesellschaft
leben?« Asmaas Selbstbild und ihre Sichtweisen sind, verkiirzt formuliert, von
zwei Lebenswelten aus ihrem jemenitischen Lebensumfeld geprigt, zum einen
der Erfahrung aus dem Elternhaus, das sich um ihre Bildung kiimmerte und
sich nicht in ihr Selbstentscheidungsrecht einmischte, und den tradierten Nor-
men in Teilen ihres Heimatlands, zu denen sie sich kritisch verhalt.

Fiir Sara*’® hingegen stellt der Jemen den Ort dar, wo sie sich wohl fiithle und
ein erfiilltes Leben gehabt habe. Ihr zufolge seien Frauen im Jemen verpflichtet,

469 Hier folgt das Zitat aus dem Original:
‘J_A\Sjb.\}_u\ MJ\_UUA_\SGA CJAJA_tJJ\uU}\Mwsﬂ\_\mu}&a.\;\}\u\ua})&d\ anJ.\A&ﬂ\k_c)u\
Ol e ) 13 Canl L I a3 (Ll 5 ey LS s Ligan 5 el 5 530l b Linl 5 Lo Jingy
Sara kam 2015 nach Leipzig, um ihre kranke Schwester zu besuchen. Wihrend ihres Aufent-
halts wurden alle Flughéfen im Jemen wegen des Krieges mit Saudi-Arabien gesperrt. Es war
Sara damals nicht moglich, in den Jemen zuriickzukommen. Eine Woche vor Ablauf ihres
Visums ging sie zur Auslinderbehorde in Leipzig und wollte ihr Visum verldngern, bis die
Flughifen im Jemen wieder in Betrieb sind. Mit der Behorde hatte sie grofie Probleme. Das
war fiir sie die schlechteste Erfahrung, die sie in Deutschland jemals hatte. Die Auslanderbe-
horde Leipzig lehnte ihren Antrag auf Verlangerung des Visums mit der Begriindung ab,
dass im Jemen kein Krieg herrsche. Thr Sachbearbeiter behielt ihren Reisepass und wollte
ihn erst zuriickgeben, wenn sie einen neuen Flug in den Jemen gebucht hatte. Sara musste
sich an das Gericht wenden. Sie blieb zweieinhalb Jahre ohne Ausweis und mit ablaufendem
Visum in Deutschland und war gezwungen, ihre Arbeitsstelle bei einer Erdélfirma im Jemen
aufzugeben. Sie versuchte, Deutsch zu lernen, um mit den Mitarbeiter:innen der Ausldnder-
behérde kommunizieren zu kénnen. Innerhalb von 6 Monaten lernte sie die Sprache und
bewarb sich gleichzeitig um einen Masterstudienplatz. Von mehreren deutschen Universita-
ten bekam sie Zulassungen und nahm einen Studienplatz in einem Masterprogramm auf
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lediglich das Kopftuch zu tragen. Dieser Zwang erklére sich sowohl aus religio-
ser als auch aus gewohnheitsrechtlicher Perspektive. Familien, insbesondere im
Norden vom Jemen, wo Sara wohnhaft war, wirden darauf bestehen, dass ihre
Tochter zumindest das Kopftuch tragen, um sie vor Beldstigungen im sozialen
Umfeld zu schiitzen. Zudem wiirde, so Sara, eine Frau, die im Nordjemen
kein Kopftuch trage, den Ruf der gesamten Familie schadigen. Sara selbst trug
aus eigener Uberzeugung einen Gesichtsschleier. Als sie sich dazu entschloss,
widersprach ihr ihr Bruder. Sie bestand aber darauf und konnte ihren Willen
durchsetzen. Fiir sie ist der Gesichtsschleier eher ein Teil der Gewohnheiten
und Traditionen, denn er werde von den meisten Frauen in ihrer Heimatstadt
Sanaa (San@) getragen. Triige sie nur noch ein Kopftuch, fiele sie im Lebens-
umfeld starker auf und wire verbalen sexuellen Beldstigungen durch Manner
ausgesetzt. So biete ihr der Gesichtsschleier einen zusétzlichen Schutz im 6f-
fentlichen Raum. Sie schilderte: »Im Jemen trug ich einen Gesichtsschleier. Ich
habe ihn getragen, weil - ehrlich gesagt — meine Gesellschaft es braucht.« Den
Gesichtsschleier betrachtet Sara, wie sie es beschreibt, weniger als Instrument
sozialer Kontrolle denn als Hilfestellung fiir ihr Leben in der nordjemenitischen
Gesellschatft.

Mit der sozialen Kontrolle hingen andere alltdgliche Konzepte zusammen,
so etwa al-ayb, auch taqgafat al-ayb genannt,*”! welche in den Herkunftsgesell-
schaften von Gefliichteten nicht an Relevanz verlieren. Sprachlich gesehen
bezeichnet der arabische Begrift al-ayb etwas, das einen Mangel aufweist.*”?
Fatima az-Zahrd® ‘Ali a3-Safiq definiert al-ayb in ihrer ethnografischen Studie
als die Unterlassung dessen, was die Gesellschaft an Normen, Gewohnheiten,
Traditionen und normativen Verhaltensweisen fiir richtig erklart.*”> AI-Ayb be-
ruht grundsitzlich auf kulturellen und gewohnheitsrechtlichen Normen und
kann sich von einem Lebensumfeld zu einem anderen unterscheiden.

Ein Verstof3 gegen solche tradierten Normen und Gewohnheiten wiirde ein
Schamgefiihl des Einzelnen und der zu ihm gehérenden Gruppe im sozialen

Englisch an. Die Ausldnderbehorde verweigerte ihr ein Studienvisum. Sie durfte ausnahms-
weise ohne Visum studieren, bis sie schliefllich durch eine gerichtliche Entscheidung einen
Aufenthaltsstatus in Deutschland bekam. Sara beendete ihren Master, bekam einen Job und
blieb in Leipzig. Auch wenn Sara aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht ganz in meine Fo-
kusgruppe fllt, schien es mir plausibel, sie in meine Forschung einzubeziehen. Vergleichbar
mit syrischen und afghanischen Teilnehmenden findet in jhrem Heimatland ein Krieg statt.
Sie lebte in Deutschland zeitweise ohne Riickkehr- oder Bleibeperspektive und hat mehrere
Aushandlungsprozesse und Experimente durchlaufen.

Diese Begriffe wurden von meinen Gesprichsteilnehmenden erwahnt, um das soziokulturel-
le Umfeld in jhren Herkunftsgesellschaften zu beschreiben.

Siehe Magma“ al-luga al-‘arabiya bi-l-qahira (1960), al-Mugam al-wasit, Bd. 2, Kairo: Dar
ad-Da‘wa, S. 6381, al-maktaba.org/book/7028/641#pl (letzter Zugriff am 11.11.2021).

Im Original:

471
472

473

A sl e s iy lile 5 ol (e Bmaa aaiaall ol yyle e 75 Al
Fatima Az-Zahrd® ‘Ali a$-Safi1 (2012), Taqafat al-ayb fi hayatina al-yawmiya: dirasa fi
tamtilat al-quwa, Kairo: Dar al-Adham, S.9.
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Feld hervorrufen. Dies kann dazu fithren, dass Menschen auf bestimmte Prak-
tiken verzichten oder sie versteckt praktizieren, weil sie sich Sorgen um ihr
eigenes Bild und den Ruf der Familie im sozialen Umfeld machen.

Ein solches Schamgefiihl brachte Haddad dazu,*”* seine Frau nicht in seinem
Geschaft mitarbeiten zu lassen. Haddad fiirchtete, dass seine Mitmenschen
in solch einem Fall oder, wenn er sie allein einkaufen gehen lief3e, schlecht
von ihm denken wiirden. Deswegen war seine Frau nur noch eine Hausfrau,
die sich um nichts anderes kiimmerte als den Haushalt. Die Familie lebte im
landlichen Umfeld von Damaskus, wo gewisse traditionelle Normen und Ge-
wohnheiten herrschen. In seinem Lebensumfeld gebe es lediglich eine einzige
Form der Lebensfithrung, die alle Menschen befolgen miissen. Dort iiberneh-
me, so Haddad, die Gesellschaft die Aufgabe, das Verhalten der Menschen zu
tiberwachen und zu kontrollieren. Aus seiner Sicht bestimme sozialer Druck
in groflem Umfang die Anerkennung gesellschaftlicher Normen. Religion habe
eher eine nachrangige Rolle. Das bestitigte sein mittlerer Sohn Omar in einem
Kommentar: »Unsere Riicksichtnahme auf bestimmte Normen in Syrien ent-
steht nicht in erster Linie aus religiosen Motiven heraus, sondern wegen des
gesellschaftlichen Drucks.«

Die Nachrangigkeit religios motivierter Normen gegeniiber sozialer Kontrol-
le beschreibt auch Hossam*”® in seinem Lebensumfeld in ar-Raqqa, einer Stadt
im Norden Syriens. Seine Eltern hitten beispielsweise keine Einwande, wenn er
im Ramadan nicht faste. Allerdings miisse er heimlich essen oder trinken. Das
soziale Umfeld wiirde es nicht tolerieren, wenn er vor anderen Menschen isst
oder trinkt.

In den sozialen Herkunftsumfeldern meiner Gesprichsteilnehmenden be-
stimmt al-ayb (sog. soziokulturelle und gewohnheitsrechtliche Tabus) nicht
nur, was der Einzelne im sozialen Umfeld nicht tun darf, sondern auch das
Auftreten und Verhalten, das Sprechen und Kontaktformen mit anderen Men-
schen. Samira berichtete mir ausfiihrlich von Einschrankungen, die sie in ihrem
sozialen Umfeld im landlichen Raum von Damaskus erlebt hatte, das aus ihrer
Sicht durch taqafat al-‘ayb gepragt ist. Ihre Erfahrung schilderte sie wie folgt:

»In Syrien wiirden meine Eltern es nicht zulassen, dass ich spit nach Hause komme. Der
Grund dafiir liegt nicht darin, dass sie mir nicht vertrauen. Vielmehr machen sie sich Sorgen
um mich oder sie befiirchten fiir unsere Familie tible Nachrede durch andere wie z. B. >Wer
ist diese Frau und was macht sie um 21:00 Uhr abends draulen?< Es wire unmdoglich, in
Syrien als Frau allein ein Taxi nach Hause zu nehmen. Als ich in Syrien war, drgerte ich
mich iiber solche Sachen. Aber wenn ich jetzt dariiber nachdenke, finde ich es logisch. Ich
sage dir, warum: Wenn ich meine Nachmittagsarbeit spit beendet hatte, wire es fiir mich

474 Die folgenden Ausfithrungen basieren auf meinem zweiten Familieninterview mit Haddads
Familie, bei dem seine Kinder und seine Frau anwesend und in das Gesprach involviert
waren. Siehe Kapitel 3.2.3, S.41.

°> Hossam ist einer meiner syrischen Gesprichsteilnehmenden, mit dem ich wihrend seines
Masterstudiums in Leipzig mehrere Gespréche durchfiihrte.
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(nattirlich) einfacher gewesen, in einem Taxi innerhalb von zehn Minuten nach Hause zu
kommen. Aber erstens hitten die Menschen in unserer Wohngegend iiber mich geredet.
Zweitens hitte ich mir Sorgen darum gemacht, dass mir etwas passieren konnte. Diese zwei
Gedanken musste ich verinnerlichen. Der Taxifahrer hitte mich verbal sexuell beldstigen
kénnen. Zu neunzig Prozent wird etwas passieren, was mich stort. Solange der Taxifahrer
sieht, dass ich allein bin, bin ich fiir ihn ein einfaches Ziel. So war die Gesellschaft dort. In
Deutschland kann ich die Polizei anrufen und meine Rechte bekommen. In Syrien, wird die
Polizei mir bei einem Anruf sagen: >Warum bist du alleine um diese Uhrzeit drauflen? Du
bist selbst schuld!« Man wird mich wegen meiner Kleidung riigen. Auch Midchen werden
mir das Gleiche sagen. Statt auf meiner Seite zu stehen, werden auch Médels mir Vorwiirfe
machen, weil uns das so vorgeschrieben ist. Ich darf kein Opfer werden. Auch wenn ich
ein Opfer bin, muss ich schweigen. Wenn mich jemand beispielsweise beldstigt und ich
mein Recht zu bekommen versuche, wiirde man mir Vorwiirfe machen: >Warum hast du
reagiert?< Man wird vermuten, dass es zwischen mir und demjenigen, der mich belastigte,
etwas (eine uneheliche Beziechung)/ein Verhiltnis gibt. Das wiirde meinem Ruf schaden.
Keiner wiirde auf meiner Seite stehen, nur meine Familie. Aber auch einige Familien tun das
nicht und werden sagen: >Du hast uns blamiert! Wir hitten das unter uns lésen kdnnen. Du
hast Schwestern! Du hast ihren Ruf geschadigt!< Niemand kann sich vorstellen, wie sehr eine
solche Reaktion psychisch verletzend ist. Das ist sehr schwer. Es ist besser zu schweigen!«*7¢

Die Erfahrung und Reflexion von Samira illustrieren, wie al-ayb das Verhiltnis
des Einzelnen zu seiner Familie bestimmt. Es bildet nicht nur den Rahmen fur
ihr eigenes Verhalten und Auftreten in einer konkreten sozialen Situation, wobei
in diesen Rahmen zugleich andere Familienmitglieder eingeschlossen sind. Zu
den Verhaltensweisen des Einzelnen gehort auch die korperliche Prasenz im 6f-
fentlichen Raum, etwa wie man sitzt, sich bewegt und ob/wie man lacht. Wenn
Samira und ihre Freundinnen gemeinsam auf die Strafle gehen, iiber etwas
lachen wiirden und dabei laut waren, wiirde man ihr Verhalten als moralisch
verwerflich einstufen. Samira kommentierte:

»Als wir klein waren, haben wir uns nur fir Zeichentrickfilme interessiert. Die entsprachen
unseren Vorstellungen und waren unser Spafi. Die Leute interpretierten aber unser Lachen
anders. Ein Madchen soll nur auf den Boden gucken und nicht laut sein, wenn es auf die
Strafle geht.«
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Von diesen Einschrinkungen, die durch al-ayb und die soziale Kontrolle
bedingt sind, scheinen, so zumindest die Befunde meiner ethnografischen
Forschung, meist Frauen betroffen zu sein. Dabei variiert der Grad der Ein-
schrankung in Abhédngigkeit vom jeweiligen Lebensumfeld, der Familie, so dass
ein Verhalten, das in einem bestimmten sozialen Feld als tabu (‘ayb) beurteilt
wird, in einem anderen als vollig normal erscheinen mag.*”” Meine Forschungs-
teilnehmenden berichteten, dass im Zusammenhang mit den Kriegen sowohl
in Syrien als auch im Jemen in dieser Hinsicht Verdnderungen stattfinden.
Die Menschen wiirden einige Gewohnheiten und Traditionen aufgeben und
Dinge tun, die stets als Tabu betrachtet worden seien. Sie fiihren dies auf
die Destabilisierung der Gesellschaft zuriick. Damit einhergehend seien auch
transnationale Einfliisse, die die Migration ausgelost habe, von Bedeutung. In
dieser Hinsicht ldsst sich schwer prognostizieren, wie sich die Situation in den
Herkunftsgesellschaften weiter entwickeln wird.

5.1.3 Besonderheiten in der Aufnahmegesellschaft

Fiir viele muslimische Gefliichtete stellt das Leben in Deutschland ein vollig an-
deres Leben dar, in dem sie sich mit anderen Rechtssystemen, normativen Ord-
nungen und juridischen Praktiken konfrontiert sehen. Anders als in ihren Her-
kunftsgesellschaften spielen spezifische Formen der sozialen Kontrolle kaum
eine Rolle in der Interaktion im offentlichen Leben. Es obliegt in groflem Mafle
dem Individuum zu entscheiden, ob es bestimmte Gewohnheiten und Tradi-
tionen verfolgt. Auch religiose Praktiken und ihre Einhaltung erfahren eine
andere Wahrnehmung und Bewertung im 6ffentlichen Raum, wie von meinen
Gesprachsteilnehmenden artikuliert wird. Damit sind nicht nur muslimische
Gefliichtete konfrontiert, sondern auch jene Muslim:innen, die aus anderen
Griinden nach Deutschland einwandern.*’8

In einem gemeinsamen Gesprach mit Hoda und Fatma*” erzdhlten beide
von ihrer Konfrontation mit Deutschland, die aus ihrer Sicht sehr herausfor-
dernd war. Hoda schilderte zundchst, dass ihre ersten Aufenthaltsjahre in
Deutschland eine Lernphase fiir sie darstellten, in denen sie wie ein kleines
Kind alles neu erlernen musste. Sie konnte zwischen dem Jemen und Deutsch-
land keine kulturellen Gemeinsamkeiten finden. In Deutschland seien die Ge-

477 Meine Forschungsteilnehmenden nannten mehrere Beispiele, darunter das Shisha-Rauchen
von Frauen, was in bestimmten sozialen Umfeldern in Syrien ein Tabu, in anderen aber
vollig normal ist und sogar im 6ffentlichen Raum stattfindet.

Es ist an der Stelle darauf hinzuweisen, dass diese Zustande fiir muslimische Gefliichtete und
Neuankémmlinge im Allgemeinen nicht sofort wahrnehmbar sind.

Hoda und Fatma sind jemenitische Student:innen, die zum Studium nach Deutschland
kamen. Thr Status war fiir mich vor dem Gesprach unklar, sie haben jedoch keinen Fliicht-
lingsstatus. Vgl. zu dieser Problematik FufSnote 470.

478
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setze anders als im Jemen und es gebe einen zu grofien Freiheitsraum. Auch der
Umgang der Menschen miteinander im Alltag sei anders. Diese Wahrnehmung
teilt auch Fatma. Insbesondere der Alltag und Kontakt mit Einheimischen
forderten sie heraus. Sie erzdhlte: »Bevor man die Wohnung verldsst, muss
man sich auf den Alltag und den Umgang mit den Menschen vorbereiten.«
Diese Alltagskonfrontation mit der Einwanderungsgesellschaft stellte fiir beide
Frauen eine zusdtzliche Belastung dar, die sie moglicherweise in Sanaa, ihrer
Heimatstadt im Jemen, nicht erfuhren. Hoda schildert dazu folgendes Beispiel:

»Das Kopftuch schrankt mich im Alltag ein. Manchmal bin ich in Eile und will die Strafle
trotz roter Ampel tiberqueren, aber das kann ich wegen des Kopftuchs nicht tun. Ich werde
von der Gesellschaft wegen meines Kopftuchs unter Druck gesetzt. Ich werde wie unter
einem Mikroskop beobachtet und darf daher bestimmte Sachen nicht tun.«*80

Das Gefiihl von Einschrankung, das Hoda beschreibt, ist fokussiert auf den Wi-
derspruch, durch das Kopftuch als Fremde und somit einheimischer Konven-
tionen Unkundige identifiziert zu werden und dem Bewusstsein, dass sich da-
durch der Spielraum individueller, juridisch geprégter Entscheidungen verengt
habe. Man kann Hodas Verhalten als eine Art Uberangepasstheit an eine ihr
nicht vollstindig bekannte normative Ordnung interpretieren. Moglicherweise
hédngt dies aber auch damit zusammen, dass Hoda und Fatma in ihrem Alltag
immer wieder auf unterschiedliche Weise auf ihr Kopftuch angesprochen wur-
den. Sie erzéhlten, dass sie an ihrem ersten Tag in Deutschland die Stadt Leipzig
erkunden wollten. Dabei seien sie von einem Passanten angeschrien, beleidigt
und bespuckt worden. Hoda und Fatma driickten ihre Enttauschung iiber die
Einheimischen aus, die sich ihrer Meinung nach hitten einmischen miissen.
Interessant ist hier die normative Vorstellung gegeniiber ihrer Mitwelt, die eine
Form der sozialen Kontrolle ausiiben und im Sinne einer Verantwortungs-
und Verpflichtungsgemeinschaft handeln sollte. Diese normative Vorstellung ist
stark durch das mitgebrachte Rechtsbewusstsein geprégt, in dessen Rahmen die
Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen und die der Mitwelt bestimmt werden.*8!

Andererseits fithrten bei mehreren meiner Gesprachspartnerinnen, die ein
Kopftuch tragen, dhnliche Erlebnisse zu einem offensiveren Umgang mit die-
sem Konflikt bzw. zu einer Reflexion iiber bisher nicht hinterfragte religios kon-
notierte Normen.*®? Ein einschligiges Beispiel dafiir gibt Samira. Sie berichtete

480 Das Gesprich mit Hoda und Fatma wurde nicht aufgenommen. Diese Schilderungen basie-
ren auf Feldnotizen, die erst nach dem Gesprach verfasst wurden. Mithin sind die Aussagen
im Original nicht enthalten.

481 Siehe Lynette J. Chua/David M. Engel (2019), »Legal Consciousness Reconsidered«, in: The

Annual Review of Law and Social Science, S.335-353; siehe auch S. Susan Silbey (2015), »Le-

gal Culture and Legal Consciousness«, in: International Encyclopedia of the Social and

Behavioral Sciences, 13. Aufl., S.726-733.

Ein dhnliches Erlebnis habe ich in der Feldforschung auch beobachten konnen, als ich

am 16. Februar 2020 ein Gesprdch mit einer meiner Gesprichsteilnehmenden in einem

der Leipziger Cafés fithrte. Als ich das Café betrat, war ich tiberrascht, eine Mitarbeitende
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mir iiber ein Gesprach mit einer Frau in der Straflenbahn, die sie auf ihr Kopf-
tuch folgendermafSen angesprochen habe: »Sie sind hier frei. Warum tragen Sie
das Kopftuch? Sie miissen gegen Thre Gesellschaft revoltieren.« Samira ordnete
diesen Kommentar als Stereotyp ein und interpretierte die Bemerkung dariiber
hinaus folgendermaflen: »Die Dame sagte mir das aus Liebe und wollte mich
starken, aber ich sagte ihr, dass ich es will.«*®* Auch im universitiren Umfeld
bekam Samira von ihren Kolleginnen viele Fragen zu islamischen Praktiken
und Vorschriften, die zugleich Kommentare und Wertungen der Fragenden
beinhalteten, z. B. warum sich Muslim:innen mit dem Fasten wahrend des
Ramadans quélen wiirden oder warum Homosexualitat im Islam verboten sei.
Sie interpretiert diese Fragen bewusst als Informationsbedarf. Gleichzeitig stellt
sie fest, dass es ihr angesichts ihrer bisher nicht hinterfragten religiosen Erzie-
hung und Praxis an Wissens- und Erklarkapazititen fehlte. Erst die Interaktion
mit den Mitmenschen in Deutschland bewog sie dazu, sich mit ihrer eigenen
Religion auseinanderzusetzen. Sie schlussfolgerte:

»Sie haben mich hier unmittelbar mit mir selbst konfrontiert, so dass ich anfing zu lesen
und zu verstehen, weil die Menschen hier auf eine rationale und logische Art und Weise
denken.«*84

Samira recherchierte zunehmend im islamischen Recht (figh), las in Uberlie-
ferungen des Propheten (Sunna) und beschiftigte sich mit Interpretationen
von koranischen Versen. Die Entwicklung, die Samira in Deutschland erfahrt,
empfindet sie als besonders positiv. Sie fiihle, dass ihr Denken in Deutschland
selbststandiger geworden sei und sie sich in Syrien mit ihrer eigenen Religion
nicht auf diese Weise auseinandergesetzt hitte. Dort habe sie in Schubladen
gedacht und ihre Religion als eindeutig betrachtet. Bei Fragen habe sie sich an
einen Scheich (Sayh, religiose Autoritit) gewandt.

Ahnlich wie Samira musste auch Basma Antworten auf Fragen zu ihrer
Religion geben, auf die sie nicht vorbereitet war. Sie suchte im Internet nicht
nach rein religiosen Begriindungen, sondern vor allem nach logischen und
rationalen Erklarungen. Die Fragen bewegten sie dazu, mehr {iber ihre Religion
erfahren zu wollen. Einige Fragen, wie etwa zur ratio legis der Polygynie, lassen

mit Kopftuch an der Kasse zu sehen. Nach einiger Zeit horte ich ein Gesprach der Mitar-
beitenden mit Kopftuch mit zwei weiteren Mitarbeiter:innen mit der Aussage: »Das ist
Rassismus. Das Kopftuch hat mit meiner Arbeit nichts zu tun.« Als ein anderer Mitarbeiter
mein Interesse fiir die Situation bemerkte, sagte er mir: »Eine alte Dame hat sich dariiber
beschwert, dass unsere Kollegin Kopftuch tragt. Wir sind hier in Sachsen und das sind alte
Damen. Man kann da nichts machen.« Ich fragte ihn, ob die Kollegin weiterarbeiten werde.
Da sagte er: »Selbstverstandlich wird sie weiterarbeiten. Man kann gegen solche Situationen
nichts machen. So sind nun eben alte Frauen.«
483 Im Original: )
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sie an bestimmten religidsen Vorschriften zweifeln. Basma fiihle sich von dem
religiosen Argumentationsstrang zu Polygynie nicht tiberzeugt und findet den
des interessierten Gegeniibers sogar logischer. In Syrien wiirde keiner solche
Fragen stellen. In Deutschland seien das Gewohnte und das Selbstverstindliche
auflergewohnlich und fremd geworden. Basma wies zudem darauf hin, dass ein
solches Wissensinteresse an ihrer Religion nicht nur von deutschen Freund:in-
nen komme, sondern auch von syrischen Freund:innen anderer Konfessionen,
die in anderen Regionen in Syrien wohnhaft waren und keine Beriihrung mit
Muslim:innen und muslimischen Praktiken hatten.

Etwas anderes war die Reaktion von Omar auf das zunehmende Interesse an
seiner Religion in der Schule. Er fiihlte sich bedringt, iiber seine Religion zu
sprechen. Der damals Sechzehnjihrige war der einzige Muslim in seiner Klasse
und einer der wenigen in der Schule. In seiner Klasse sei er ein Ansprechpart-
ner fiir den Islam gewesen. Seine Lehrer:innen hitten ihn oft zu muslimischen
Praktiken und problematischen Themen gefragt. Der besondere Fokus auf sei-
ne Religion habe ihn iiberfordert, so dass er beschloss, auf keine der Fragen
mehr eine Antwort zu geben. Einerseits kannte er sich mit den theologischen
Argumenten nicht gut aus. Andererseits befiirchtete er, durch seine Antworten
seine Schulkamerad:innen zu verlieren.

Aus diesen Ausfithrungen lasst sich konstatieren, dass das zunehmende In-
teresse und das vermehrte Sprechen iiber den Islam und seine Praktiken in
der Aufnahmegesellschaft muslimische Gefliichtete und Muslim:innen im All-
gemeinen dazu bringen konnen, sich mit der eigenen Religion zu befassen, sich
als Muslim:innen in der Interaktion mit anderen zu identifizieren und diese
Eigenschaft in den Vordergrund zu stellen, obwohl sie es nicht wollen, oder
aber sich von der eigenen Religion zu distanzieren bzw. einen neuen modus
vivendi zu suchen.*$> Dieses Interesse fithrt zudem zu einer innermuslimischen
Reflexion tiiber religiose Praktiken und Vorschriften, in der religiose Praktiken
und gewohnheitsrechtliche Normen hinterfragt werden.*8¢

Andererseits ist bei einigen muslimischen Gefliichteten in Deutschland zu
beobachten, dass die Religion und bestimmte religiose Praktiken an Bedeutung
gewinnen, auch wenn sie solche Praktiken in ihren Heimatldndern nicht beach-
tet haben diirften. Dafiir konnten mehrere Griinde ausschlaggebend sein: Aus
den von mir erhobenen Daten lésst sich schliefSen, dass fiir diese Gruppe der
Forschungsteilnehmenden der Gedanke dominiert, sich in einem soziokulturel-
len Umfeld zu befinden, das »unislamisch« sei, man daher selbst die Triebkraft
fir die Einhaltung religiéser Vorschriften ist und sich so als Glaubiger durch
die Einhaltung religioser Praktiken der Verantwortung fiir die eigene Religion

485 Siehe dazu die Ausfithrungen in Kapitel 2.1.2.

486 Geit 2016 beobachte ich die innermuslimische Debatte, nicht nur unter Neuankémmlingen,
sondern auch unter Muslim:innen generell, in der Einzelne beginnen, die eigene Religion
und das eigene Selbstverstandnis zu reflektieren und neu zu definieren.
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stellt.*®” In diesem Kontext scheint auch die Frage von halal (erlaubt) und
haram (verboten) eine wichtige Rolle im Leben zahlreicher muslimischer Ge-
flichteter zu spielen, indem sie ihre alltaglichen Handlungen ausschlief3lich
nach diesen beiden Kategorien bewerten.*38

Als Omar im Jahre 2014 nach Deutschland kam, befiirchtete er, sich von
seiner Religion zu entfernen. Er vermied daher alles, was ihm nicht gefiel und
versuchte, sich an vielen Aktivititen nicht zu beteiligen, ohne dass es jeman-
dem im schulischen Umfeld auffiel. Die grofie Umstellung seines Lebens, vom
landlichen Raum von Damaskus zu einem stadtischen Umfeld in Deutschland,
stellte ihn, nach eigenen Angaben, anfangs vor grofie Herausforderungen. Seine
ersten Eindriicke vom Leben in Deutschland beschrieb er wie folgt:

»Ich bin nach bestimmten Grundsatzen erzogen worden, die mich mein Leben lang beglei-
tet haben. Auf einmal befindet man sich in einem Umfeld, wo Alkohol (hamr) tiberall
vorhanden ist. Alles, woran ich mich gewohnt hatte, dass es verboten (haram) ist, ist hier
verfiigbar.«*8°

Die Erfahrung im neuen Lebensumfeld rief bei Omar in seinem ersten Auf-
enthaltsjahr ein Angstgefiihl hervor, etwas Verbotenes zu tun, Angst vor Gott
(Strafe). Es fiel ihm beispielsweise am Anfang schwer, zur BegriifSung einer Frau
die Hand zu geben, weil er davon ausging, dass eine solche Handlung im Islam
verboten sei. Fiir Hoda und Fatma war die Sorge, etwas Verbotenes zu tun,
in den ersten Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland noch grofier. Sie ver-
zichteten zum Beispiel auf den Verzehr zahlreicher Produkte und Lebensmittel
aus deutschen Supermirkten in der Befiirchtung, dass diese nach islamischen
Prinzipien unerlaubte Bestandteile enthalten wiirden.

Einige Vorstellungen vom Erlaubten und vom Verbotenen, die fiir viele
muslimische Gefliichtete insbesondere zu Aufenthaltsbeginn an Relevanz ge-
wannen, unterlagen im Laufe der Zeit gewissen Verdnderungen. So wurden
bestimmte religids als verboten klassifizierte Praktiken und gewohnheitsrechtli-
che Normen allméhlich toleriert. Dies betrifft beispielsweise den Konsum von
Fleisch in Restaurants, die kein halal geschéchtetes Fleisch anbieten, oder die
Begriiffung einer Person anderen Geschlechts per Handschlag. Eine solche

487 Aus diesem Grund schenkt Basma islamischen Bekleidungsvorschriften mehr Aufmerksam-
keit, um ein gutes Bild vom Islam und von sich zu vermitteln. Zum Beispiel schimt sie
sich, in enger oder kurzer Kleidung auf die Strafle zu gehen, wéhrend sie ein Kopftuch
tragt. In Syrien hingegen war fiir sie nur wichtig, ein Kopftuch zu tragen. Auf anderen
Bekleidungsvorschriften beharrte sie nicht. Basma erzahlte mir, dass ihre Freundinnen in
Damaskus im Vergleich zu muslimischen Frauen in Deutschland kaum auf religiése Beklei-
dungsvorschriften achten. Dies verfolge sie jeden Tag in den sozialen Medien.
Im islamischen Recht werden menschliche Handlungen nicht ausschliefSlich nach der Kasu-
istik halal und haram bewertet. Es gibt Zwischenkategorien, welche eine Grauzone zwischen
obligatorischen und verbotenen Handlungen bilden. Zur ausfithrlichen Darstellung dieser
Kategorien vgl. Kapitel 4.2.2.3.
489 Zitat aus dem Original: ) )
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Transformation normativer Vorstellungen hangt mit Lernprozessen zusammen,
in denen muslimische Gefliichtete nicht nur voneinander lernen, sondern sich
auch an bereits vorhandene muslimische Strukturen und darin entwickelte
Formen islamischer Normativitdt in Deutschland anpassen. In diesem Kontext
suchen Menschen nach weniger strikten Interpretationen islamischer Vorschrif-
ten, um praktische Losungen und Zwischenwege fiir alltdgliche Konflikte und
Anforderungen zu finden. Viele muslimische Gefliichtete, die ich seit 2016
begleite, tendieren eher dazu, solche alltagspragmatischen Entscheidungen fiir
lebensweltliche Herausforderungen zu treffen. Die Motive und die Beweggriin-
de dafiir sind unterschiedlich und werden im nichsten Abschnitt anhand der
alltaglichen Praktiken néher beleuchtet.

5.2 Einblicke in alltdgliche Praktiken

Der Begrift >alltdgliche Praktiken< wird im Rahmen dieser Arbeit {iber das
reine Praktizieren von typischen religiosen Praktiken wie Beten, Fasten oder
Alltagsformen sogenannten islamischen Handelns hinaus weiter gefasst.*** Viel-
mehr flielen dabei auch die inharenten Ablaufe einer Praxis, ihre situative Fin-
bettung, die Aushandlungs-, Lern- und Deutungsprozesse der Praktizierenden,
ihre Argumentations- und Legitimationsmuster, ihre ambivalenten moralischen
Kodizes, ihre unterschiedlichen Erfahrungen sowie ihre Gefithle und Emotio-
nen in die Analyse mit ein.*! Ausgehend von diesem breit gefacherten Blick
werden im Folgenden verschiedene alltdgliche Praktiken von muslimischen Ge-
fliichteten vorgestellt. Die thematische Einordnung dieser Praktiken erfolgt in
dieser Arbeit nach den Klassifizierungen menschlicher Handlungen im islami-
schen Recht (gottesdienstliche und zwischenmenschliche Handlungen, ibadat
und mu‘amalat). Diese Einordnung stellt hier keine Analysekategorie dar, son-
dern dient der systematischen Darstellung muslimischer Praktiken. Es werden
hier nur Themen behandelt, die in den Lebenswelten meiner Gesprachsteilneh-
menden in Deutschland von Relevanz erscheinen.

5.2.1 Gottesdienstliche Praktiken (‘ibadat)

Das Ausiiben gottesdienstlicher Praktiken stellte fiir muslimische Gefliichtete
in ihren Herkunftsgesellschaften kaum eine Herausforderung dar.*> In solchen

490 Vgl. Akca, Moscheeleben in Deutschland, S.421t.

41 Siehe dazu die Ausfithrungen in Kapitel 3.2.

492, Gottesdienstliche Praktiken< bezeichnen im islamischen Recht Handlungen, die einen Be-
zug zu Gott aufweisen und mit deren Verrichtung Glaubige anstreben, Gott zu dienen.
Diese umfassen klassischerweise Beten (salat), Almosengabe (zakat), Fasten (siyam) und die
Pilgerfahrt nach Mekka (hagg). Weitere Handlungen mit ethischem Charakter wie Treue
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muslimisch gepragten Gesellschaften ist das alltigliche Leben grofitenteils an
die religiosen Vorschriften der Scharia angepasst. Insofern konstituiert Religion
einen wesentlichen Teil des oOffentlichen Lebens. Gute Beispiele dafiir sind
der Gebetsruf und der Ramadan-Alltag. Auch wenn die einzelnen religiosen
Vorschriften in solchen Staaten nicht im Detail gesetzlich reguliert werden,
werden sie von staatlichen und privaten Institutionen beriicksichtigt. Es gilt
daher als selbstverstandlich, dass beispielsweise in jeder Schule und Universi-
tat ein Gebetsraum fiir Glaubige zur Verfiigung gestellt wird oder dass die
Arbeitszeiten wahrend des Fastenmonats Ramadan an die Fastenzeiten ange-
passt und dementsprechend reduziert werden. Diese Konstellation ist hingegen
in Deutschland keine vergleichbare Selbstverstandlichkeit.3 Fiir muslimische
Gefliichtete ist deshalb eine Neupositionierung des religiosen forum externum
innerhalb des deutschen Lebensalltags erforderlich. Im Folgenden werden drei
gottesdienstliche Praktiken prasentiert, die fiir meine Forschungsteilnehmen-
den in ihrem Lebensalltag in Deutschland bedeutsam wurden. Dabei wird
der Fokus u. a. darauf gelegt, was diese Praktiken fiir meine Forschungsteilneh-
menden bedeuten und welche Strategien sie verfolgt haben, um sie in ihren
Lebensalltag zu integrieren.

5.2.11 Das Ritualgebet (salat)

Das Ritualgebet gilt nach dem islamischen Glaubensbekenntnis (Sahada) als
die zweite Saule des Islam (arkan al-islam).*** Muslim:innen sind demnach ver-
pflichtet, fiinf Mal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten zu beten. In muslimisch
gepragten Staaten ist das Gebet ein integraler Teil des alltiglichen Lebens. Zu

(amana) und Einhaltung von Versprechen (al-wafa’ bi-I-uhiid), kénnen ebenfalls unter
gottesdienstliche Handlungen subsumiert werden. Siehe Muhammad Mustafa az-Zuhayli
(1985), al-Figh al-islami wa-adillatuhu, Bd. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, S.231f., shamela.ws/bo
ok/384/214#pl (letzter Zugriff am 28.11.2021). Vgl. auch die Ausfithrungen in Kapitel 4.2.2.3.
Fiir einen zusammenfassenden Uberblick iiber das deutsche Religionsverfassungsrecht siche
Kapitel 4.2.1.
Dies wurde bereits in der in an-Nawawi erwihnten Uberlieferung des Propheten Muham-
mad erwéhnt:
»Der Islam ist auf fiinf [Eckpfeiler] gebaut: Das Bekenntnis, dass es keinen Gott gibt
aufler Gott und dafl Muhammad der Gesandte Gottes ist; das Verrichten des Pflichtgebetes;
die Entrichtung der Armengabe; die Pilgerfahrt zum Haus [Gottes]; und das Fasten im
Ramadan.
Im arabischen Original heifit es: )
s s el ma s BN el g sBall Q) 5 el gy Taane o 5l VI AU Y o 3algi s sed e QS i
»aaa
Fiir die deutsche Ubersetzung dieser Uberlieferung und des Kommentars von Ibn Dagiq al-
Id sowie fiir den Stellenkommentar von Marco Schéller fiir diese Uberlieferung siehe Muhyi
d-Din Abii Zakariya Yahya Ibn Saraf an-Nawawi (2007), Das Buch der Vierzig Hadithe: Kitab
al-Arba‘in mit dem Kommentar von Ibn Dagqiq al-Td, tibersetzt und kommentiert von Marco
Scholler, Frankfurt a. M./Leipzig: Verlag der Weltreligionen, S. 49 {f. sowie 458 ff.
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jeder Gebetszeit dient der gut horbare Gebetsruf von mehreren Moscheen als
Erinnerung an die religiose Pflicht (fard). Glaubige finden in der Regel eine
nahegelegene und schnell erreichbare Moschee, wo man wihrend des Tages
das Ritualgebet ohne jeden Aufwand verrichten kann. Auflerdem koénnen sich
Menschen auch an einem anderen verfiigbaren oder freien Ort zum Gebet
zusammenfinden.*%

Diese Situation ist fiir muslimische Gefliichtete und fiir Muslim:innen in
Deutschland im Allgemeinen anders. Insbesondere in den neuen Bundesldn-
dern ist die gewohnte Gebetspraxis durch fehlende rdumliche Gegebenheiten
erschwert.*° Zugleich fehlt es an Motivations- bzw. Push-Faktoren wie dem Ge-
betsruf oder der gemeinschaftlichen Gebetspraxis, die dazu bewegen konnen,
das Ritualgebet zu praktizieren. Hinzu kommt, dass der zeitlich streng getaktete
moderne Arbeits- und Lebensalltag in Deutschland kaum Méglichkeiten fiir
die regelmiflige Ausfithrung religiéser Praktiken einzurdumen scheint. Damit
soll nicht gesagt werden, dass alle Muslim:innen oder muslimische Gefliichtete
in ihren Heimatlindern immer regelmdflig fiinfmal am Tag beten und dies
im Migrationskontext nicht weiterfithren konnen. Vielmehr werden die unter-
schiedlichen Kontexte dargestellt, die eine mogliche Gebetspraxis erleichtern
oder erschweren.

In jhrem neuen Lebenskontext in Deutschland suchten meine Gesprachsteil-
nehmenden unterschiedliche Wege und Strategien, um die Gebetspraxis in
ihren Lebensalltag in Deutschland zu integrieren. Mein Gesprachsteilnehmer
Nasrat ist sich, seinen Angaben nach, des neuen Lebenskontexts in Deutschland
und der organisatorischen Schwierigkeiten, das Ritualgebet in seinem verdich-
teten beruflichen Alltag auszufiihren, bewusst. Seiner Meinung nach miisse er
allerdings mental, psychisch und physisch bereit sein, einen Dialog mit Gott
zu fithren. Zugleich sei ihm bewusst, dass religiose Praktiken wie das Ritualge-
bet durch unbewusst ausgefiihrte, permanente Wiederholung zu einem formal
und inhaltlich sinnentleerten Habitus werden konnen. Ausgehend von diesem
Verstindnis bete Nasrat, insbesondere wenn er arbeitet oder mit Anforderungen
des tdglichen Lebens beschiftigt ist, nicht unbedingt fiinf Mal am Tag. Diese
Praxis erkldrt er anhand seiner Interpretation des koranischen Verses 94:7-8:

»Wenn du nun (mit allem) fertig bist, dann miihe dich ab (7) und begehre die Nihe deines
Herren. (8)«*7

495 Diese Handlung lasse sich aus der Uberlieferung des Propheten Muhammad ableiten, der
gesagt haben soll: »Die ganze Erde wurde mir rein und als Gebetsstitte gemacht« (o <=
|)s—¢hslaa e aY). Siche Muhammad ibn Isma‘l Ibn Ibrahim Ibn al-Mugira al-Buhari
(2001), Sahih al-Buhari, Bd. 1, Beirut: Dar Tawq an-Nagah, S. 95, al-maktaba.org/book/33757
/826 (letzter Zugriff am: 1.12.2021).

49 Siehe Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption, S.3 ff.

497 Vgl. Abu-Rida Muhammad Ibn Ahmad Rassoul (2013), Der Koran: die Ubersetzung seiner
Bedeutung in der deutschen Sprache, Chennai: Islamische Bibliothek, S.457. Im Original:

»(8) S L) (M5 (7) Cald b 53 M
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Dementsprechend solle man, so Nasrat, das Ritualgebet erst dann verrichten,
wenn man die Angelegenheiten des téglichen Lebens beendet hat und fiir das
Ritualgebet korperlich und mental bereit ist.**® Dieses Verstindnis von Glau-
benspraxis verleiht ihm konfliktmindernde Flexibilitit und Anpassungstdhig-
keit an die Gegebenheiten seines Aufenthaltsorts. Er verbindet die Verrichtung
des Gebets mit seinem eigenen Verstindnis von Glaubigkeit. Fiir ihn bedeutet
der Glaube an Gott, sich dariiber im Klaren zu sein, was und wie er mit Gott
kommuniziert.

Das Glaubensverstindnis von Omran unterscheidet sich wesentlich von
demjenigen, das Nasrat**® fiir sich beschrieb, und es fiihrt zu anderen
Vorstellungen iiber das Einhalten gottesdienstlicher Praktiken. Er argumentier-
te anhand eines Vergleichs zwischen religiésen und profanen gesetzlichen Vor-
gaben und den daraus abgeleiteten Praktiken. Thm zufolge kénne man nicht
gleichzeitig das Straflenverkehrsgesetz einhalten und eine Ordnungswidrigkeit
begehen. Ubertragen auf islamische Praktiken bedeute das fiir ihn, dass der
Glaubige, der das Fastengebot oder das Zahlen von Almosen (zakadt) befolge,
nicht auf das tigliche rituelle Gebet verzichten diirfe. Entweder beachte man
Religion als Ganzes mit all ihren Voraussetzungen und Verpflichtungen, Er-
leichterungen und Schwierigkeiten, oder man verzichte komplett darauf; es
gebe keinen Mittelweg. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass dieses strikte
Verstdndnis von Religion in Deutschland, insbesondere die Pflicht zum Ritual-
gebet, schwer umzusetzen sei. In einer Sprachschule wurde ihm nach Anfrage
zwar ein Gebetsraum zugewiesen, das Angebot jedoch nach kurzer Zeit mit der
Begriindung zuriickgezogen, dass sich Lernende anderer Konfessionen benach-
teiligt fiihlen konnten. Thm soll mitgeteilt worden sein:

»Wir konnen Thnen keinen Gebetsraum mehr anbieten. Das wirde Zwietracht in der Schule
stiften. Sie sind nicht verpflichtet zu beten, weil Sie auf der Arbeit sind. Der Sprachkurs ist
wie Arbeit fiir Sie.«>00

Nach vergeblichen Gespriachen mit der Schulleitung habe Omran nach einem
freien Ort in der Schule gesucht, an dem er, so sein Ausdruck, »schwarzbete-
te« (analog zu >schwarzfahren< und »>schwarzarbeiten<), ohne dass es jemand

498 Diese Auslegung entspricht der des beriithmten Korankommentators Ibn Katir. Siehe Abd
I-Fid@’ Isma‘ql Ibn ‘Umar Ibn Katir (1998), Tafsir al-Quran al-azim, Bd. 8, Beirut: Dar
al-Kutub al-Tlmiya, S.418, al-maktaba.org/book/23604/3929#pl (letzter Zugriff am 2.2.2021).
Omran ist ein syrischer Gespréchsteilnehmender, den ich in einer Moschee kennengelernt
habe. Er fliichtete 2015 nach Deutschland mit dem Ziel, sein Studium der Ingenieurswissen-
schaften in Deutschland abzuschliefSen. Er betrachtet sich als Salafist (salaf7). In Merseburg,
wo er wohnhaft ist, engagierte er sich fiir die Griindung einer Moschee und bot zusammen
mit anderen Freiwilligen Unterricht in Arabisch und Religion fiir Kinder an. Das Gesprach
mit Omran fand am 10. Mai 2020 statt.
Im Original:
S el Al b sl ) o€ el Lallla A58 Alla b (3l il o ellle el i i pe il gdais
dee Al

499

500

136

https://dol.org/10.5771/9783987401585-115 - am 20.01.2026, 20:23:04. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - [ T


https://doi.org/10.5771/9783987401565-115
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

gemerkt habe. Das Ritualgebet heimlich zu praktizieren bereitete ihm allerdings
grofles Unbehagen, vor allem der Gedanke, dass ihn jemand beim Beten an
einem nicht dafiir ausgewiesenen Ort sehen konne. Diese Herausforderungen
begleiteten ihn auch wihrend seines Studiums an der Universitit. Er habe
festgelegte Gebetszeiten aufgrund des langen Wegs zwischen Universitat und
Gebetsraum verpasst. Dieser Zustand beunruhige ihn sehr. Er habe sich daher
ein religioses Rechtsgutachten (Fatwa) von einem bekannten Imam in seinem
Heimatland Syrien eingeholt, der ihm in Unkenntnis der Gegebenheiten in
Deutschland angeraten habe, das Gebet im Bahnhof zu verrichten. Diese Fatwa
habe ihn nicht tiberzeugt. Er habe darauthin einen in Deutschland lebenden
Imam konsultiert, der ihm stattdessen empfahl, das verpasste Gebet vorzuzie-
hen oder nachtriglich zu praktizieren, was islamrechtlich zuldssig sei. Das
Beispiel Omran zeigt, dass er mit seinen Lebenswelten experimentiert und
offenbar nach Losungen und Mdglichkeiten sucht, um religiose Pflichten erfiil-
len zu konnen. Im Verlauf des Aushandlungsprozesses scheint sich bei ihm
ein neues, in sich koharentes Rechtsbewusstsein entwickelt zu haben, das sich
auch sprachlich manifestiert: aus dem >Schwarzbeten< wurde das Gebet am »>fal-
schen«< Ort und zur »falschen« Zeit. Die Konfrontation mit anderen normativen
Vorstellungen, deren juridischer Dimension sowie mit Auslegungsvarianten in
Gestalt von Fatwas scheinen fiir Omran dazu gefiihrt zu haben, eine fiir ihn
akzeptable Losung des Konflikts zu finden.

Fiir meine in Leipzig wohnhaften Gesprachsteilnehmerinnen Sara, Nadia
und Basma®"! war das Einhalten der Gebete eine grofle Herausforderung im
universitdren Alltag. Sie verbrachten nach eigenen Angaben den gesamten Tag
an der Universitdt, und vor allem im Winter, wenn wegen der kiirzeren Tage
die Gebetszeiten nahe beieinander liegen, wuchsen die Schwierigkeiten. Meine
Gesprachsteilnehmerinnen hdtten zusammen mit anderen muslimischen Kol-
leg:innen von der Universitit einen Gebetsraum eingefordert. Dem sei nicht
entsprochen worden. Sie seien in anschlieffenden gemeinsamen Gespriachen
von der Annahme ausgegangen, dass die Universitit keinen exklusiven Raum
fiir muslimische Studierende anbiete, um nicht mit entsprechenden Forderun-
gen anderer Konfessionsangehoriger konfrontiert zu werden. Die Gruppe, so
Nadia, hitte daher ihre Forderung modifiziert und statt eines Gebetsraums
aus pragmatischen Griinden einen Ruheraum verlangt, der nicht ausschlieSlich
einer Konfession oder Gruppe zugewiesen sei. Dies habe die Universitdt erneut
abgelehnt.

01 Mit Sara, Basma und Nadia fiihrte ich getrennte Gespriche. Alle wiesen auf die Schwierig-
keiten, im universitaren Alltag das Ritualgebet zu verrichten, hin und berichteten von ihrem
Engagement, einen fiir das Gebet vorgesehenen Raum an der Universitit zu bekommen. Das
Gespréach mit Sara fand am 22.1.2020 statt. Die Gesprache mit Nadia fanden am 9.1., am
2.9.2020 und am 16.9.2021 statt. Das Gesprach mit Basma fand am 3.5.2020 statt.
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Nadja interpretierte die Ablehnungen damit, dass sie sich in einem »>christli-
chen< Land befinde, wo viele Menschen grofle Angste vor dem Islam hitten.
Aber sie wiinsche sich mindestens einen Ruheraum, wo sie wahrend des univer-
sitaren Alltags beten konne. Diesem Grundbediirfnis entsprechend berichteten
meine Gespréchsteilnehmenden, dass sie in diesem Aushandlungsprozess noch
andere Wege gegangen seien, um an der Universitdt einen Platz fiir das Gebet
gewiahrt zu bekommen.

Sara habe mehreren Dozierenden mit der Bitte geschrieben, muslimische
Studierende bei ihrer Forderung zu unterstiitzen. Nachdem die Forderung nach
einem Gebetsraum zuriickgewiesen worden sei, hitten sie freie Orte in der
Bibliothek gesucht, wo sie heimlich beten konnten. Sara habe manchmal hinter
den Biicherregalen oder auf der Bibliothekstreppe, die zum Dach fiihrt, gebe-
tet.>02 Auf der Bibliothekstreppe hitten auch mannliche muslimische Studieren-
de das Gebet verrichtet. Mitarbeitende der Bibliothek hitten diese zunehmende
Aktivitat bemerkt und die Bibliothekstreppe mit einem Absperrband blockiert.
Sara erzdhlte mir, dass méannliche Studierende nach dem gemeinsamen Gebet
zusammen geplaudert und dadurch die Bibliotheksordnung gestort hitten. Sara
kommentierte: »Wir kdnnen wegen unserer schlechten Verhaltensweisen nicht
deutlich machen, dass der Islam eine gute Religion ist.«’* Sie habe zudem
eine an der Universitdt Leipzig angesiedelte muslimische Studentengruppe kon-
taktiert, um gemeinsam an einer Losung fiir den Gebetsraum zu arbeiten. Auf
ihre unzdhligen E-Mails habe sie keine Riickmeldung bekommen, woriiber sie
zutiefst enttduscht sei. Nachdem sie aufgrund dieser Situation taglich mehrmals
die Universitdt verlassen habe, um in ihrer weit entfernten Wohnung die Mit-
tags- und Nachmittagsgebete zu verrichten, habe ihr eine ihrer Dozent:innen
angeboten, in ihrem Biiro zu beten.

Basma berichtete, stellvertretend fiir andere, dass nicht nur das Gebet im
nichtmuslimischen Kontext auf Schwierigkeiten stof3e, sondern auch das rituel-
le Waschen (wudi) davor.** Sie befiirchtete, dabei gesehen zu werden und
Fragen zu provozieren, insbesondere, wenn sie ihre Fiifle in einer offentlichen
Toilette wasche. Sie kompensierte auf der Suche nach einem Ausweg das Wa-
schen der Fiile, indem sie ihre Schuhe mit nassen Handen abstrich. Basma
fithlt, dass sie mit dieser Handlung etwas Neues in ihre religiose Praxis einfiihr-

502 Diese Praxis von muslimischen Studierenden habe ich seit vielen Jahren mehrfach in den
Universitatsbibliotheken in Leipzig beobachtet.

503 Im Original: )

LA sy (o 58 LiaShas] (0 s 0y )38 (e Lisadi Ui
Der schafiitische Rechtsgelehrte Ab@t Hamid al-Gazali zihlte zu den Bestandteilen des ritu-
ellen Waschens (wudir)) das griindliche Waschen der Hénde, das Spiilen des Mundes und
der Nase, das Waschen des Unterarms bis zu den Ellbogen, das Streichen der Haare, das
Waschen der Ohren und der Fiifle. Siehe Aba Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali
(1982), Ihya’ ‘ulim ad-din, Bd.1, Beirut: Dar al-Ma'rifa, S.133, al-maktaba.org/book/9472/133
#pl (letzter Zugriff am 5.12.2021)
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te. Sie hofft aber, dass sie unter eine islamrechtliche Ausnahmeregelung falle
und erganzte:

»Religion ist eine Erleichterung. In Syrien hatten wir an der Universitit auch keine geson-
derten Orte fiir das rituelle Waschen, aber tberall sind Moscheen. Man kann sich dort
vor dem Gebet waschen und dann beten. Das ist dort auch fiir jeden, der mich sieht,
normal.«*0

Basma berichtete zudem, dass ihr ein muslimischer Kollege vom Beten an der
Universitat mit dem Hinweis abriet, dass beim rituellen Waschen Wasser auf
dem Boden der o6ffentlichen Toiletten zuriickbleibe und durch Rutschgefahr an-
deren Studierenden Schaden zugefiigt werden konne. Andere, auch potenziell,
zu schadigen, stehe im Widerspruch zu islamischen Prinzipien. Hier zeigt sich
ein Normenkollisionsfall, der es in der Praxis erleichtern konnte, mit Formen
des symbolischen Waschens (wie tayammum)®°¢ oder nur einer Teilwaschung
zu experimentieren.

In anderen Kontexten, etwa an verschiedenen Arbeitsstellen, kann das Prak-
tizieren des Gebets nicht aushandelbar sein, wenn Menschen muslimischen
Glaubens bereits im Bewerbungsgesprach mittelbar oder unmittelbar Hinweise
bekommen, dass das Praktizieren des Gebets wahrend der Arbeitszeit nicht
akzeptiert wird. Nadia berichtete mir, dass sie in einem Bewerbungsgespriach
explizit danach gefragt wurde, ob sie am Arbeitsort beten wiirde.>”” Dies sei fiir
Nadia ein klares Indiz dafiir gewesen, dass dies unerwiinscht sei. Sie musste
damit pragmatisch umgehen. Sie habe der Chefin mitgeteilt:

»Ich bin ein praktischer Mensch und ich verstehe die Lage in Deutschland. Wenn es fiir
die Firma kein Problem darstellt, hoffe ich beten zu diirfen. Wenn es nicht erlaubt ist, dann
haben wir in unserer Religion die Moglichkeit, das Gebet spater nachzuholen.«

Im Gesprach mit mir schien sie wegen ihrer pragmatischen Haltung im Bewer-
bungsgesprach Schamgefiihle zu haben. Sie bemerkte, dass ihre Antwort aus
islamischer Perspektive gesehen falsch sein konnte, denn das Ritualgebet sei
ja eine Grundlage der Religion. Sie begriindete zugleich ihre Antwort mit der
Uberlegung, dass sie vermutlich die Stelle nicht bekommen hitte bzw. ihre
Situation, hitte sie wiahrend der Arbeitszeit gebetet, vermutlich schwer gewesen
ware. Der Wunsch, im Zielland arbeiten und leben zu wollen, fiithrte sie zu ihrer
pragmatischen Entscheidung.

595 Im Original: )
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Tayammum bezeichnet »die Vorschrift bzw. die Erlaubnis, in bestimmen Fillen die rituelle

Reinigung mittels Sandes statt Wasser zu verrichten«. Theodor Martijn Houtsma et al.

(Hgg.) (1927), Enzyklopaedie des Islam 4: S-Z, Leiden: Brill, S.767.

Die sichtbare religidse Identitit von Nadia trug in dieser Situation dazu bei, dass sie explizit

nach einem Aspekt ihrer Religiositdt gefragt wurde. Das Gesprich mit Nadia fand am

09.01.2020 in einem Cafe in Leipzig statt.
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Aus den hier présentierten Erfahrungsbeispielen der Forschungsteilnehmen-
den ist zu schlussfolgern, dass die fiir sie neuen gesellschaftlich-organisatori-
schen Rahmenbedingungen die gewohnte Praxis des rituellen Gebets nicht nur
erschweren. Sie er6ffnen ihnen auch die Moglichkeit, sich mit neuen mit- und
umweltlichen Situationen auseinanderzusetzen und ihre Handlungen zu einem
gewissen Grad darauf abzustimmen. Wahrend meine Forschungsteilnehmen-
den in ihren Heimatlindern an jedem freien und sauberen Ort beten kénnen,
deutet ihnen ihr neues Umfeld an, dass sie einen geschlossenen, im Bereich
der Arbeitsstelle, der Sprachschule oder Universitat jedoch nicht tolerierten
Raum fiir das Gebet benétigen. In stindiger Interaktion mit ihrer neuen Mit-
und Umwelt suchen sie nach Moglichkeiten, die bisher meist unhinterfragte
religiose Praxis in den neuen Lebenskontext einzupassen. Zugleich werden
unterschiedliche Wahrnehmungsmuster des Gebets deutlich als Akt, in dem das
Verhiltnis von intimem und 6ffentlichem Raum personlich neu zu bestimmen
ist, ein alltagspragmatischer Prozess, der teils individuell, teils mithilfe der
Legitimation durch religiése Autoritit stattfindet.

5.2.1.2 Das Fasten (siyam)

Das Fasten im Monat Ramadan stellt die vierte der funf Sdulen des Islam
dar. Muslim:innen sollen im Ramadan zwischen Morgenddémmerung und Son-
nenuntergang keine Nahrung zu sich nehmen und u. a. auf Rauchen und
Geschlechtsverkehr verzichten.’® Ramadan ist der neunte Monat des musli-
mischen Mondkalenders. Nach muslimischer Uberzeugung wurde in diesem
Monat der Koran offenbart. Anders als der gregorianische Kalender bestimmt
sich der Fastenmonat nach dem Mondkalender, wodurch das islamische Kalen-
derjahr aus 354/355 statt 365/366 Tagen besteht. Mithin verschiebt sich der
Fastenmonat Ramadan jedes Jahr um zehn oder elf Tage nach vorn und durch-
lauft so allmahlich alle Jahreszeiten. Das Fasten im Monat Ramadan ist fur
Muslim:innen, die in vollem Besitz ihrer Geisteskrifte sind (‘dgil) und das Pu-
bertitsalter erreicht haben (balig), verpflichtend.>® Ausgenommen vom Fasten
sind insbesondere Reisende, Kranke, Stillende, Altere, Kinder (vor Erreichen
der Pubertit), schwangere und menstruierende Frauen.’© Auch Menschen,
die das Fasten aus anderen Griinden wie beispielsweise der Ausiibung von

508 Ausfithrlicher dazu siehe Ebert/Heilen, Islamisches Recht, S.125f; Serdar Kurnaz (2023),
Normkategorien im islamischen Recht, Handbuch zum islamischen Recht, Bd. II, Berlin:
EB-Verlag, S.108ff.

509 Siehe o. A., al-Mawsii‘a al-fighiya, Bd. 28, S.20f,, al-maktaba.org/book/11430/17368#pl
(letzter Zugriff am 10.12.2021).

510 1bid., S.21.
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korperlich schweren Titigkeiten nicht aushalten konnen, konnen vom Fasten
ausgenommen werden.”!!

Fiir viele Muslim:innen hat der Fastenmonat Ramadan einen hohen Stellen-
wert und gilt als besonders heilig. In ihm werden gemif3 einer Uberlieferung
des Propheten Muhammad »die Tore des Paradieses gedffnet und die Tore der
Holle geschlossen«.”? Das motiviert Glaubige dazu, insbesondere in diesem
Monat Gott naher zu sein.

Laut einer in al-Buharis Werk erwihnten Uberlieferung des Propheten
Muhammad werden diejenigen, die den Fastenmonat Ramadan aus dem Glau-
ben heraus und in der Hoffnung auf Gottes Lohn begehen, mit der Vergebung
ihrer vergangenen Siinden belohnt.”® Um diese Belohnung zu erlangen, wird
das Fasten von weiteren Aktivititen wie Koranrezitation und Nachtgebeten
(tarawih) begleitet. Dabei sorgen viele Gldubige dafiir, missbilligte Taten wie
Schimpfen, Arger und Streit zu vermeiden und ethisch-moralisch gute Hand-
lungen wie Beten, Versohnung mit Mitmenschen und Hilfe fiir Arme zu prakti-
zieren/verstarken. Zudem ist der Fastenmonat Ramadan eine Zeit, in der Men-
schen gewohnlich viel Zeit in der Moschee verbringen, Gottesdienste (salat, PI.
salawat) verrichten und den Koran lesen. Dariiber hinaus streben viele danach,
neben den fiinf obligatorischen Gebeten nach dem verpflichtenden Abendgebet
(i$@) noch die freiwilligen Nachtgebete (tarawih) zu vollziehen.

Den letzten Néachten des Ramadans wird eine hohe Bedeutung beigemessen,
da nach muslimischer Uberzeugung der Koran erstmals in einer dieser Nichte
(bekannt als Laylat al-Qadr, >Nacht der Bestimmung<) offenbart worden sei.
Wer in dieser Nacht aus dem Glauben heraus und in Hoffnung auf Gottes Lohn
betet, dem werden, laut einer Uberlieferung des Propheten, seine vergangenen
Stinden vergeben.?*

Neben seiner religiosen Bedeutung und dem gesteigerten Praktizieren von
Gottesdiensten ist der rituelle Fastenmonat zunehmend ein gesellschaftliches

311 Vgl. hierzu eine Fatwa des 4gyptischen Fatwa-Amts (Dar al-Ifta’ al-Misriya), Fasting for

Those Working in Strenuous Jobs, www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=8381
(letzter Zugriff am 10.12.2021).

512 1m Arabischen:

> ol i e 5 ial G gl sl flima 085 13
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 4, S.123, al-maktaba.org/book/33757/5743 (letzter
Zugriff am 9.12.2021).

513 Im Arabischen:

»Ad (e 208 e AT Jad Blaad 5 Blay (lima ) alia fag
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 3, S.45, al-maktaba.org/book/33757/3557 (letzter
Zugriff am 7.12.2021).

514 1m Arabischen:

A (e 2385 L AT 53 Gl 5 Blayl 8 AT 58 facc
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 3, S.45, al-maktaba.org/book/33757/3557 (letzter
Zugriff am 7.12.2021).
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und kulturelles Fest.>"> Von vielen Muslim:innen wird diese Zeit als Gelegenheit
zum Feiern betrachtet, um sich in ihren Familien zum gemeinsamen Fastenbre-
chen zusammenzufinden, gemeinsam spezielle Ramadan-Fernsehserien (mu-
salsalat Ramadan)™® anzusehen, bestimmte Ramadan-Lieder zu horen sowie
sich an zahlreichen sozialen Aktivititen zu beteiligen.>”

Angesichts dieser Entwicklungen werden dem Fastenmonat unterschiedliche
und teilweise widerspriichliche Bedeutungen als einer Zeit der exceptional mo-
rality’® wie auch der des entertainment zugeordnet. Ein Beispiel fiir diesen
Widerspruch ist der Nahrungskonsum: Wihrend einige Glaubige im Ramadan
viel Geld fiir das Essen zum néchtlichen Fastenbrechen ausgeben, betrachten
andere diesen Monat als Gelegenheit, Korper und Geist zu reinigen und zu
lautern und ein Verstdndnis dafiir zu entwickeln, was arme und hungernde
Menschen erleiden.

Auch meine Forschungsteilnehmenden verbinden mit dem Fasten unter-
schiedliche Bedeutungen, die sich zwischen diesen beiden Polen bewegen.
Fiir Omran gehort das Fasten im Monat Ramadan zu den Grundlagen seines
Glaubens. Fiir ihn sei es ein Lernprozess, in dem er Geduld lerne und fiihle,
was bediirftige Menschen fiithlen. Durch das Fasten bekomme er zudem ein
Bewusstsein fiir die religios-existentielle Gleichheit zwischen Reichen und Ar-
men, die ihren Ausdruck darin finde, dass alle Menschen téglich zu festgelegten
Zeiten gemeinsam das Fasten beginnen und brechen.

Basma nennt ahnliche Motive fur das Fasten, namlich sich an Geduld zu
gewohnen und sich in arme Menschen hineinversetzen zu konnen. Zwar faste
sie wihrend des gesamten Ramadan, urteilt aber aus eigener Erfahrung kritisch
tiber die zuvor genannte Idee religios-existentieller Gleichheit, die in dieser Zeit
entstehe. Auch wenn sie am Ende des Fastenmonats Ramadan zakat al-fitr®®
bezahle, sei sie nie so hungrig, sich in die Lage eines armen Menschen hinein-
versetzen zu konnen, weil ihr Tisch beim Fastenbrechen mit verschiedenen
Speisen gefiillt sei. AufSerdem sei sie mit ihrem Verhalten im Ramadan nicht
zufrieden, denn um die Langweile tagsiiber zu meistern, sehe sie fern oder

515 In seiner ethnografischen Studie Egypt in the Future Tense, in der Schielke sich u. a. mit

dem Ramadan-Alltag in einem Dorf in Nordagypten befasst, beschreibt er ihn als Zeit fiir
exceptional morality, in der Menschen religiosen Praktiken und Normen verglichen mit
anderen Zeiten des Jahres besondere Aufmerksamkeit schenken. Siehe Schielke, Egypt in the
Future Tense, S.47ff.

Dies ist insbesondere in den arabischen Staaten iblich. Siehe Christa Salamandra
(1998), »Moustache Hairs Lost: Ramadan Television Serials and the Construction of Identity
in Damascus, Syria«, in: Visual Anthropology 10, S.227-246.

Beispielsweise organisieren junge Menschen in fast jedem Ort Agyptens Fufallturniere (be-
kannt als dawarat ramadaniya, Ramadan-Turniere), die vor oder nach dem Fastenbrechen
im Anschluss an das Abendgebet stattfinden.

Siehe Schielke, »Being Good in Ramadan«.

Zakat al-fitr bezeichnet Almosen, die Muslim:innen am Ende des Fastenmonats Armen und
Bediirftigen geben.

516

517

518
519
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schlafe. Sie kommentiert generalisierend nicht nur ihr eigenes, sondern auch
das Verhalten anderer Muslim:innen: »Das ist sicherlich ein Fehler von uns.«2

In Deutschland erfahrt der Fastenmonat Ramadan fiir meine Forschungsteil-
nehmenden offenbar eine Bedeutungsverschiebung. Er wird zu einer Erinne-
rung an die gewohnte Stimmung und die Feierlichkeiten in den Heimatldndern
stilisiert. Dies erfolgt unabhdngig davon, dass die feierliche Ausgestaltung des
Fastenmonats Ramadan je nach Herkunftsort unterschiedlich geschieht. In ei-
nigen Stiddten werden Hauser und Straflen mit Laternen, Flaggen und bunten
Papierstreifen dekoriert. In anderen wird der Monatsbeginn mit einer Militér-
parade und Musik begonnen, z. B. in den Grof3stidten des Sudans. AufSerdem
wird das offentliche Leben in muslimisch geprigten Staaten meist dem Rhyth-
mus des Ramadan-Alltags angepasst. Meine Forschungsteilnehmenden teilten
mir mit, dass die Arbeitszeiten wéhrend Ramadan in ihren Heimatlindern
meist reduziert und/oder auf den Abend nach dem Fastenbrechen verschoben
wiirden. Letzteres betreffe vor allem Menschen, die auf Baustellen schwer arbei-
ten miissen. Restaurants und Cafés seien wahrend des Tages geschlossen und
wiirden erst vor dem oder direkt zum Fastenbrechen 6ffnen.>?' Insofern zeich-
net sich das offentliche Alltagsleben durch eine hohe Flexibilitat aus. Indem
Menschen grofe Riicksicht aufeinander nehmen, durch das Miteinander und
die feierliche Gesamtstimmung wachse ein Gemeinschaftsgefiihl, welches den
Menschen die Erschwernisse des Fastens erleichtere. Dies konnte aber auch
Druck auf Menschen ausiiben, die das Fasten nicht praktizieren kdnnen oder
wollen, das Unterlassen des Fastens zu verheimlichen.>22

20 Im Original:

Liakale o313 s

>21 In einigen islamisch gepragten Lindern schliefen die Alkoholgeschifte wahrend des Rama-
dans oder sogar im Sa‘ban (der Monat davor), wie in Marokko, und 6ffnen erst wieder in
der Nacht des Fastenbrechenfestes oder einige Tage nach dem Fest. Dabei feiern Menschen,
die Alkohol konsumieren, das Ende des rituellen Fastenmonats mit Alkohol. In den letzten
Jahren wird beispielsweise immer mehr von langen Schlangen vor Alkoholgeschiften in Kai-
ro in der Nacht des Zuckerfestes berichtet. Siehe Muhammad Aba ad-Dahab/Muhammad
‘Ismat (2014), »Laylat ‘id al-fitr: laddat >ashab al-mazag« f1 rahil $ahr al-ibadac, in: dotmasr,
bit.ly/3dQXubR (letzter Zugriff am 15.12.2021).
In einigen islamisch gepragten Landern werden sogar diejenigen, die das Fasten im &ffentli-
chen Raum vorsitzlich brechen, mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bestraft. Auch
wenn in manchen Regionen Menschen fiir die Nichteinhaltung des Fastens nicht bestraft
werden, sind sie wegen des sozialen Drucks gezwungen, es zu verheimlichen. Im deutschen
Kontext hat der soziale Druck kaum Einfluss. Muslim:innen, die nicht fasten konnen oder
wollen, miissen grundsatzlich nicht heimlich essen oder trinken. Das stof3t aber bei einigen
Muslim:innen auf Ablehnung. Meine Forschungsteilnehmenden Fatma und Hoda erzahlten
mir, dass von vierzehn muslimischen Kolleg:innen im Sprachkurs nur vier Personen im
Ramadan fasteten. Beide hatten kein Verstindnis dafiir, dass ihre muslimischen Kolleg:innen
im Fastenmonat Ramadan vor ihnen essen und trinken. In ihrem Heimatland, dem Jemen,
wiirde man das nicht wagen, sondern heimlich tun. Fiir einen Uberblick iiber Bestrafung
von nicht fastenden Menschen in einigen muslimisch gepragten Landern siche o. A. (2017),
»Ta‘arraf ‘ala ‘uqubat al-iftar f1 Sahr ramadan fi d-diwal al-‘arabiya, in: youm?7, bit.ly/3ytg
03h (letzter Zugriff am 15.12.2021).
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Die genannte Veranderung des offentlichen Alltagslebens sowie der Gebets-
ruf und die Zusammenkiinfte in Moscheen wahrend Ramadan fehlen den
befragten muslimischen Gefliichteten in Deutschland am meisten. Vor allem
betrifft dieses Verlustgefiihl diejenigen, die ohne Familienangehorige migrier-
ten. Osama, der allein in Deutschland lebt, verspiirt besonders im Ramadan
ein starkes Gefiihl von Einsamkeit. Er fiihrt es auf eine schwache muslimische
Infrastruktur in Leipzig zuriick. Auch wenn es in Leipzig, seinem neuen Le-
bensumfeld, mehrere Moscheen gebe, seien das fiir ihn keine Moscheen, weil
sie sich meist in einem Hausteil befinden und nicht als Moschee erkennbar
seien. Seine ablehnende Haltung gegeniiber solchen nicht reprasentativen Or-
ten duflert er wie folgt: »Wir gehen hier in die Moschee, als hitten wir einen
Diebstahl begangen.«°?* Der architektonische Eindruck und der Umstand, dass
es sich um sogenannte >Hinterhofmoscheen< handelt, tragen also auch dazu
bei, dass etwas Vertrautes fehlt. Inhaltlich, so Osama, wiirden diese Moscheen
auflerdem eine nationale oder ideologische Pragung des Islam reprasentieren,
die er nicht vertrete. Osama scheint sich dartiber im Klaren zu sein, dass seine
Gefiithle im Ramadan Ergebnis seiner personlichen Erfahrung und Situation
und keinesfalls auf alle Muslim:innen in Deutschland {ibertragbar sind. Wiirde
seine Familie mit in Deutschland leben, wire sein Empfinden méglicherweise
anderer Natur.

Eine dhnliche Wahrnehmung wie Osama hat der ebenfalls allein in Deutsch-
land lebende Omran zum Ausdruck gebracht. Es fehlen ihm im Fastenmonat
Ramadan die gewohnten Rituale und die familidren Zusammenkiinfte, was das
Fasten in den Sommermonaten zusétzlich erschwert habe. Er leide zudem unter
den unflexiblen deutschen Arbeitszeiten wahrend des Fastenmonats. Besonders
problematisch sei fiir ihn, wiahrend des Fests zum Ende des Ramadans (auch
Zuckerfest, id al-fitr) zu arbeiten oder den Sprachkurs besuchen zu miissen.
Wihrend seiner Teilnahme am Integrationskurs habe Omran die Schulverwal-
tung darauf angesprochen, am Festtag frei haben zu wollen. Dies sei mit
den Argumenten zuriickgewiesen worden, dass das muslimische Zuckerfest in
Deutschland kein gesetzlicher Feiertag sei und dass Muslim:innen sich hierzu-
lande an die deutschen Gesetze halten miissten.”* Die Losung dieses Konflikts
bestand fiir Omran darin, sich durch eine Krankschreibung fiir den Festtag

523 Das Gesprich mit Osama wurde nicht aufgenommen. Diese Aussage beruht auf Feldnotizen,
die erst nach dem Gesprach verfasst wurden. Mithin ist die Aussage im Original nicht
enthalten. Das Gesprach fand am 25.4.2020 statt.

Wihrend meiner Arbeit als Integrationslehrkraft konnte ich die Betriibnis meiner mehr-
heitlich muslimischen Teilnehmenden beobachten, die am ersten Festtag den Sprachkurs
besuchen mussten. Fiir sie war diese Bedruicktheit nicht nur damit verbunden, dass sie am
Festtag nicht wie gewohnt feiern konnten. Vielmehr schien der Festtag zuweilen auch eine
schmerzhafte Erinnerung an die Heimat zu sein, womit, so wurde mir vermittelt, auch das
Vermissen von Verwandten und Freund:innen einhergehe. Auch die Trauer tiber im Krieg
verstorbene Personen aus dem Nahkreis spielte dabei offensichtlich eine Rolle. Dies war
insbesondere auch am Vortag des Festes zu spiiren. An diesem Tag kam eine Mitarbeitende
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von der Teilnahmepflicht am Kurs zu befreien, um das am frithen Morgen
stattfindende Festgebet praktizieren zu konnen. Er begriindete diesen Schritt
damit, dass die Teilnahme am Festgebet fiir ihn wichtiger als der Besuch des
Sprachkurses sei.

Der im Fall Omran schon angedeutete Konflikt mit den Mitwelten spielt
auch in den Gesprichen mit anderen Forschungsteilnehmenden iiber das Fas-
ten im deutschen Kontext eine Rolle, wo viele Menschen keine konkreten
Vorstellungen von der muslimischen Fastenform zu haben scheinen. Basma
vermeide deshalb, ihrer Umgebung zu zeigen, dass das Fasten auch Anstren-
gung bedeute. Sie begriindet dies damit, dass ihr kein Verstindnis und keine
Riicksichtnahme entgegengebracht werden und sie stattdessen belehrende Er-
klarungen befiirchtet: »Es ist manchmal anstrengend, wenn der Tag lang ist.
Manche wollen mir dadurch beweisen, dass das Fasten ungesund ist.«>?> Sie
gebe deshalb immer vor, dass Fasten fiir sie normal und nicht anstrengend
sei, was sie jedoch zuweilen psychisch tiberfordere. Tatsdchlich sei es wihrend
des Fastens schwer fiir sie, sich an universitdren Lehrveranstaltungen zu beteili-
gen. Sie konne sich aber nicht vorstellen, das Fasten zu unterlassen, wenn sie
Klausuren schreiben miisse, was sie von einigen praktizierenden muslimischen
Freund:innen kenne. Diese wiirden damit argumentieren, dass sie durch das
Fasten Schaden erleiden konnten. Basma scheint davon iiberzeugt zu sein,
dass Gott unabhingig von den Bewertungskriterien menschlichen Handelns,
halal (erlaubt) und haram (verboten), jeden Menschen nach seinen besonderen
Umstdnden und nach seiner Intention beurteilen wiirde.

Das Fasten an den langen, heiffen Sommertagen sei fiir Samira besonders
schwer gewesen. Sie habe daher die meisten Lehrveranstaltungen an der Uni-
versitat versaiumt und lediglich die notwendigen besucht. Samira empfindet das
Fasten per se als schwer und sieht in den Reaktionen und zahlreichen Fragen
ihrer nichtmuslimischen Kolleginnen eine zusdtzliche Belastung. Sie schilderte:

»Wiahrend des vorletzten Ramadans war es sehr heifs und ich hatte grofien Durst. Unsere
Kolleginnen an der Universitdt merkten, dass wir miide aussahen. Eine Kollegin fragte uns,
ob wir fasten. Sie konnte nicht verstehen, dass eine Religion ein solches Gebot enthalte. Sie
glaubt, dass die Religion uns quile.«>2°

Samira teilte mir mit, dass sie das Mitgefiihl und Interesse ihrer Kolleginnen
zum Themenkomplex Fasten im Islam durchaus wiirdige. Es sei allerdings auch
anstrengend, jedem zu erklaren, was Fasten fiir sie bedeute und warum sie

der Sprachschule in jede Klasse und wies die Teilnehmenden ausdriicklich darauf hin, dass
sie am Festtag zur Schule kommen miissen und dass Deutschland kein islamisches Land ist.
525 Im Original: )
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gern faste. Anders als in den westlichen Bundeslandern Deutschlands, wo sehr
viele Menschen mit tiirkischen Muslim:innen aufgewachsen seien und leben,
wiirden ihre ostdeutschen Kolleg:innen ihrem Eindruck nach weniger iiber
den Islam wissen. Sie fihrte dies darauf zuriick, dass es bisher wohl kaum
Berithrung mit muslimischen Praktiken gab.

Die zunehmende Einwanderung von Menschen muslimischen Glaubens
nach Deutschland fiihrte jedoch auch innerhalb der zahlreich werdenden mus-
limischen Communities zu einer intensiven Auseinandersetzung tiber die zeit-
liche Einordnung und die Dauer religioser Praktiken. Am Beispiel des Fasten-
monats Ramadan lassen sich diese innermuslimischen Aushandlungsprozesse
feststellen: In den letzten Jahren fiel Ramadan auf die Sommer- und Friihlings-
monate. Dabei verlangerten sich die Fastenzeiten fiir in Deutschland lebende
Muslim:innen auf bis zu zwanzig Stunden am Tag. Als Folge verzichteten zu-
weilen manche Gesprachsteilnehmende vollig®” oder teilweise auf das Fasten,?2
wahrend andere Gesprichsteilnehmende in Anlehnung an eine Fatwa des
agyptischen Fatwa-Amts (Dar al-Ifta’ al-Misriya) ihre Fastenzeiten kiirzten.>
Diese Fatwa besagt, dass es Muslim:innen in Landern, in denen die Dauer
des Fastens achtzehn Stunden taglich betrégt, gestattet sei, sich an der Dauer
der Fastenzeiten in Mekka zu orientieren.>3® Diese Fatwa rief bei Muslim:innen
in Deutschland und in Europa unterschiedliche Reaktionen hervor. Aufgrund
dieser Fatwa verlor beispielsweise meine Gesprachsteilnehmende Samira ihr
Vertrauen in die Azhar,>! der sie das agyptische Fatwa-Amt zugeordnet hatte.>
Diese Fatwa steht fiir Samira im Widerspruch zu den Versen im Koran und

527 Der Verzicht auf das Fasten kann aus medizinischen Griinden erfolgen. So verzichtete der

neunundvierzigjihrige Nadeem aus Edleb (Syrien) aus medizinischen Griinden im Rama-
dan vollstandig darauf. Ihm zufolge habe Gott gesagt, dass man fasten miisse, aber wenn das
Fasten einem schadet, dann solle man damit authoren. Er faste daher nicht und hore auf sein
Gewissen und seine Vernunft.

Im Sommer 2017 unterrichtete ich in einem Integrationskurs eine mehrheitlich muslimische
Gruppe. Ich kam mit vielen von ihnen ins Gesprich, die mir von Schwierigkeiten des
Fastens im deutschen Kontext berichteten. Wegen der langen Fastenzeiten und der neuen
Alltagsanforderungen sahen sie sich nicht imstande, regelméfiig zu fasten.

Ich kenne nicht wenige muslimische Gefliichtete und Muslim:innen, die von dieser Fatwa
Gebrauch machen, um das Fasten an die lebensweltlichen Anforderungen anpassen zu
kénnen.

Siehe Dar al-Ifta’ al-Misriya (2011), as-Siyam f1 l-amakin al-lati tasil ftha sa‘at an-nahar ila 19
sa‘a, bitly/3q233tD (letzter Zugriff am 17.12.2021).

Al-Azhar gilt als die hochste Autoritdt des sunnitischen Islam. Sie hat ihren Sitz in Kairo
und umfasst u. a. die Azhar-Universitdt (gami‘at al-Azhar) und die Azhar-Moschee (gami’
al-Azhar).

Die Zuordnung des dgyptischen Fatwa-Amts zur Azhar hingt damit zusammen, dass der
Grofimufti von Agypten immer vom Rat der Grofigelehrten der Azhar nominiert wurde.
Auch die Mitarbeitenden des dgyptischen Fatwa-Amts sind allesamt Gelehrte an der Azhar.
Im Jahre 2021 verabschiedete der dgyptische Staatsprésident ‘Abd al-Fattah as-Sisi einen
Beschluss, auf dessen Grundlage er selbst den Grofimufti ernennt. Siehe Ibrahim ‘Abd
al-Magid (2021), »al-Ifta’ al-Misriya tahrug min ‘ab@’at al-Azhar«, in: Independent Arabia,
bit.ly/3salG00 (letzter Zugriff am 17.12.2021).
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der Sunna (Uberlieferungen des Propheten), wo die Dauer der Fastenzeit von
der Morgenddmmerung und bis zum Sonnenuntergang bestimmt wird. Die
Prophetengefihrten (sahdba) seien wahrend Ramadan mehrmals in andere Re-
gionen gereist und hitten sich an den im Koran und in der Sunna festgelegten
Fastenzeiten orientiert. An diese Regel und Praxis wollte sich auch Samira trotz
aller Beschwernisse halten.

Ein weiterer Konfliktpunkt insbesondere unter Migrationsbedingungen sind
die Festlegungen von Beginn und Ende des Fastenmonats. Nach einer Uber-
lieferung des Propheten Muhammad sollen Muslim:innen mit dem Fasten
beginnen, wenn der Neumond gesichtet wird.>*® Das Gleiche gilt auch fiir
das Ende des Ramadans.’** In vielen muslimisch geprigten Lindern wird der
Beginn des Ramadans durch astronomische Berechnungen oder, wie in Saudi-
Arabien, durch die klassische physische Sichtung des Neumondes bestimmt.>%
Angesichts dieser Festlegungen kann es in muslimisch geprigten Landern,
wenn die physische Sichtung von den astronomischen Berechnungen abweicht,
zu unterschiedlichen Fastenzeiten kommen. In Deutschland ist eine solche
einheitliche religiose Instanz fiir Muslim:innen nicht gegeben.>*¢ Es obliegt hier
allein den einzelnen Religionsgemeinschaften, Moscheegemeinden sowie dem
Individuum, wie Beginn und Ende des Fastenmonats bestimmt werden. Das
hat im Kontext des Fastens zur Folge, dass Muslim:innen in Deutschland nicht
nur von Stadt zu Stadt unterschiedlich fasten, sondern auch innerhalb einer
Stadt, von einer Moscheegemeinde zur anderen, und sogar innerhalb einer
Familie. Damit verbunden variieren auch die Gebetszeiten von Moschee zu
Moschee deutlich, was zugleich Auswirkungen auf die Fastenzeiten hat, denn
Muslim:innen beginnen ihr Fasten mit dem Gebetsruf des Morgengebets (fagr)
und brechen es mit dem zum Sonnenuntergang (magrib).>>’

Meine Gesprachsteilnehmende Sara brachte zum Ausdruck, dass sie mit den
uneinheitlichen Gebets- und Fastenzeiten grofie Schwierigkeiten habe. In Leip-
zig, wo Sara wohnhatft ist, habe die tiirkische Moschee einen anderen Gebetska-
lender als die zwei Kilometer entfernte arabische Moschee. Sara wusste nicht,
welchem Gebetskalender sie folgen solle. In ihrer Heimatstadt Sanaa erlebte
sie die Gebetszeiten in allen Moscheen einheitlich. Dort habe sie mit dem
tiber Lautsprecher gleichzeitig tibertragenen Ruf zum Morgengebet das Fasten

53 Im Original:

>4 00 s 5l 5 450 54 s
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 3, S.27, al-maktaba.org/book/33757/3369 (letzter
Zugriff am 17.12.2021).
>34 Tbid.
335 Diese Gruppe interpretiert den Ausspruch des Propheten wortwortlich, in dem er das Wort
(rtt’ya, physische Sichtung) ausdriicklich nannte.
Siehe dazu die Ausfithrungen zum Religionsverfassungsrecht in 4.2.1.
Insofern konnen Muslim:innen je nach Gebetszeiten einer Moscheegemeinde etwas kiirzer
oder langer fasten.
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begonnen und es mit dem Gebetsruf zum Sonnenuntergang unterbrochen.
Sara schilderte mir zudem ihr Unbehagen dariiber, dass sich Muslim:innen in
Deutschland iiber den Beginn des Fastenmonats Ramadan nicht einigen konn-
ten. Sie erzdhlte mir von einer syrischen Familie, in der ein Familienmitglied
gemaf3 dem Europdischen Rat fiir Fatwa und Forschung (ECFR),8 der den
Beginn von Ramadan nach den astronomischen Berechnungen festlegt, das
Fasten begonnen habe. Die anderen Familienmitglieder hingegen begannen die
Fastenzeit einen Tag spater, weil sie sich einer Moscheegemeinde angeschlossen
hatten, die den Beginn des Ramadans nach klassischer Sichtung des Neumonds
(ru’yat al-hilal) bestimme. Sara kritisierte dabei vor allem die widerspriichliche
Praxis von Moscheegemeinden in Deutschland, die zwar fiir den Beginn von
Ramadan an der physischen Sichtung des Neumonds festhalten, jedoch die
Gebetszeiten auf der Grundlage astronomischer Berechnungen drei Monate
im Voraus verdffentlichen. Hitte der Prophet, so Sara, in heutiger Zeit gelebt,
wiirde er ausschliefllich astronomische Berechnungen zur Anwendung bringen.
Der Prophet habe nach den Umstinden seiner Zeit gelebt, was die meisten
Muslim:innen nicht nachvollziehen wiirden. Sara interpretiert die Uberliefe-
rungen des Propheten nicht buchstéblich, sondern versucht, den Sinn dahinter
zu verstehen. Aus diesem Grund pladdierte sie im Sinne eines starken Gemein-
schaftsgefithls wahrend des Ramadans fiir eine einheitliche Bestimmung der
Gebets- und Fastenzeiten durch astronomische Berechnungen.

Die in diesem Abschnitt angefiihrten ethnografischen Vignetten zeigen den
Einfluss des soziokulturellen Umfelds und der physischen Dimension von
Lebenswelten (Umwelt) auf die Wahrnehmung und die Einhaltung einer reli-
giosen Praktik wie das Fasten im Monat Ramadan. Als vorldufiges Resultat
deutet sich die Tendenz an, dass fiir viele muslimische Gefliichtete und Mus-
lim:innen die Bedeutung des Fastenmonats nicht allein durch das Fasten selbst
definiert wird. Veranderte Lebensumstinde und Gegebenheiten, die befragte
muslimische Gefliichtete mit dem Fasten verbinden, scheinen ebenso wie Ver-
dnderungen in der Praxis des Fastens von Relevanz zu sein. Auch hier werden
unterschiedliche Wege und Strategien zum Umgang entwickelt sowie aufgrund
fehlender einheitlicher Strukturen fiir Muslim:innen in Deutschland die eige-
ne Religion und tradierte religiose Vorstellungen hinterfragt. Dabei befinden
sich muslimische Gefliichtete in einem Experimentierfeld, in dem sie mehrere
Handlungsmoglichkeiten ausprobieren, um religiose Vorschriften und Prakti-
ken mit den alltiglichen Anforderungen und den Lebenskonstellationen im
neuen Lebensumfeld abzuwégen. Das ermdéglicht ihnen zugleich grofien Spiel-

538 Der europiische Rat fiir Fatwa und Forschung (ECFR) ist ein unabhingiges Gremium
muslimischer Gelehrter, die sich im Jahre 1997 mit dem Ziel zusammengefunden haben, u. a.
einheitliche Rechtsgutachten fiir Muslim:innen in Europa zu erteilen sowie islamrechtliche
Losungen fiir alltdgliche Herausforderungen fiir Muslim:innen in Europa gemeinsam zu
finden. Siehe die Webseite des ECFR www.e-cfr.org (letzter Zugriff am 20.12.2021).

148

https://dol.org/10.5771/9783987401585-115 - am 20.01.2026, 20:23:04. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - [ T


https://www.e-cfr.org/
https://doi.org/10.5771/9783987401565-115
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.e-cfr.org/

raum fiir einen zunehmend individualisierten und subjektivierten Zugang zur
eigenen Religion.> Dieser ist von der Interaktion mit ihren Mit- und Umwelten
nicht zu trennen. Im Rahmen dieser Interaktion werden normative religiose
Vorstellungen und juridische Praktiken von muslimischen Gefliichteten meist
modifiziert und zu einem gewissen Grad an gegebene Verhiltnisse angepasst.>*°
Man darf gespannt sein, wie sich die Lebenswelten muslimischer Gefliichteter
in Deutschland, die im Laufe der Zeit und durch vielfiltige Lernprozesse neue
Dynamiken, Standards und Normativititen entwickeln, auf die innermuslimi-
schen theologischen Debatten auswirken.

5.2.1.3 Erndhrung

Ahnlich wie in anderen Religionen gibt es im Islam einige Vorschriften iiber
den Nahrungsmittelkonsum. Sie lassen sich im Koran in einigen Versen finden.
Im Grundsatz ist alles fiir Muslim:innen zu konsumieren erlaubt (al-asl fi
l-asya’ al-ibaha),>* solange nicht das Gegenteil durch einen Koranvers festgelegt
wird, wie aus Vers 6:145 hervorgeht.¥> Wie in mehreren koranischen Versen
hervorgehoben wird, sollte der erlaubte Konsum auch gut (fayyib) sein. So
heifdt es im Koran 2:168: »O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde
an Erlaubtem und Gutem gibt«.>** Die Begriffe halal und tayyib treten zusam-
men an mehreren Stellen des Koran auf.’** Der islamrechtliche Begriff halal
bezeichnet im Kontext der Erndhrung das Erlaubte und Zuldssige, wahrend
tayyib eher gute und schmackhafte Nahrung umfasst. In den einschldgigen
Korankommentaren wird tayyib teilweise unterschiedlich ausgelegt. In dem
Kommentar von at-Tabarl (gest. 923) wird darunter der Konsum von reinen

539

Siehe Elliesie, Scharia in genuin europdischen Settings.
540

Ein dhnliches Ergebnis schildert Bertram Turner im Hinblick auf marokkanische Mi-

grant:innen. Siehe Bertram Turner (2012), »Normative Ordnungen, multiple Identititen

und religiése Interpretationsmuster unterwegs zwischen Marokko und Kanada, in: Alltags-
mobilititen: Aufbruch marokkanischer Lebenswelten, hrsg. von Jorg Gertel und Ingo Breuer,

Bielefeld: transcript, S.373-383.

541 Siche al-Qaradawi, al-Halal wa-I-haram, S. 20 ff.

542 »Sprich: >Ich finde in dem, was mir offenbart worden ist, nichts, was einem Essenden, der es
essen mochte, verboten wire, es sei denn von selbst Verendetes oder ausgeflossenes Blut oder
Schweinefleisch — denn das ist eine Unreinheit oder ein Greuel, wortiber ein anderer Name
als der Allahs angerufen worden ist¢, Rassoul, Der Koran, S.106. Im Original:

s 5 el ) 400 58 230 58 i U 5130 6 &0 (V) Ak e e a%a 1) o }\u@h\yda«
>>4_| AJJ\ ).\aj JA‘

543 Rassoul, Der Koran, S.19. Im Original: o . . i

44 Wie beispielsweise Koran 2:168; 5:4 und 7:157.
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(tahir) Nahrungsmitteln,>*> die gleichzeitig nicht verboten sind, verstanden.>4
Ibn Katir wiederum deutet tayyib so, dass das konsumierte Nahrungsmittel
gut (schmackhaft) ist und keinen Schaden fiir Korper und Geist anrichtet.>¥
Mit der Konkretisierung des Erlaubten durch den Begriff fayyib wird vom
Menschen eine aktive Rolle verlangt, nicht nur ausschlieSlich erlaubte Nahrung
auszuwahlen, sondern auch auf die Qualitat des Erlaubten, auf dessen Reinheit
sowie auf eine gesunde Erndhrung zu achten. Im islamischen Recht wurde die
Frage nach tayyib nicht so sehr gestellt, tayyib gewinnt jedoch in aktuellen
Diskussionen um Fragen der Lebensmittelindustrie, der Nachhaltigkeit, der
bewussten Erndhrung und Bioerndhrung an Bedeutung.>*® Mit tayyib wird
heute ein ganzheitliches ethisch-moralisches Verstindnis, welches vom Prozess
der Lebensmittelproduktion bis hin zum Verzehr durch den Menschen reicht,
assoziiert. Mit diesem aktuellen ethisch-moralischen Zugang des Begriffs tay-
yib sollten Rechte von Menschen, Tieren und Umwelt gewahrt werden. Die
Einschrankung des Nahrungsmittelkonsums auf Erlaubtes geschieht durch den
Verweis auf mehrere Koranverse. Die fiir den Konsum nicht gestatteten Nah-
rungsmittel sind in Sure 5:3 ausfiihrlich aufgefiihrt:

»Verboten ist euch das Verendete sowie Blut und Schweinefleisch und das, woriiber ein
anderer als Allahs Name angerufen wurde; das Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene, das zu
Tode Gestiirzte oder Gestofiene und das, was Raubtiere angefressen haben, aufier dem, was
ihr geschlachtet habt, ferner das, was auf einem heidnischen Opferstein geschlachtet worden
ist, und ferner (ist euch verboten), dass ihr durch Lospfeile das Schicksal zu erkunden sucht.
Das ist eine Freveltat.«>4

Eine Begriindung fiir das ausgesprochene Verbot wird in Vers 6:145 angegeben.
Dabei werden Verendetes, geflossenes Blut und Schweinefleisch als >unrein<
(rigs) oder als >ein Grauel« (fisq) bezeichnet.*° Es ist nicht klar, worauf sich die

545 In dem Kommentar von at-Tabari wird der Begriff »rein< (tahir) verwendet, ohne genauer
zu erklaren, worauf sich die Reinheit von erlaubten Nahrungsmitteln beziehen soll und ob es
dabei um die substanzielle oder um die immaterielle Reinheit geht.

Abi Ga‘far Muhammad Tbn Garir at-Tabari (0. A.), Gami' al-bayan ‘an tafsir ayat al-Quran,
Bd. 3, Mekka: Dar at-Tarbiya wa-t-Turat, S.301, shamela.ws/book/43/1434#p1 (letzter Zugriff
am 11.11.2022).

547 Ibn Katir, Tafsir al-Quran al-azim, Bd.1, S.478, shamela.ws/book/8473/570 (letzter Zugriff

am 11.11.2022). Im Original:

546

J}Dﬂ‘}(}u\&ﬂ)\a‘}cw@bw
48 vgl. Ali Ozkok (2021), »Halal und Tayyib«: NourEnergy iiber Muslime und Umweltbewusst-
sein, in: TRT Deutsch, www.trtdeutsch.com/exklusiv/halal-und-tayyib-nourenergy-uber-m
uslime-und-umweltbewusstsein-5554709 (letzter Zugriff am 13.11.2022); Asmaa El Maaroufi
(2019), »Tierethik und Islam: >Wir leben auf Kosten von Tieren««, in: IslamiQ 5, www.islami
q.de/2019/09/14/wir-leben-auf-kosten-von-tieren (letzter Zugriff am 13.11.2022).
Rassoul, Der Koran, S.77. Im Or1g1nal
N ’cj_..,s\35|u}mu|}m}.d\,m)a)d\}mummMdg\ujj)@\?g,eJ\,M\esssam}<<

549

550 Dieses Verbot im islamischen Recht wirkt sich auch auf zivilrechtliche Vertrage aus. So

setzen sich muslimische Rechtsgelehrte beispielsweise mit der Frage auseinander, ob unzu-
lassige Nahrungsmittel verkauft werden diirfen. Fiir Muslim:innen in Deutschland ist auch
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im Vers angegebene Unreinheit bezieht und warum das genannte Lebensmittel
unrein ist. Manche Korankommentatoren und Rechtsgelehrte verstehen darun-
ter eine physische Unreinheit, die fiir den Menschen schadlich sei.>' So wird
beispielsweise angenommen, dass verendete Tiere moglicherweise an chroni-
schen oder akuten Krankheiten oder am Verzehr von Giftpflanzen gestorben
seien.>>? Ein Verzehr von Verendetem sei nach dieser Argumentation fiir den
Korper schadlich. Auch in Bezug auf den Verzehr von Blut und Schweinefleisch
wird der gesundheitliche Schaden herangezogen.>>

Weiterhin wird der Fleischkonsum von Tieren, die im Namen anderer Gott-
heiten geopfert wurden, untersagt. Diese Argumente gewinnen bei der Frage
des muslimischen Schichtens und des Halal-Status von tierischen Produkten
insbesondere in nicht mehrheitlich muslimischen Kontexten an Bedeutung.
Grund dafiir sind die rechtlichen Einschrankungen, die ein rituelles Schach-
ten nur unter Ausnahmeregelungen moglich machen.** Entsprechend deut-
scher gesetzlicher Regelung, § 4a1 TierSchG darf ein warmbliitiges Tier nur
geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Schlachtens betaubt worden ist.
Von einer Betdubung kann laut §4b 1 und 2 TierSchG abgesehen werden, wenn
es aufgrund eines Notstands nicht méglich ist oder wenn die zustdndige Behor-
de eine Ausnahmeregelung erteilt. Dies gilt gemaf3 §4b 2 TierSchG dann, wenn
zwingende Vorschriften der jeweiligen Religionsgemeinschaft das Schichten
vorschreiben oder den Genuss nicht geschichteter Tiere untersagen.>>

Eine solche Ausnahmeregelung ist in der Praxis mit viel Aufwand und ho-
hen Kosten verbunden, wie etwa das Stellen eines Antrags an die zustdndige
Behorde, die Bestimmung der Anzahl der zu schichtenden Tiere sowie das
Vorliegen weiterer Voraussetzungen zur Sachkunde und zur Schlachtstitte. In-

die Frage relevant, ob man in einem Geschift oder Restaurant arbeiten darf, in dem Schwei-
nefleisch und/oder Alkohol verkauft oder serviert wird.
31 Siehe 0. A., al-Mawsi'a al-fighiya, Bd. 5, S.140, shamela.ws/book/11430/2901 (letzter Zugriff
am 14.11.2022); siehe auch al-Qaradawi, al-Halal wa-I-haram, S. 44 ff.
552 Siehe 0. A., al-Mawsii'a al-fighiya, Bd. 5, S.140; siche auch al-Qaradawi, al-Halal wa-I-haram,
S.44ff.
233 Tbid.
554 Zum Spannungsfeld zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit siehe Marie-Claire Foblets/
Hatem Elliesie (2023), »Islam in Europe: Balancing between Conflicting Values and Inter-
ests — The Case of Unanaesthetized Slaughter of Animals«, in: The Sociology of Shari‘a: Case
Studies from around the World, hrsg. von Adam Possamai et al., 2. Aufl., Cham: Springer,
S.239-252; Marie-Claire Foblets/Jan Velaers (2014), »In Search of the Right Balance: Recent
Discussions in Belgium and the Netherlands on Religious Freedom and the Slaughter of Ani-
mals without Prior Stunningx, in: Recht — Religion — Kultur: Festschrift fiir Richard Potz zum
70. Geburtstag, hrsg. von Brigitte Schinkele, René Kuppe und Stefan Schima, Wien: Facultas,
S.67-85; Deutscher Bundestag (2007), Schichten: das verfassungsrechtliche Spannungsfeld
zwischen Religionsfreiheit und Tierschutz, Ausarbeitung WD 3 - 202/07; Elliesie/Armbruster,
»Schichten als Bestandteil muslimischer Lebenswelten«.
Im Falle des Islam lasst sich nicht klar feststellen, ob die religiosen Vorschriften ein betau-
bungsloses Schlachten zwingend vorschreiben. Dies kann man an den aktuellen Rechtsmei-
nungen, die das betdubungslose Schlachten unterschiedlich bewerten, erkennen.

555
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sofern schrankt die rechtliche Bestimmung die betdubungslose Schlachtung ein
und kann auch Auswirkungen auf den muslimischen Konsum von tierischen
Produkten haben, sowie darauf, was muslimische Konsument:innen unter Ha-
lal-Lebensmitteln verstehen.>>

Die meisten muslimischen Schlachthduser und Halal-Zertifizierungen las-
sen die vorherige Betdubung den deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen
entsprechend zu.>” Dabei berufen sie sich auf zahlreiche Rechtsmeinungen
(fatawa) von zeitgendssischen Rechtsgelehrten und Fatwa-Amtern in musli-
misch geprigten Staaten, die den Fleischverzehr von betiaubten Schlachttieren
erlauben.”® In Deutschland gibt es eine Reihe von privaten Halal-Zertifizierun-
gen, die teilweise unterschiedlichen Anforderungen und Standards folgen und
mehrheitlich eine vorherige Betdubung akzeptieren.® Ob und worin sich vor
diesem Hintergrund als halal etikettierte Fleischprodukte von anderen nicht
etikettierten unterscheiden, bleibt fraglich. Trotz der abweichenden Standards
versehen alle Zertifizierungsfirmen ihre Produkte mit dem Halal-Label. Dieses
religios konnotierte Zeichen soll Muslim:innen eine Orientierung geben, dass
die mit halal etikettierten Produkte gemaf; islamischen Speisevorschriften fiir
den Konsum zuléssig sind. Die Etikettierung von Produkten als halal ist nicht
ausschliefllich ein religioser Akt, sondern auch eine kommerzielle Aktivitat, die
von religiésen Organisationen, aber auch von nichtreligiésen Unternehmen aus
Gewinninteressen betrieben wird,*®® wie Bergeaud-Blackler deutlich macht:

556

Siehe Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption, S.19ff.
557

Es ist an der Stelle darauf hinzuweisen, dass das rituelle Schachten im Islam sich nicht auf
die Art der Schlachtung (mit oder ohne Betdubung) reduzieren ldsst, sondern auch weitere
tierethische Aspekte beinhaltet, wie etwa in Bezug auf das fiir die Schlachtung verwendete
entsprechende Werkzeug, damit das Tier moglichst nicht leidet, sowie den Gesundheitszu-
stand des Tieres und dessen Alter. Siehe Ahmad Ibn Hamad al-Halili (1997), »ad-Daba’ih aw
at-turuq as-Sariya f1ingaz ad-dakah«, in: Magallat magma-“ al-figh al-islami10.1, S.1621t.
Diese Erlaubnis steht unter der Bedingung, dass Tiere nicht durch die Betdubung sterben
und dementsprechend als verendet (mayta) qualifiziert werden, womit sie in die Gruppe
der verbotenen Lebensmittel fallen wiirden. Vgl. al-Qaradawi, al-Halal wa-I-haram S.581.;
sowie einige Rechtsmeinungen des Agyptischen Fatwa-Amts, Dar al-Ifta> al-Misriya (2016),
Istihdam muhaddir aw bing fi dabh al-bah@’im, bit.ly/3CgVuX4 (letzter Zugriff am 2.1.2023);
dass. (2005), Istihdam as-sa‘iiq al-kahrabi ‘ind ad-dabh, bit.ly/3jLL377 (letzter Zugriff am
2.1.2023).

Fiir einen zusammenfassenden Uberblick iiber Halal-Zertifizierungen in Deutschland siehe
Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption, S.14-21.

Siehe Farrah Raza (2018), Accommodating Religious Slaughter in the UK and Germany:
Competing Interests in Carving out Legal Exemptions, Max Planck Institute for Social An-
thropology Working Papers 191, Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology,
S.3; vgl. auch Shaheed Tayob (2020), »The Material Semiotics of halal: Neoliberal Islam in
Practice«, in: Anthropological Theory Commons, www.at-commons.com/2020/04/12/the-ma
terial-semiotics-of-halal-neoliberal-islam-in-practice (letzter Zugriff am 2.9.2023).
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»The most important variations between standards are not due to different legal schools
(madhhab) but are due to logical marketing differentiation on both economic and religious
markets.«>°!

Auch wenn Halal-Lebensmittel fiir viele Muslim:innen in ihren Lebenswelten
in Deutschland von zentraler Bedeutung sind, wissen nur die wenigsten et-
was iiber die einzelnen Halal-Zertifizierungen, die Produktions- und Zertifizie-
rungsprozesse sowie die angewandten Monitoring-Verfahren. Diese sind fiir
muslimische Konsument:innen meist nicht transparent.>®> Viele Muslim:innen
suchen deshalb ihren eigenen Erndhrungsweg und entwickeln ein eigenes Ha-
lal-Konzept im Rahmen der verfiigbaren Méglichkeiten.>¢3

Die im vorangehenden Abschnitt dargestellten theologischen und rechtlichen
Ausfithrungen stellen den Kontext dar, in dem sich muslimische Gefliichtete
beziiglich der Ernahrungsproblematik befinden, mit der sich, wie aus den Feld-
forschungsdaten hervorgeht, meine Forschungsteilnehmenden seit den ersten
Aufenthaltstagen in Deutschland konfrontiert sehen. Anders als in ihren Hei-
matldndern, wo man sich kaum mit der Frage beschiftigt, ob beispielsweise das
in Restaurants servierte Fleisch entsprechend islamischen Speisevorschriften
zum Konsum gestattet ist, miissen sich praktizierende muslimische Gefliichtete
unter den neuen Umstdnden stets vergewissern, welche Lebensmittel sie verzeh-
ren. Diese Auseinandersetzung mit religios konnotierten Speisevorschriften be-
ginnt spatestens bei der Unterbringung in Fliichtlingsheimen. Dies war fiir viele
der erste Moment, in dem die eigene Religionszugehorigkeit im Mittelpunkt
stand und in dem sie diesbeziiglich eine unverziigliche Entscheidung treffen
mussten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Religion und den eigenen
religiosen Vorstellungen fand zudem meist nicht individuell statt, sondern in
Interaktion mit den Mit- und Umwelten, d. h. mit den Menschen, die unter-
schiedliche Ansichten vertreten sowie in Abhdngigkeit von den Ernahrungs-
moglichkeiten, die im jeweiligen Lebensumfeld zu finden sind. Der Impuls fiir
eine solche Auseinandersetzung mit den religios bestimmten Erndhrungsregeln
entstand nicht autonom, sondern war den Umstédnden geschuldet und fiihrte
meine Forschungsteilnehmenden zu einer bewussten Entscheidung. Fiir viele

561 Florence Bergeaud-Blackler (2016), »Islamizing Food: The Encounter of Market and Dias-
poric Dynamics«, in: Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective, hrsg.
von Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer und John Lever, London/New York: Rout-
ledge, S.91-104, hier S.123.

362 yol. ibid., S.91-104.

%63 In einer gemeinsam mit Leonie Stenske verdffentlichten Fallstudie {iber den Halal-Konsum
von Muslim:innen in Leipzig haben unsere Forschungsteilnehmenden drei unterschiedli-
che Mechanismen fiir die Anschaffung von Halal-Fleischprodukten genannt: die eigene
Beziehung zum Metzger, das Vertrauen in die Industrie und nicht zuletzt das (illegale)
Selbstschlachten von Tieren. Siehe Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption, S.18t.
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muslimische Gefliichtete stellte dieser Aspekt der Auseinandersetzung mit der
eigenen Religion eine Herausforderung, wenn nicht eine Belastung dar.>4

In meinen einschldgigen Feldforschungsdaten lassen sich im Hinblick auf
die Halal-Erndhrung unterschiedliche Reaktionen erkennen. Haufig ist die ers-
te Reaktion auf das in Fliichtlingsheimen oder von Gastfamilien angebotene
Fleisch, darauf zu verzichten, ohne sich iiberhaupt mit der Frage der Konsum-
zuldssigkeit zu beschiftigen. Dies ist auch der Fall bei Einladungen durch
deutsche Freund:innen.*®> Diese Reaktion ldsst sich zum Teil dadurch erklaren,
dass einige zundchst wahrnahmen, sich in einem nichtislamischen Umfeld zu
befinden.**® Deshalb haben viele meiner Forschungsteilnehmenden zunéchst
nur Fleischprodukte verzehrt, die in Halal-Lebensmittelgeschiften oder in ara-
bischen Restaurants angeboten werden. In diesem Kontext gelten das Vertrauen
in die Halal-Zertifizierung sowie das personliche Verhéltnis zum Metzger>®” als
wichtige Faktoren fiir den Erwerb von Halal-Produkten.>*8 So berichtet Omran,
dass er Vertrauen in Fleischprodukte hat, die mit dem arabischen Wort halal
versehen sind. In diesem Falle wiirde er vor Gott keine Schuld tragen, sollte das
Produkt nicht islamkonform geschichtet sein.

Fiir meine Forschungsteilnehmenden, die beispielsweise in Dorfern unterge-
bracht wurden, war der Kauf von Halal-Produkten keine denkbare Option. So

Wihrend meiner Tatigkeit als Lehrkraft in Integrationskursen konnte ich standig die Irritati-
on meiner muslimischen Teilnehmenden beobachten, was den Lebensmittelkonsum betrifft.
Nicht selten wurde ich von meinen Teilnehmenden gefragt, ob ein bestimmtes Produkt
Schweinefleisch oder Fleisch von nicht geschédchteten Tieren enthdlt. Auch viele meiner
Forschungsteilnehmenden haben ihr Unbehagen iiber die Diskussionen zu halal und den
damit verbundenen unterschiedlichen und teilweise widerspriichlichen Rechtsmeinungen
zum Ausdruck gebracht.
Diese Reaktion ist moglicherweise auf bestimmte islamische Vorschriften zuriickzufiihren,
die den Glaubigen empfehlen, zweifelhafte Dinge zu vermeiden. So heifit es in einer Uberlie-
ferung des Propheten Muhammad: »Das Erlaubte ist offenkundig, und das Verbotene ist
offenkundig, und zwischen den beiden gibt es zweifelhafte Dinge, iiber die viele Menschen
keine Kenntnis besitzen. Wer nun die zweifelhaften Dinge vermeidet, der gewahrt damit
seinem Glauben und seiner Ehre Makellosigkeit.« Im Original: . .
43 5l A B (8« o o 38 gl Y g Lo o5 0l 5 5 e
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 1, S.20, shamela.ws/book/1681/92#pl (letzter Zugrift
am 6.1.2023).
Siehe dazu die Ausfithrungen in Abschnitt 5.1.3.
Basierend auf meiner Feldforschung und meiner Beobachtung der Lebenswelten von mus-
limischen Gefliichteten und Muslim:innen im Allgemeinen gehen viele davon aus, dass
Fleischprodukte halal sind, wenn der:die Inhaber:in oder die Mitarbeitenden einen arabi-
schen oder tiirkischen Hintergrund haben. In meinem Gesprach mit dem Inhaber eines
arabischen Restaurants in Leipzig fragte ich ihn, warum das Halal-Siegel auf dem Schau-
fenster verglichen mit dem Vegan-Siegel sehr klein dargestellt wird. Er erwiderte, dass er
es bewusst rein aus Marketinggriinden gemacht habe, um die Aufmerksamkeit gewisser
Kundengruppen in der Umgebung zu erwecken. Es diirfte aus seiner Sicht ausreichend sein,
wenn muslimische Kund:innen wissen, dass der Inhaber Araber und/oder Muslim ist. Das
Halal-Siegel stehe nur sicherheitshalber, falls jemand es nicht wisse.
568 Vgl. hierzu Johan Fischer (2011), The halal Frontier: Muslim Consumer in a Globalized Mar-
ket, New York: Palgrave Macmillan, S.96; Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption.
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berichtete mir Asmaa, dass sie zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland in
einem Dorf lebte, wo es keine Geschifte oder Restaurants mit Halal-Produkten
gab.>® Um sich mit Fleisch erndhren zu konnen, hatte sie zwei Optionen.
Entweder musste sie eine lange Fahrt zu einem weit entfernten >Tiirken< oder
»Araber« auf sich nehmen oder im deutschen Supermarkt des Dorfs Fleischpro-
dukte kaufen. Sie ging von der Annahme aus, dass Tiere in Deutschland nicht
geschichtet werden (dabh), sondern durch Elektroschock zu Tode kommen.
Sie beschloss, so driickte sie sich aus, Fleisch bei den >Deutschen« zu kaufen.
Doch ihre muslimischen Bekannten hatten ihr davon abgeraten, das Fleisch von
»Deutschen« zu essen, weil es verboten sei. Asmaa konnte die Reaktion ihrer
Kolleg:innen nicht akzeptieren. Sie erlduterte das folgendermafien:

»Es kann sein, dass ich bei einer christlichen Person eingeladen werde, die fiir mich Héhn-
chen oder Fleisch gekocht hat. Soll ich der Person sagen: >Entschuldigung, hast du das
Fleisch von einem Muslim besorgt?< Gott hat uns erlaubt, vom Essen der Schriftbesitzer
zu essen und hat uns nur verboten, Schweinefleisch zu verzehren. Gott hat uns auch nicht
verboten, Dinge zu konsumieren, die aus dem Schwein produziert werden, wie Medikamen-
te. Wir nehmen doch Insulin vom Schwein. Soll die Reaktion sein: >Tut mir leid, aber
behandelt mich bitte nicht mit Insulin, weil es vom Schwein ist.< Es gibt Dinge, die nicht
zusammenpassen. Fiir mich ist die Vernunft die Grundlage der Bewertung.«*’°

Das Beispiel zeigt die Aushandlungsprozesse, die Asmaa in ihrem Lebensum-
feld durchlaufen hat, sowie ihre Konfrontation mit weiteren normativen Vor-
stellungen, z. B. auf dem Feld der Medizin. Diese Konfrontation hat einerseits
damit zu tun, dass es im Kontext der Erndhrung unterschiedliche Rechtsauffas-
sungen zu halal gibt. Hier pragen die religiose Sozialisierung und die Erfahrun-
gen in den Heimatldndern die Entscheidung, welche Rechtsauffassung befolgt
wird.

Im Falle von Asmaa war sie aufgrund der Arbeit ihres Vaters mit nichtmus-
limischen Auslander:innen daran gewdéhnt, bei Nichtmuslim:innen zu essen.
Diese Erfahrung fithrte Asmaa im Unterschied zu ihrer Bekannten in Bezug auf
lebenswichtige Medikamente mit Bestandteilen vom Schwein zu Argumentati-
onsmustern, die sie als rational ansieht. Sie verweist also auf die Vernunft (‘agl)
als Grundlage fiir die Beurteilung alltagspragmatischer Entscheidungen statt
der wortwortlichen Ubernahme von Textquellen.! Auch wenn Asmaa einer

%9 Das Gesprich mit Asmaa fand am 29.6.2020 in einem Café in Leipzig statt.
>7% Das Zitat im Original: ‘ o o
U Qs Uiy Salass 315 (g 4y 5l il e cal Gl and 5l zlan S an 5 ¢ ansa 3 die o el o (Saall (0
22 Lad Lo 25091 (55 a3l g oa U el Lo o a La ¢y 35a) and e o ja g oSS daf e JSG Ly
Al ) g (S e el 338 (g0 43 (0 shaiVU (it sl e om0 Y 8l 351 (s (ol ¥
(Slie s ade (il
Dies weist auf eine Debatte hin, der unter muslimischen Rechtsgelehrten und Philosophen
im Laufe der islamischen Geschichte eine grofie Bedeutung beigemessen wurde. Dabei ging
es grundsitzlich um die Frage, ob die Vernunft (‘agl) oder die Uberlieferung bzw. die schrift-
lichen Quellen (nagl) den Maf3stab darstellen, um das Gute vom Bosen zu unterscheiden.
Siehe Ahmad al-Amin (2022), »Tun&@’iyat al-‘aql wa-n-naql fi I-fikr al-islami (The Duality
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rationalen Betrachtungsweise folgte, suchte sie nach einem religiosen Kompro-
miss, um ihre alltagspragmatische Entscheidung zu legitimieren. Sie stiitzte sich
dabei auf den koranischen Vers 5:5: »Und die Speise derer, denen die Schrift
gegeben wurde, ist euch erlaubt.«>72 Insofern legte sie diesen Vers dahingehend
aus, dass sie, mit Ausnahme von Schweinefleisch, Fleischprodukte aus deut-
schen Supermirkten oder bei deutschen Freund:innen verzehren diirfe. Somit
versucht Asmaa, eine praktische Losung gemaf ihren Lebensbedingungen zu
finden und das Denken in der Halal- und Haram-Dichotomie zu vermeiden.

Auch bei anderen Forschungsteilnehmenden unterlagen normative Vorstel-
lungen vom Halal-Konsum im Laufe der Zeit einer gewissen Verdanderung und
Flexibilitdt. So wagen es viele meiner Gesprachsteilnehmenden laut eigener
Aussagen nach einiger Zeit, auch Fleischprodukte aus deutschen Supermirkten
und Restaurants zu konsumieren, die kein halal geschdchtetes Fleisch anbie-
ten. Nadia berichtete, dass sie zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland
Fleischprodukte in Restaurants wie KFC und Burger King vermied.”” Sie war
sich unsicher, ob sie das Fleisch nicht geschdchteter Tiere verzehren diirfe.
Auch wenn sie in einer islamischen Rechtsmeinung (Fatwa) gelesen habe,
dass Muslim:innen in einem >christlichen< Land das Fleisch der Schriftbesitzer
(ahl al-kitab) konsumieren diirfen, habe sie vorsorglich nur halal zertifizierte
Fleischprodukte gegessen.””* Im Laufe der Zeit musste Nadia feststellen, dass
diese Entscheidung nicht eine voriibergehende sein diirfte, sondern lebenslang
ihren Alltag bestimmen wiirde. Ihren universitiren Lebensrhythmus zu unter-
brechen, um sich bei den Héndler:innen in der weit entfernt gelegenen Eisen-
bahnstrae>”> halal ernahren zu konnen, oder sich nur auf den Konsum von
vegetarischen Speisen in der Universititsmensa zu beschrianken, empfand sie
zunehmend als anstrengend. Auch eine tagliche Zubereitung ihrer Mahlzeiten
zu Hause kam fiir sie nicht infrage, weil das viel Zeit in Anspruch nehme und
sie ungern koche. Um sich den Aufwand und die Anstrengung zu sparen, mach-
te sie aus pragmatischen Griinden von der oben erwdhnten Fatwa Gebrauch
und afy Fleischprodukte in der Mensa und in deutschen Restaurants. Auch
wenn dies von manchen ihrer muslimischen Kommiliton:innen kritisch oder
als Missachtung eines Verbots gesehen wird, betrachtet Nadia die Religion als
eine Erleichterung fiir den Menschen.

of Transmission and Reason in Islamic Thinking)«, in: Humanitarian & Natural Sciences
Journal (HNSJ) 3.4, S.296-308, www.hnjournal.net/3-4-19 (letzter Zugriff am 11.1.2023).
572 Im Original: " o
»&8 Ja S ) 51 Gl plada s
573 Die Gespriche mit Nadia fanden am 9.1., 2.9. 2020 und 16.9.2021 statt.
574 Hier ist ein Beispiel fiir eine Fatwa des European Council for Fatwa and Research (ECFR)
zum Konsum von Fleischprodukten in nicht mehrheitlich muslimischen Landern: ECFR
(2018), Bisan ad-daba’ih wa-ta‘am ahl al-kitab, Fatwa Nr.3819, bit.ly/3k8jXHT (letzter Zu-
griff am 10.1.2023).
Die Eisenbahnstrafle ist eine bekannte Strafle in Leipzig mit vielen arabischen und tiirki-
schen Laden und Restaurants, die Halal-Produkte anbieten.
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Eine dhnliche Erfahrung machte auch Basma zu Beginn ihres Studiums.’¢
Die lange Zeit, die sie taglich an der Universitat weilte, brachte sie dazu, von
ihrem urspriinglichen Halal-Konzept abzuweichen, um ihren neuen Lebensbe-
dingungen gerecht zu werden. Aufler Schweinefleisch verzehrte sie alle anderen
Fleischprodukte, unabhéngig davon, ob sie halal zertifiziert waren. Allerdings
wurde Basma von ihren Familienangehdrigen vorgeworfen, in deutschen Re-
staurants oder in der Universititsmensa Fleischprodukte zu konsumieren, ob-
wohl dazu gar keine Notwendigkeit bestehen wiirde. Aus Sicht ihrer Familie
hitte sie ihre taglichen Mahlzeiten von zu Hause mitnehmen konnen. Obwohl
Basma ihrer Familie im Prinzip Recht gibt, hilt sie dies fiir unpraktisch. Sie
schilderte die Situation folgendermafien:

»Ich habe bisher Schwierigkeiten mit meiner Erndhrung. Jedes Mal, wenn ich bei Freund:in-
nen eingeladen bin, ist es mir peinlich zu fragen, woher sie das Fleisch besorgt haben. Ich
werde essen, ohne danach zu fragen. Das ist aber ein Problem fiir mich und dafiir habe ich
bisher keine Lésung. Ebenso schwierig ist es, wenn ich mit Freund:innen ausgehe. Ich muss
die ganze Zeit daran denken, dass ich in diesem oder jenem Restaurant nicht essen kann,
weil es nicht halal ist. Das wird mich und meine Freund:innen einschrinken.«>””

Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, steht Basma in einem Konflikt zwi-
schen ihrem urspriinglichen Halal-Konzept, an das sie innerhalb der Familie
gebunden war, und ihren neuen Lebensbedingungen, in denen sie zu neuen
Sozialfeldern wie der Universitdt und dem Freundeskreis gehort. Insofern be-
wegt sich Basma, in Entsprechung zu Sally Falk Moores Konzept, in semi-au-
tonomen sozialen Feldern, in denen unterschiedliche normative Ordnungen
und interne Regelungsvorgaben geteilt werden. Auch wenn sie sich je nach So-
zialfeld an die entsprechenden normativen Vorstellungen hélt, erlebt sie einen
Konflikt, der zum einen von der Erwartungshaltung ihrer Familie, zum andern
von ihrem Willen, nicht als Aufenseiterin unter Freund:innen und damit als
Belastung betrachtet werden zu wollen, abhingt. Anstatt an ihrem gewohnten
Halal-Konzept in den neuen sozialen Feldern festzuhalten, entschied sie sich
fiir einen alltagspragmatischen Umgang mit ihrer Ernahrung.

Fiir den Konsum von Fleischprodukten ist nicht nur die Art der Schlachtung
entscheidend. Auch der Geschmack wird von einigen Forschungsteilnehmen-
den als relevanter Faktor angesehen und kann sogar als einziges Kriterium fiir
eine Entscheidung herangezogen werden. Damit verbunden ist die Annahme,
dass das, was rechtens ist, auch besser schmecken musse. Fir Nadeem war dies
ein Grund, auf den Kauf von halal zertifizierten Produkten zu verzichten. Statt-

576 Das Gesprich mit Basma fand am 3.5.2020 statt.
>77 Esfolgt das Zitat im Original: ) )
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dessen schlug er seiner Frau vor, Fleisch aus dem Supermarkt zu probieren.”s
Mit dem Argument, dass Fleischprodukte in deutschen Supermirkten von
Tieren stammen wiirden, die nicht nach den islamischen Speisevorschriften
geschlachtet worden seien, lehnte seine Frau die Idee zundchst ab. Schliellich
gelang es Nadeem, seine Frau von einem Versuch zu iiberzeugen. Nachdem
beide das Hithnerfleisch aus dem Supermarkt probiert hatten, stellten sie fest,
dass es genauso gut schmecke (fayyib) wie das Hiihnerfleisch in Syrien.””
Nadeem kommentierte:

»Ich bin nicht streng, was diese Themen anbetrifft. Mir ist nur der Geschmack wichtig.
Es interessiert mich nicht, ob die Tiere nach den Vorschriften der Scharia geschachtet
wurden oder nicht. [...] Was mein Magen akzeptiert, akzeptiere ich. Ich esse blofl kein
Schweinefleisch.«>80

Obwohl Nadeem im Laufe des Gesprachs Unsicherheiten beziiglich der islam-
rechtlichen Bewertung von Fleischprodukten aus deutschen Supermirkten
zeigte, traute er dem halal zertifizierten Fleisch in den arabischen Léden in
Leipzig nicht. Er bezweifelte, dass dieses Fleisch tatsachlich aus Schlachtung
gemafd den Scharia-Vorschriften stammen wiirde. Seiner Ansicht nach konne
man nicht jedem arabischen Metzger vertrauen, auch wenn er Muslim sei. Er
wisse nicht, in welchem soziokulturellen Umfeld diese Menschen aufgewachsen
und religios sozialisiert seien.

Zweifel an halal zertifizierten Fleischprodukten sind auch bei Hoda und
Fatma vorhanden, vor allem wenn diese Produkte manchmal viel Blut enthal-
ten.5®! Von Freund:innen haben sie erfahren, dass in Deutschland alle Tiere
vor der Schlachtung durch Elektroschock betdubt werden miissen. Hoda und
Fatma befiirchten, dass die Tiere bereits durch die vorherige Betaubung sterben,
was islamrechtlich als verendet (mayta) qualifiziert wird. Sie diirften daher fiir
den Verzehr nicht mehr erlaubt sein. Daher gebe es aus ihrer Sicht keinen
Unterschied zwischen Fleischprodukten aus den deutschen Supermérkten und
halal zertifiziertem Fleisch. Auch die Einfiihrung staatlicher Mechanismen, die
moglicherweise Regeln und Standards festlegen konnten, ist aufgrund des reli-

578 Das Gesprich mit Nadeem fand am 16.11.2019 statt.

579 Andere Forschungsteilnehmende besorgen hingegen Fleischprodukte lieber aus den Halal-

Geschiften, weil diese ihnen besser als Fleischprodukte aus deutschen Supermirkten schme-

cken.

Es folgt das Zitat im Original: )

A e Lo sl D) A58 e s gt 13 iagl Lo siaghs el 43 Lo o o1 (slan coan’ sic L
e aal JSL e (e Al Jaee 4l

Eine Feststellung oder Uberpriifung des Halal-Seins von Produkten ist durch muslimische

Konsument:innen iiberhaupt nicht moglich, wie Fischer deutlich macht: »smell, texture, or

taste cannot determine whether a product is halal or not«. Siehe Fischer, The halal Frontier,
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giosen Charakters des Halal-Markts und der gebotenen religios-weltanschauli-
chen Neutralitdt des Staates nicht moglich.>%

Mit der halal-konformen Ernghrung sind weitere Fragen verbunden, wie
beispielsweise die einer beruflichen Tatigkeit in Restaurants, in denen Alkohol
oder Schweinefleisch serviert wird oder die Zusammenkunft mit Personen, die
Alkohol konsumieren; Fragen, mit denen auch meine Forschungsteilnehmen-
den konfrontiert waren.

Zum Beispiel erzéhlte mir Shaimaa, dass sie ein Jobangebot in einem Restau-
rant hatte, das Alkohol anbietet.58® Thre Mutter und ihre deutschen Freund:in-
nen rieten ihr davon ab, dieses Angebot anzunehmen, weil eine solche Tatig-
keit im Islam verboten sei. Thre Mutter habe oft eine Aussage des Propheten
Muhammad zitiert, die sie auswendig gelernt habe. Demnach habe Gott den
Wein und den, der ihn trinkt, trigt und/oder verkauft, verflucht.#* Daraus
habe ihre Mutter herausgelesen, dass ihrer Tochter die Tétigkeit im Restaurant
verboten sei. Vergeblich habe Shaimaa im Internet nach logischen Argumenten
fiir ein solches Verbot gesucht. Sie habe auf ihr Herz und ihre Vernunft gehort
und traf auf dieser Basis lebensweltliche Entscheidungen. Es war ihr statt einer
Ablehnung dieser Tétigkeit wichtiger, sich aus der Abhédngigkeit vom Jobcenter
zu befreien und ihr Leben selbst zu finanzieren, auch wenn ihre Mutter argu-
mentierte, dass Gott ihr vergeben werde, wenn sie noch fiir eine gewisse Zeit
Sozialhilfe beziehe. Shaimaa schilderte:

»Ich bin jung und arbeitsfahig. Ich ziehe es vor, selbst fiir meinen Lebensunterhalt zu
sorgen, anstatt zuhause zu bleiben und auf eine finanzielle Unterstiitzung aus Steuermitteln
zu warten. Als ich (dann) gearbeitet und sehr viel Steuer bezahlt habe, begann ich zu spiiren,
wie sich Steuerzahlende fiihlen. Ich werde sicher nie zu Hause bleiben.«>%

Shaimaa wigt fiir ihre Entscheidung in der erwédhnten Situation zwischen den
religios normativen Aussagen, die von ihren Familienmitgliedern argumenta-

582 Das fiihrte dazu, dass der Halal-Markt in Deutschland von einer Vielzahl von Akteur:innen,

die Autoritét iiber halal und den Halal-Status beanspruchen, gepragt wird, wie Islamische
Gelehrte, Imame, Lebensmittelwissenschaftler:innen, Tierarzt:innen, Zertifizierer:innen,
Unternehmer:innen, Metzger:innen, Verkdufer:innen und einfache Glaubige. Sie alle teilen
eine Art pluralistische religiose Autoritdt und beeinflussen den Halal-Konsum der muslimi-
schen Gemeinschaften in Deutschland. Salim/Stenske, Negotiating halal Consumption, S.15.
%83 Das Gesprich mit Shaimaa fand am 30.6.2020 via WhatsApp statt.
Diese Aussage basiert auf folgender Uberlieferung des Propheten Muhammad, die bei Abi
Dawud zu finden ist: »Verflucht hat Gott den Wein (hamr), seinen Trinker, den, der ihn
anbietet, seinen Verkéufer, seinen Kéufer, den, der ihn auspresst, den, der sein Auspressen
verwaltet, seinen Trager und den, zu dem er getragen wird.« Und im Original:
>>4_¢ﬂ‘\ M}M\} ‘L@J.gb_s ‘Lb)‘eﬁuj ‘LAPLGJ cL@.E‘_U,\A_s ‘L@_Lj:l_u ‘L@_)éLu_, e\.@‘)\.ﬁg c")A';.“ il C)’d<<
Siehe Sulayman Ibn al-Asat Ibn Ishaq al-Azdi as-Sigistani Abi Dawad (2009), Sunan Abi
Dawid, ed. von gu‘ayb al-Arna’ut, Bd. 5, Kairo: Dar al-Risala al—‘Alamiya, S.517, hadit
Nr. 3674, shamela.ws/book/117359/3097 (letzter Zugriff am 24.1.2023).
Hier folgt das Zitat aus dem Original:
Ol sl ey el Lae Gl ¢ x5 Jlian (g0 (s e Cigual Ul daisl 5080 5 ol peny Ul
5 il a3l Jimona AT 0 AT ) gy i pandh ) e ol iy g i) W 5 jlae (sl
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tiv herangezogen werden und ihren eigenen Vorstellungen ab, die eine Wider-
spiegelung ihres dynamischen Selbstbildes darstellen. Je nach dem Sozialfeld
und der damit verbundenen Rechtsgemeinschaft(en), kann ihre Haltung als
lobens- oder verachtenswert empfunden werden. Shaimaa entschloss sich zu
einer Haltung, die mit ihrer Eigenwelt und den normativen Vorstellungen der
Aufnahmegesellschaft iibereinstimmt. Durch das Ausprobieren der Titigkeit
im Restaurant konnte sie sich nach eigener Auskunft in das Gefiihl Steuerzah-
lender hineinversetzen und vermutlich auch deren Ressentiments gegeniiber
Nichtarbeitenden nachvollziehen. Ihre Entscheidungsfindung wurde fiir sie zur
Grundlage der Abwendung von einer normativ religiosen Regel.

Auch meine Forschungsteilnehmende Nadia wurde mit dieser religiosen Ar-
gumentation konfrontiert, sich nicht mit Personen in einem Restaurant authal-
ten zu diirfen, wenn diese Alkohol trinken. Dies hielten einige ihrer Freundin-
nen aufgrund einer Uberlieferung des Propheten Muhammad fiir verboten.58
Ein solches Verbot hat fiir Nadia nach eigener Aussage wenig Uberzeugungs-
kraft. Anders als Shaimaa wagt Nadia nicht zwischen der vermeintlich religios
normativen Ordnung und ihrem personlichen Religionsverstandnis ab, sondern
hélt es fiir unvorstellbar, dass eine solche Vorschrift Teil ihrer Religion sein
kann. Sie sucht daher nach einer Losung dieses Konflikts innerhalb der Religi-
on selbst, indem sie mit einer Uberlieferung des Propheten argumentiert, dass
die Religion eine Erleichterung fiir den Menschen sein soll.®” Demzufolge wire
das Verbot einer Anwesenheit bei Zusammenkiinften, wo Alkohol getrunken
wird, nicht in Einklang mit Grundprinzipien ihrer Religion zu bringen.

Die in diesem Abschnitt aufgefithrten Erfahrungsbeispiele meiner For-
schungsteilnehmenden zeigen, dass normative Ordnungen zum Thema Ernéh-
rung in der Praxis einen Wandel erfahren kénnen. Dieser Wandel ergibt sich
aus den neuen Lebenskontexten muslimischer Gefliichteter in Deutschland,
die ein Beharren auf herkommlichen normativen Rechtsreferenzsystemen er-
schweren. Damit verbunden sind auch Unklarheiten und Zweifel beziiglich der
Halal-Zertifizierungen und ihrer Standards. Dies erdffnet Moglichkeiten fiir
die Aushandlung von Normativitt, die zwischen vertrauensbasierter und er-
fahrungsbasierter Einschdtzung normativer Gebote oszilliert. Die gemeinsame
Religionszugehorigkeit wird dabei nicht stets als Garantie fiir den Ausschluss
von Fehlverhalten angesehen. Das hat Auswirkung auf die Ausbildung indivi-
dueller, pragmatischer und situativer normativer Strategien. In diesem Zusam-
menhang ist zu beobachten, dass zahlreiche muslimische Gefliichtete jenseits

586 Siehe Fufinote 584.
587 Dies basiert auf einer in al-Buharis Sahih erwihnten Uberlieferung des Propheten Muham-
mad, »Die Religion ist eine Erleichterung.« Im Original:
» a3l Ol
Siehe al-Buhari, Sahih al-Buhari, Bd. 1, S.17, shamela.ws/book/1681/70 (letzter Zugriff am
9.12.2022).
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der religiésen Regularien einen rationalen und alltagspragmatischen Umgang
mit Nahrungsmitteln und damit Zusammenhdngendem entwickelt haben. Das
schlief3t allerdings Auseinandersetzungen und Interaktionen mit den mit- und
umweltlich Begegnenden, die normative Ordnungen vertreten, nicht aus.>%

5.2.2 Zwischenmenschliche Praktiken (mu@amalat)

In den Herkunftsgesellschaften und sozialen Feldern, in denen muslimische
Gefliichtete aufgewachsen sind, unterliegen zwischenmenschliche Beziehungen
lokal gepriagten normativen Ordnungen. In solchen sozialen Feldern haben
insbesondere gewohnheitsrechtliche Elemente Auswirkungen darauf, wie Men-
schen miteinander umgehen und wie sie gemeinsame Rechtsverhiltnisse gestal-
ten.”® In diesem Zusammenhang werden Menschen meist nicht als Individuen
wahrgenommen, die unabhéngig von ihrer Zugehdrigkeit zu unterschiedlichen
sozialen Gruppen bestimmte Handlungen ausfiihren oder alltigliche Entschei-
dungen treffen konnen.®® Das soziale Umfeld sorgt selbst dafiir, dass sich
zwischenmenschliche Praktiken nach den im jeweiligen sozialen Feld als be-
deutsam angesehenen Normen gestalten. Wenn beispielsweise ein Paar ein
gemeinsames Leben fithren und unter einem Dach leben will, sollte es fiir
die Verwirklichung dieses Ziels Riicksicht auf rechtliche, religiose und lokal
gepriagte Normen nehmen. Ein Verstof§ gegen diese Rechtsordnungen kann in
etlichen Herkunftslaindern schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.>!

Solche Mechanismen sozialer Kontrolle, die aus den Herkunftslaindern mit-
gereist sind, verlieren in den neuen sozialen Feldern muslimischer Gefliichteter
in Deutschland grofStenteils an Bedeutung. Hier erfahren zwischenmenschliche
Praktiken eine andere rechtliche und gesellschaftliche Bewertung. Individuen
steht ein grofler Gestaltungsspielraum zu, zwischenmenschliche Beziehungen
selbststindig nach dem eigenen Willen und unabhingig von der Zugehorigkeit
zu einer sozialen Gruppe einzugehen. Muslimische Gefliichtete konnen also
mitgebrachte Rechtselemente in den neuen sozialen Feldern ganzlich beibehal-

588 Dijeser Umstand ist auf die Tatsache zuriickzufiihren, dass das Lebensumfeld muslimischer

Gefliichteter in Deutschland von einer Vielzahl an Erndhrungsvorschriften und -anleitungen
gepragt ist, die unterschiedliche Hintergriinde und Argumentationen aufweisen. Zu diesen
zahlen beispielsweise gesundheitliche, ethisch-moralische, spirituelle oder einfach lebenssti-
listische Aspekte. Gefliichtete — wie sicherlich auch andere Menschen — werden taglich mit
neuen heilsbringenden Didten auf dem Markt konfrontiert. Nahrungs- und Genussmittel
haben ihre spezifischen normativen Wertungen und Terminologien, die Neuankdmmlinge
lernen miissen. Wie muslimische Gefliichtete mit all diesen neuen Ernahrungsvorschriften
und ihren Wertungen umgehen, ist eine empirisch noch zu untersuchende Frage.

389" Siehe die Ausfithrungen in Abschnitt 5.1.2.

90 ygl. Menzel, »Zum Umgang mit dem Fremden.

91 ypgl, Griffiths, »What Is Sociology of Law?«, S.109.
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ten oder teilweise modifizieren, Rechtselemente des neuen Lebensumfeldes
aufnehmen und/oder eigene Rechtselemente entwickeln.>?

Im Folgenden werden zwei Themenkomplexe zwischenmenschlicher Prakti-
ken vorgestellt, ndmlich Dating und Eheschlieffung (zawag), zwei Themenbe-
reiche, die im Leben muslimischer Gefliichteter in Deutschland grofle Bedeu-
tung haben. Im Mittelpunkt der Analyse stehen vor allem die Aushandlung
unterschiedlicher normativer Ordnungen (Islamisches Recht, deutsches Recht,
gewohnheitsrechtliche Elemente, ungeschriebene soziale Normen) und die all-
tagspragmatischen Prozesse der Entscheidungsfindung. Bei der Darstellung
und Analyse der Daten scheint eine strikte Trennung zwischen beiden Themen
nicht realisierbar zu sein, weil sie insbesondere in muslimischen Kontexten
miteinander verwoben sind und als ein Ganzes betrachtet werden.

5.2.2.1 Dating

Religiose Vorschriften zum Dating®? lassen sich in der klassischen islamrecht-
lichen Literatur aus der Rubrik der >Verlobnisvorschriften< (ahkam al-hitba)
ableiten. Hier werden neben anderen Fragen z. B. die behandelt, was der Brau-
tigam von seiner Braut sehen oder anfassen und ob das verlobte Paar sich
ohne Begleitung eines Dritten an einem Ort zusammenfinden darf.>* In vielen
islamisch geprdgten Léndern unterliegen Regelungen zu Dating meist lokal
gepragten gewohnheitsrechtlichen Normen, die sich mit religiésen Normen
tiberschneiden konnen. Diese Kombination bestimmt in der Regel, wie die
Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau vor der Ehe ausgestaltet sein
sollte und welche Moglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens es gibt. Je
nach lokalem Sozialfeld und/oder der Gruppenzugehorigkeit der Betroffenen
konnen diese Regelungen unterschiedlich streng bzw. liberal ausgelegt werden.
Dabei werden Kennenlernmdoglichkeiten vor allem im Sinne einer Verlobung
(hitba), also als erste Schritte in Richtung einer offiziellen Eheschliefung wahr-
genommen.>> Oft werden mehrere Personen, Familienmitglieder, Freund:innen
oder sogar Nachbar:innen, in den Kennenlern- und/oder EheschliefSungspro-

592

Siehe hierzu die Ausfithrungen in Abschnitt 4.1.2.
593

Unter Dating werden hier alle Versuche der Paarbildung und Kontaktaufnahme von vor
allem syrischen Gefliichteten in Deutschland verstanden. Das hier vorgestellte empirische
Material bezieht sich hauptsachlich auf Erhebungsdaten syrischer Gefliichteter in Deutsch-
land, die tiber ihre Erfahrungen bei der Partnersuche berichten.

594 Giehe 0. A., al-Mawsii'a al-fighiya, Bd. 19, S.197, shamela.ws/book/11430/11692 (letzter Zugriff
am 14.11.2022).

Zwar ist mit der Verlobung ein Eheversprechen verbunden, sie gilt aber nicht als verbindli-
cher Vertrag. Beide Parteien kénnen von dem Eheversprechen jederzeit zuriicktreten. Siehe
Ebert/Heilen, Islamisches Recht, S.150.
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zess involviert, ganz unabhéngig davon, ob das Paar sich zunéchst individuell
kennengelernt hat.>¢

Wie mein Forschungsteilnehmender Barakat mitteilte,”” miisse man in sei-
nem Lebensumfeld in Syrien bei einer individuellen Liebesbeziehung die Fa-
milie in irgendeiner Phase einschalten.”® Damit einhergehend wiirden lokale
Normen grofie Beachtung finden. Es handelt sich dabei meist um ein Paar aus
zwei Familien, die einander hochstwahrscheinlich kennen, im selben Lebens-
umfeld leben und dieselben Gewohnbheiten, Traditionen und dieselbe religiose
Konfession besitzen.’ Je mehr Gemeinsamkeiten das Paar und die Familien
in Bezug auf den familidren Status, die Konfession, den Religiosititsgrad und
den Bildungsstand aufweisen, desto wahrscheinlicher ist die Aussicht auf eine
Eheschlieflung.

In diesem Kontext scheint die Beziehung zwischen Mann und Frau eine pri-
mar familidre und gesellschaftliche Angelegenheit zu sein, bei der insbesondere
den Interessen der Familie und deren Ruf im sozialen Umfeld grofie Bedeutung
zukommt.°®® Darauf werden sowohl die Frau als auch der Mann bei der Ehe-
partnerwahl Riicksicht nehmen. Nicht selten ergreift die Familie des Mannes
die Initiative und sucht im lokalen Umfeld nach einer den Kriterien der Familie
und den Wiinschen des Mannes entsprechenden Frau.®”! Im Rahmen dieser so-
ziokulturellen Ordnung sind muslimische Gefliichtete in ihren Heimatlandern
sozialisiert worden. Auch wenn dies gewisse Einschrankungen mit sich bringt,
erscheint sie vielen Forschungsteilnehmenden als praktikabel und einfach.

Die Ausiibung solcher Kennenlernmechanismen, bei denen Dritte einbezo-
gen werden, ist in Deutschland jedoch nicht/kaum oder nur stark abgemildert
tiblich und fiir muslimische Gefliichtete unter den neuen Lebensumstinden
schwer zu realisieren. Dies hat u. a. damit zu tun, dass die gesellschaftlichen
Strukturen, die muslimische Gefliichtete in ihren Herkunftslindern gewohnt

396 Vgl. Halim Barakat (1998), al-Mugtama“ al-‘arabi al-mu‘asir: baht istitla? igtimai, Beirut:

Markaz Dirasat al-Wihda al-‘Arabiya, S.199ff.

Barakat ist ein syrischer Gefliichteter aus Damaskus. Ich kenne ihn seit 2017 und habe ihn
vor diesem Gesprach mehrmals getroffen. Das Gesprach mit Barakat fand am 7.4.2021 in
Leipzig statt.

Ahnliche Ergebnisse liefert die ethnografische Studie von Iman Ahmad Muhammad ‘Ali
iiber Familie, Verwandtschaft und Ehe in der sudanesischen Stadt Omdurman, siehe Iman
Ahmad Muhammad ‘Ali (2006), Nasaq al-usra wa-l-qaraba wa-z-zawag: dirasa maydaniya Ii
madinat um durman al-qadima, Kairo: ad-Dar al-‘Arabiya li-n-Nasr wa-t-TawzT, S.124.

299" Siehe ibid., S.201f.

690 vgl. ibid., S.197. Siehe auch Lila Abu-Lughod (Hg.) (1998), »The Marriage of Feminism and
Islamism in Egypt: Selective Repudiation as a Dynamic of Postcolonial Cultural Politics«,
in: Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, Princeton: Princeton
University Press, S.243-269.

Insofern wird die erste Willenserklarung (das Angebot) grundsitzlich von dem Mann oder
seiner Familie abgegeben. Wiirde die erste Willenserklarung von der Frau oder ihrer Familie
abgegeben, kénnte das zu Zweifel und kritischen Fragen bei der Familie des Mannes und im
sozialen Feld fiihren, wie viele meiner Forschungsteilnehmenden berichteten.
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sind, in Deutschland nicht mehr in gleicher Weise vorhanden sind. Stattdessen
begegnen muslimische Gefliichtete einer groflen Vielfalt von Personen, die
aus unterschiedlichen sozialen Feldern kommen, unterschiedliche Gewohnhei-
ten und Traditionen besitzen und eventuell andere Dialekte oder Sprachen
sprechen. Hinzu kommt, dass sich Gefliichtete mit den bereits in Deutsch-
land etablierten soziokulturellen Strukturen und Handlungsmustern beziiglich
der Kontaktaufnahme zu potenziellen Partner:innen und der Beziehungsge-
staltung konfrontiert sehen. Damit ist eine andere Selbstwahrnehmung des
Einzelnen verbunden und entsprechende Individualverantwortlichkeiten. Mein
Forschungsteilnehmender Barakat beschrieb diese Unterschiede wie folgt:

»In Syrien gibt es drei Moglichkeiten des Kennenlernens. Die erste Moglichkeit besteht
darin, dass der Mann die Frau an der Universitat oder anderenorts kennenlernt. Wenn sie
sich verstindigen und eine gemeinsame Freundschaft entwickeln, dann informieren sie ihre
Familien. Wenn ihre Familien damit einverstanden sind, konnen sie dann heiraten. Die
zweite Moglichkeit ist traditionell, d. h. die Mutter sucht fiir ihren Sohn eine Frau. Die dritte
Moglichkeit tritt ein, wenn der Mann keine Familie hat; dann geht er zur Moschee und
fragt den Scheich oder Imam. Wenn der Imam feststellt, dass er eine gute Moral hat, hilft
er ihm bei der Suche nach einer Frau. In Deutschland hingegen sind diese Moglichkeiten
nicht gegeben. Jeder Mensch ist ein Individuum. Der Mann muss selbst schauen und die
Frau selber kennenlernen. «%0?

Anhand dieser Beschreibung ist zu erkennen, dass Barakat einen Wandel seiner
Rechtsvorstellung im neuen Lebensumfeld durch die normative Kraft des Fakti-
schen durchlaufen hat. Dabei erlebt er sich nun als ein Individuum, das seine
alltaglichen Rechtsbeziehungen selbst gestalten muss; er entwickelt also eine
andere Selbstwahrnehmung. Er ldsst sich auf einen Wandel seiner Weltsicht
ein, indem er sich ein Verstindnis fiir das neue soziale Feld in Deutschland,
seine Rolle als Individuum in diesem Feld und dafiir, wie er sich zu verhalten
hat, aneignet.®® Entsprechend richtete er sein Verhalten an der fiir ihn neuen
normativen Ordnung aus: Er bat seine Mutter darum, mit der Suche nach einer
Frau fiir ihn aufzuhoren, da sie zahlreiche mit ihr bekannte syrische Miitter in
Deutschland mit der Hoffnung angesprochen hatte, eine Frau fiir ihn zu finden.

Barakat ist iiber 30 Jahre alt und hatte aus Sicht seiner Mutter das iibliche
Heiratsalter in seinem Heimatland Syrien schon lingst erreicht. Daher iibte
die Mutter standig Druck auf ihn aus. Nach der Konfrontation mit dem neu-
en Lebensumfeld und dessen normativer Ordnung stellte Barakat jedoch fest,
dass diese Art der Suche nach einer Frau nicht den neuen Lebensumstinden

602 Das Zitat im Original:
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Siehe Chua/Engel, »Legal Consciousness Reconsidered«; Silbey, »Legal Culture and Legal

Consciousness«.
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in Deutschland und seinem veranderten Selbstverstindnis als Individuum ent-
sprach. Dies stehe, so Barakat, in Konflikt mit dem Verhalten syrischer Frauen
in Deutschland, die ihre individuellen Entscheidungen beziiglich ihrer Bezie-
hung durchsetzen konnen, denn die Eltern hitten in Deutschland nicht mehr
so groflen Einfluss auf die Entscheidung ihrer Tochter, wie dies in Syrien der
Fall gewesen sei.

Im Gesprachsverlauf {ibte Barakat generell Kritik an jungen syrischen Frau-
en, die ihm nicht die Moglichkeit des Kennenlernens gegeben hitten.®* Thm
zufolge wird oft viel Wert auf den sozialen Status des Mannes und seine finan-
zielle Situation gelegt, bevor es tiberhaupt zu einem personlichen Kennenler-
nen kommt. Dabei seien Aspekte wie Arbeits- und Aufenthaltsstatus wichtige
Kriterien dafiir, dass eine Moglichkeit zum Kennenlernen angeboten wird.5%
Barakat gibt zu, dass die Zahl der jungen syrischen Frauen verglichen mit der
junger Ménner in Deutschland sehr gering ist. Insofern seien junge syrische
Frauen von vielen syrischen Méannern umworben, was aus seiner Sicht das
Ego vieler syrischer Frauen stirke. Der Versuch der Kontaktaufnahme zu einer
syrischen Frau in Deutschland stelle sich fiir ihn so dar, als wiirde er sich um
einen Job bei einer Firma bewerben. Jeder reiche seinen Lebenslauf ein und
die Frau entscheide sich fiir den Bewerber mit dem besten Lebenslauf. Zudem
berichtete Barakat stellvertretend fiir andere syrische Gefliichtete, dass Versuche
der Kontaktaufnahme insbesondere daran scheitern, dass die Eltern von Anfang
an eine grofle Summe als Brautgabe (mahr) verlangen, die vom Mann an die
Frau zu leisten ist.

In Gespriachen, die ich wihrend der Feldforschung mit vielen muslimischen
Gefliichteten aus Syrien fithrte, wurde darauf hingewiesen, dass viele syrische
Familien in Deutschland neben weiteren finanziellen Forderungen eine Braut-
gabe zwischen 10 000 und 30 000 Euro voraussetzen.®®® Derartige Forderungen
habe es in Syrien nie gegeben, so Barakat. In Syrien habe man die Bezahlung
einer Brautgabe in einer leistbaren Summe durchgesetzt, um die Rechte der

04 Wie aus den Feldforschungsdaten hervorgeht, tendieren viele Gefliichtete dazu, zumindest
zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland eine:n Partner:in derselben Herkunft zu finden.
Von zahlreichen syrischen Gefliichteten habe ich erfahren, dass Aspekte wie das erfolgreiche
Absolvieren des Integrationskurses, die Aufnahme eines Studiums und das Erlangen einer
Niederlassungserlaubnis oder im Idealfall die Einbiirgerung von vielen syrischen Familien
als wichtige Voraussetzung gelten, um einem Mann die Moglichkeit des Kennenlernens
geben zu konnen.

Dies wird von meinen Forschungsteilnehmenden damit erkldrt, dass syrische Familien in
Deutschland aus unterschiedlichen Stadten und sozialen Feldern in Syrien herkommen und
sich erst in Deutschland kennenlernen. Dabei sind ihre Gewohnheiten, Traditionen sowie
religiésen Vorstellungen unterschiedlich ausgepréagt. Auch kommen viele junge Manner oh-
ne ihre Familien nach Deutschland und treten bei der Kontaktaufnahme als Einzelpersonen
auf, so dass wenig Vertrauen besteht. Daher wird versucht, das fehlende Vertrauen durch
eine hohe Brautgabe (quasi als eine Art Versicherung) auszugleichen. Hinzu kommt, dass
manche Familien den gesellschaftlichen Wert ihrer Tochter an einer hohen Brautgabe mes-
sen.
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Frau zu schiitzen. In Deutschland sei die Frau finanziell und sozial abgesichert
und im Falle der Scheidung nicht vom Mann oder ihrer Familie abhéngig. Das
Beharren auf einer Brautgabe in Deutschland sei fiir ihn nicht mehr verhiltnis-
maflig.%%” Insofern stellt Barakat die Rechtsfigur der Brautgabe in Frage, die bei
der Eheschliefflung in Syrien einen Schutzzweck hatte, der aber durch andere
Formen der sozialen Absicherung in Deutschland gewéhrleistet wird.

In Ergdnzung zu den genannten Faktoren erschweren auch die unterschiedli-
chen lokalen Pragungen und die damit verbundenen unterschiedlichen Lebens-
vorstellungen die Kontaktaufnahme und die Beziehungsbildung unter Syrer:in-
nen in Deutschland. Auch die steigende Zahl der Scheidungen, die haufiger
von den Frauen initiiert werden, war fiir einige Forschungsteilnehmende ein
Grund, nicht mehr eine Beziehung zu einer in Deutschland lebenden Syrerin
zu suchen.®®® Damit verbunden ist bei einigen die Vorstellung, dass man in
Deutschland auf eine Frau trifft, die sich als eigenstindig und individuell wahr-
nimmt und nicht (mehr) bereit ist, sich dem Mann unterzuordnen. So erzihlte
mir Basem,®% dass er weder eine deutsche noch eine in Deutschland lebende
arabische/syrische Frau heiraten wolle. Letztgenannte erschienen ihm teils so-
gar freier geworden als deutsche. Syrische Frauen wiirden seiner Auffassung
nach die islamisch gepragten Gewohnheiten und Traditionen vernachlissigen.
Deshalb habe er vor kurzem eine Frau geheiratet, die aus seiner Heimatstadt
stamme und die er durch Familienzusammenfiihrung zu sich nach Deutschland
geholt habe. Sie sei praktizierende Muslimin und wiirde auf die Gewohnheiten
und Traditionen Riicksicht nehmen. Die Einstellung von Basem korrespondiert
mit der Erfahrung von Omnia, die viele Versuche unternommen hat, mit
Menschen arabischer Herkunft in Kontakt zu treten.t® Die Kontaktaufnahme
sei immer gescheitert, wenn sie ihre Gedanken und ihre Lebensvorstellungen
zum Ausdruck gebracht habe. Ganz konkret fiihrte sie das Beispiel eines syri-
schen Mannes aus ihrer Heimatstadt Aleppo an, den sie {iber dessen Schwester
kennenlernte. In ihm seien lokal gepragte Normen und daraus resultierende
Rollenverhaltnisse tief verwurzelt. Dass Omnia in einer Fliichtlingsorganisation

607 Biir meinen Forschungsteilnehmenden Osama sei dies ein Grund, auf den Kontakt zu
Frauen derselben Herkunft in Deutschland zu verzichten. Zu Beginn seines Aufenthalts
in Deutschland habe er vier Mal versucht, Kontakt zu syrischen Frauen aufzunehmen.
Gescheitert sei die Kontaktaufnahme jedoch jedes Mal an der Forderung der Familien
nach einer hohen Brautgabe, weshalb er den Kontakt zu syrischen Frauen in Deutschland
meidet. Das Meiden wird hier rechtsethnologisch als wichtige Strategie zur Entwicklung von
Alltagsnormativitat gesehen.

608 Vgl. Iman Mallouk/Yahya al-Aws (2019), »Ma sabab ziyadat nisbat at-talaq bayna al-lagrin

as-Suriyyin f1 Almaniya?«, in: DW, p.dw.com/p/3VLLy (letzter Zugriff am 19.2.2023); aus-

fithrlicher zu Familienkonflikten unter syrischen Gefliichteten in Deutschland siehe, Kutaiba

Kaidouha (2025), Syrian Families in Germany: The Multi-faceted Reality of Adaptation to a

New Surrounding, Baden-Baden: Nomos.

Basem ist ein syrischer Gefliichteter, den ich zum Zeitpunkt des Gespréchs bereits seit tiber

einem Jahr kannte. Das Gespréch fand am 15.11.2021 in seinem Friseursalon statt.

610" Die Gespriche mit Omnia fanden am 2.7,, 6.7. und 25.8.2020 statt.
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und als Dolmetscherin titig und finanziell selbststindig war, habe nicht in
seine Vorstellungswelt gepasst. Er hitte sich eine Frau gewiinscht, die ihm
untergeordnet sei und sich um den Haushalt kiimmere. Omnia konnte sich mit
dieser Beziehungsvorstellung und Rollenverteilung nicht abfinden. Sie schilder-
te, dass sie daher Schwierigkeiten gehabt hatte, einen passenden Partner in
Deutschland aus ihrem Heimatland zu finden. Ihre Einstellung bestdtigt im
Umbkehrschluss die Haltung von Basem gegeniiber syrischen Frauen.

Fiir meine Forschungsteilnehmerin Samira war der gesellschaftlich vorgege-
bene Rahmen, wann sie zu heiraten habe und welche Aufgaben ihr im Haushalt
zugewiesen werden, ein wichtiger Grund, warum sie in ihrem Heimatland Syri-
en keine Beziehung einging.®! Das entsprach nicht ihrem Selbstbild und dem
Leben, von dem sie traumte. Sie empfand es als unzumutbar, eine Beziehung
nach den vorgegebenen Normen und Rollenzuschreibungen in ihrer Herkunfts-
gesellschaft aufzubauen. In Deutschland fiel ihr das Eingehen einer Beziehung
jedoch nicht leichter. Dies erkldrte sie wie folgt:

»In Deutschland ist meine Beziehungssituation schwieriger geworden, weil die Anzahl der
Muslim:innen hier gering ist. Das ist selbstverstdndlich. Wir sind hier nicht in der Mehrheit.
Die Leute hier kommen von tberall her. Lass mich nur tiber die Syrer:innen erzahlen. Sie
kommen aus allen Gouvernements. Ich gehére zur Stadt Damaskus. Die Leute, die mich von
dort kennen, werden Kontakt mit mir aufnehmen. Wenn moglich, werden auch Bekannte
aus Homs, der Heimatstadt meiner Familie, es tun oder auf mich hinweisen. Ich bin nur auf
diese Gruppe beschrénkt. Jetzt begegnet man hier allen Gruppen aus vielen Landern. Ich ha-
be herausgefunden, dass sich viele Dinge dndern, wenn man aus einem anderen Land oder
einer anderen Stadt kommt. Das betrifft zum Beispiel die Gewohnheiten und die Akzeptanz
von bestimmten Gedanken. Es gibt viele Unterschiede. Um innerhalb dieser Vielfalt und
Diversitit eine passende Person zu finden, muss man ja Kontakt zu ihr haben. Man kann
einen Menschen ja nicht einfach auf der Strafle kennenlernen, weil er Araber oder Muslim
ist. Fiir mich ist es eine grofie Herausforderung, einen Menschen selbst kennenzulernen
oder dass mich jemand durch die Empfehlung anderer kontaktiert. Dadurch wird mein
Leben sehr kompliziert. Mein Leben ist eingeschrankt, wenn nicht aussichtslos.«%!2

Dementsprechend stellen die Heterogenitit muslimischer Gemeinschaften in
Deutschland und die sich daraus ergebende Ambiguitit soziokulturell gepragter
Normen und Rechtsvorstellungen Samira vor erhebliche Herausforderungen
bei der Suche nach einem passenden Partner.® Dies gilt insbesondere, wenn

11 Die Gespriche mit Samira fanden am 27.1. und 2.2.2020 statt.
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613 Diese Aspekte wurden von zahlreichen Forschungsteilnehmenden erwihnt.
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andere Moglichkeiten der Partnersuche deutschen Gepriges fiir sie nicht infra-
ge kommen. Infolgedessen erlebt Samira in der Interaktion mit ihren Mitwelten
einen doppelten Druck, sowohl intern von Familienangehdrigen als auch extern
von Freund:innen und Bekannten in Deutschland und Syrien. Dabei wird sie
standig mit Fragen nach ihrem Beziehungsstatus konfrontiert. Meist miisse sie
sich von Familienangehorigen und Freund:innen Bittgebete wie »Moge Gott
einen guten Mann zu dir fithren« anhoren.®* Solche Bittgebete kann Samira
nicht aushalten. Thr zufolge wird ihr Leben als Frau ausschliellich auf ihren
Beziehungsstatus reduziert. Andere Aspekte wie ihre Bildung, ihre Gesundheit
und ihr allgemeines Wohlbefinden scheinen aus ihrer Sicht in der Kommunika-
tion mit ihren Mitwelten eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass bestimmte Elemente der normativen Ord-
nung der Herkunftsgesellschaften muslimischer Gefliichteter an Bedeutung ge-
winnen und unter Umstdnden zu einer grofien psychischen Belastung im All-
tagsleben in Deutschland werden, wenn damit soziale Kontrolle und Bewertung
menschlichen Verhaltens einhergehen. Als Beispiel kann hier die Festlegung ei-
nes bestimmten Heiratsalters insbesondere fiir Frauen angefiihrt werden. Wenn
eine Frau das nach soziokulturellen Mafistdben tibliche Heiratsalter iiberschrit-
ten hat, wird sie mit einem enormen gesellschaftlichen Druck konfrontiert.?>
Dadurch wird die Frau in eine schwierige Lage gedrangt, fiir die sie selbst
verantwortlich gemacht wird. Samira erzahlte ausfiihrlich von ihrem Leid im
Umgang mit solchen Druckmechanismen, denen sie seitens ihrer Mitwelten
ausgesetzt gewesen sei. Dass Samira {iber dreiflig Jahre alt und noch nicht
verheiratet ist, stellte sie unter Verdacht. Sie schilderte:

»Als ich nach Deutschland kam, litt ich fiir einige Zeit unter Depressionen. Ich wollte die
Wohnung nicht verlassen. Bis jetzt versuche ich, dagegen zu kimpfen und bin in Kontakt
mit einem Psychologen. Dies hat mit dem Druck und vielen anderen Dingen zu tun. Diesen
Druck erzeugt nicht nur die syrische Gesellschaft in Syrien, sondern auch die syrische Ge-
sellschaft in Deutschland, auch wenn dieser Druck mittelbarer ist. In dieser Phase sollte man
nicht an Selbstmord denken. Wir sind im Endeffekt Menschen. Aber was ist denn der Sinn
des Lebens? Wir leiden viel. Insbesondere Frauen sind mit Aussagen konfrontiert wie: >Du
bist immer noch nicht verheiratet!< Solche Aussagen haben mich in Syrien kaum gestort,
weil ich stindig mit der Arbeit beschiftigt war. Man wird mit negativen Bezeichnungen
behaftet, ganz unabhingig davon, wer ich bin und ob ich eine tolle Personlichkeit besitze,
ob es meine eigene Wahl und Entscheidung ist, nicht heiraten zu wollen. Man wird mit
Bezeichnungen versehen, wie @nis (eine Frau, die das Heiratsalter tiberschritten und keine
Chance zu heiraten hat) und mit Aussagen wie: Was hat sie in ihrem Leben gemacht, so dass
sie nicht heiraten will? Auch wenn das indirekt erfolgt, wird man dafiir schuldig gemacht.
Ich befinde mich in der schwachen Position. Im Endeffekt will man Selbstmord begehen.

614 Im Original:
10T gl @iy 4
615 Wie meine Forschungsteilnehmenden mitteilten, wird es in unterschiedlichen sozialen Fel-
dern ihrer Heimatlander kritisch bewertet, wenn eine Frau das 25. Lebensjahr vollendet hat
und noch nicht verheiratet oder verlobt ist.
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Aber das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass der Selbstmord im Islam verboten ist. Ich
glaube an Gott, das Jenseits und an den Tag der Abrechnung. Und ich will nicht in die Holle
gehen.«516

Die Lebenserfahrung von Samira macht deutlich, mit welchen Herausforderun-
gen und sozialen Konsequenzen Menschen konfrontiert sein kénnen, wenn
sie sich nicht an bestimmte soziale Normen ihrer Herkunftslinder halten oder
wenn es ihnen nicht gelingt, sich daran zu halten. Der Druck, den Samira
erlebte, fithrte zu Selbstmordgedanken. Jedoch ging sie von der normativen
Vorstellung aus, dass Selbstmord im Islam untersagt ist®” und als eine der
grofdten Stinden eingestuft wird. Nach all dem Leid und den Mithen des Lebens
wollte Samira kein schlechtes Ende haben. Mit dieser Frage setzte sie sich aus is-
lamrechtlicher Perspektive auseinander. Sie stiefs im Internet auf die Geschichte
eines Prophetengefdhrten, der aufgrund von psychischem Druck wéhrend sei-
ner Auswanderung Selbstmord begangen haben soll.®®® Seine Mitwelt sei davon
ausgegangen, dass er deshalb von Gott bestraft werde. Doch Gott habe diesem
Mann die Siinde des Selbstmordes vergeben, weil das Ziel seiner Auswanderung
der Prophet gewesen sei. Samira fiihlte, dass es bei der Geschichte des Prophe-
tengefahrten auch um ihre eigene Geschichte geht. Ebenso wie er ist sie ausge-
wandert und in dhnlicher Weise psychisch extrem belastet. Dass Gott diesem
Mann verzieh, dnderte ihren Blick auf ihr Leben, ihre Beziehung zu den Mit-
menschen und zu Gott. Sie entschied daher, die gesellschaftlichen Bewertungen
beziiglich ihres Familienstandes zu ignorieren und vom Selbstmordgedanken
wegzukommen. Der Verzicht auf den Selbstmord wurde somit von ihr positiv
bewertet, nachdem er als Option nicht immer kritisch bewertet wird.

Das Ringen Samiras mit ihren Mitwelten fiihrte dazu, dass sie den Gedanken
an ein dauerhaftes Alleinleben nicht ausschloss. Diesen Gedanken hatte sie in
ihrem Lebensumfeld in Syrien nicht fiir moglich gehalten. Aus ihrer Sicht ist
dies in Deutschland leicht zu verwirklichen. Sie ist der deutschen Gesellschaft
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Siehe die Ausfithrungen von Birgit Krawietz (1991), Die Hurma: Schariatrechtlicher Schutz
vor Eingriffen in die korperliche Unversehrtheit nach arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts,
Berlin: Duncker & Humblot, S. 91ff.
Diese Geschichte basiert auf einer in Sahih Muslim erwihnten Uberlieferung des Propheten
Muhammad. Siehe an-Naysaburi, Sahth Muslim, Bd.1, S.108, Nr.116, shamela.ws/book/1727/
271 (letzter Zugriff am 3.1.2022). Fiir eine analytische Darstellung dieser Uberlieferung siehe
Krawietz, Die Hurma, S.103f.
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sehr dankbar, dass sie als Frau allein leben kann, ohne einen Mann heiraten zu
miissen, um dem Risiko der Ausgrenzung zu entgehen und sich von negativen
Bezeichnungen zu befreien. Samira ist sich bewusst, dass sie in Deutschland
ihren Lebensunterhalt allein bestreiten muss, wenn sie allein leben will. In
Syrien hitte sie sich auf ihre Familie verlassen konnen. Daher investiert sie in
ihr Ziel, die deutsche Sprache zu beherrschen und einen Hochschulabschluss
in Deutschland zu erwerben. Das seien wichtige Voraussetzungen dafiir, einen
geeigneten Job zu finden und ihr Leben allein fithren zu konnen.

Wie aus den ethnografischen Beispielen in diesem Abschnitt hervorgeht,
sehen sich viele muslimische Gefliichtete in Deutschland bei der Suche nach
einem:einer Partner:in derselben soziokulturellen Pragung mit einer Reihe von
Herausforderungen und Einschrankungen konfrontiert. Diese hingen mit den
gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen der Partnersuche zusammen,
mit denen Gefliichtete zwar bereits vertraut sind, die aber in Deutschland
anders funktionieren. Hier stellen die unterschiedlichen Herkunftsumfelder
von Gefliichteten, die teilweise verschiedene gewohnheitsrechtliche Elemente
aufweisen, einen entscheidenden Faktor dafiir dar, warum es Gefliichteten
schwerfallt, eine:n Partner:in derselben soziokulturellen Pragung zu finden.

Damit verbunden ist ein Mangel an Vertrauen von beiden Seiten, der in ho-
hen Forderungen in Form der Brautgabe seitens der Familie der Frau miinden
kann.® In diesem Zusammenhang ist insbesondere bei manchen Gesprachs-
partnern eine stereotype Bewertung gefliichteter Frauen bemerkbar. Dies mani-
festiert sich in Aussagen wie »Sie sind freier geworden«®?* und »Sie achten nicht
mehr auf Gewohnheiten und Traditionen«.!

Weiterhin ist eine Verdnderung der Individualverantwortlichkeiten, der
Selbstwahrnehmung sowie der Wahrnehmung der Mitwelten zu beobachten.
Dies lasst sich insbesondere bei der Selbstbeschreibung von Barakat als Indivi-
duum, das fur die Suche nach einer Partnerschaft verantwortlich ist, erkennen.
Hier andert sich auch sein Rechtsverhaltnis zu seiner Familie, die im neuen Le-
bensumfeld nicht mehr fiir seine Beziehungsgestaltung verantwortlich sein soll-
te. In @hnlicher Weise erlebt das Rechtsdenken von Samira im Hinblick auf das
Alleinleben und die damit verbundenen Individualverantwortlichkeiten einen
Wandel. Dabei nimmt sie sich selbst, ihre Umwelt und Mitwelt auf eine andere
Art und Weise wahr, indem sie das Alleinleben, welches im neuen Lebensum-
feld nicht negativ bewertet wird, in Kauf nimmt und die notwendigen Schritte
dafiir tut, es zu bewiltigen. Diese Konstellation erdffnet muslimischen Gefliich-

619 Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das geteilte Wissen durch den Austausch in der
sozialen Praxis und die Interaktion in den sozialen Medien.

620 Hier wird die Freiheit negativ angesehen.

621 Auch in Gesprichen, die ich mit gefliichteten Frauen durchfiithrte, wurde nicht selten das
andere Geschlecht dafiir kritisiert, dass es seit Beginn des Aufenthalts in Deutschland auf
religiose Normen nicht mehr Riicksicht nehme und dass es Dinge tue, die in den Heimatlan-
dern nie infrage gekommen wéren.
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teten die Moglichkeit, sich mit ihren mitgebrachten normativen Vorstellungen
und religiosen Normen auseinanderzusetzen, auf Teile der sie pragenden nor-
mativen Ordnung zu verzichten oder sie in Frage zu stellen, sich auf neue
Rechtsreferenzsysteme zu beziehen und dabei méglicherweise neue Normati-
vititen zu entwickeln, die sich aus unterschiedlichen Rechtsreferenzsystemen
speisen.®?? Dabei befinden sich muslimische Gefliichtete in einem Experimen-
tierfeld, in dem fiir sie viele Handlungs- und Entscheidungsmoglichkeiten im
neuen Lebensumfeld gepriift und ausgehandelt werden, Translationsprozesse
von bereits mitgebrachten Wissensbestinden entstehen, Fehler begangen und
Lernprozesse entwickelt werden konnen. Diese werden durch die folgenden
ethnografischen Beispiele veranschaulicht.

Die Erfahrungen von Osama bei der Partnersuche spiegeln die Aushand-
lungsprozesse wider, die er durchlief.?* Nachdem die Kontaktaufnahme mit
syrischen Frauen in Deutschland aufgrund von hohen Brautgabe-Forderungen
gescheitert war, suchte Osama nach einer deutschen Partnerin. Er habe mehre-
re Jahre allein gelebt und konne sich ein Leben in Einsamkeit nicht vorstellen.
Zwar habe er Freunde, die iiber den Imam der arabischen Moschee eine Frau
kennengelernt hitten, aber diese Option kdme fiir ihn nicht in Frage.®** Eine
Frau, die er iiber den Imam der arabischen Moschee kennenlernen wiirde,
wiirde seiner Meinung nach sicher einer salafistischen Strémung angehoren,
was ihm nicht passen wiirde. Osama war sich dariiber im Klaren, dass ein Kon-
takt zu einer Deutschen eine Verinderung seines eigenen Normsystems und
seiner kulturell gepragten moralischen Kodizes erforderlich machen koénnte.
Er erzahlte, dass er sich beim Eingehen einer Beziehung mit einer deutschen
Frau an die geltenden soziokulturellen Regeln in Deutschland habe anpassen
miissen. Ein Kennenlernen verbunden mit einer Ehevereinbarung wiirde mit
einer deutschen Partnerin nicht funktionieren. Er sei daher nach >deutschems«
Muster zunichst mit einer deutschen Frau befreundet gewesen. Uber andert-
halb Jahre dauerte der Kennenlernprozess, bevor er mit ihr in eine gemeinsame
Wohnung gezogen sei. Ein Zusammenleben mit einer ihm fremden Frau ohne
Eheschlieffung wiére in Syrien nicht denkbar gewesen. Dies war fiir ihn der erste
Schritt, auf eigene Prinzipien zu verzichten. Aber er hitte keinen anderen Weg
gehabt.

Dass solche Beziehungen im neuen Lebensumfeld als vollig normal und
tiblich bewertet wiirden, habe ihm die Beziehungsaufnahme erleichtert. Jedoch
war seine Mutter {iber eine Beziehung mit einer deutschen Frau nicht begeis-
tert. Trotzdem habe sie seiner Entscheidung nicht widersprochen. Nach sechs-

622 ygl. Benda-Beckmann, »Rechtspluralismus: analytische Begriffsbildung, S.7.

623 Die folgenden Ausfithrungen beruhen auf zahlreichen Gesprichen mit Osama, die zwischen
November 2019 und Mai 2020 stattgefunden haben.

624 In der Feldforschung begegnete ich vielen gefliichteten Menschen, die {iber den Tmam der
lokalen Moschee eine Frau gesucht haben.
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monatigem Zusammenleben habe Osama die Beziehung mit seiner Freundin
beendet. Er habe sich mit ihr nicht auf gemeinsame Wertevorstellungen einigen
konnen. Zu den Konfliktfeldern gehorte vor allem die Frage einer religiosen
Erziehung ihrer kiinftigen Kinder.

Als Muslim sei Osama duflerst wichtig gewesen, dass seine Kinder Mus-
lim:innen werden. Seine Freundin habe hingegen darauf bestanden, dass die
Kinder erst ab achtzehn Jahren selbst die Entscheidung treffen sollen, ob und
welche Religion sie annehmen wollen. Auch wenn Osama sich selbst als nicht
regelmiflig praktizierenden Muslim betrachtet, sei eine islamische Erziehung
seiner Kinder nicht verhandelbar. Vor Gott {ibernehme er die Verantwortung,
wenn seine Kinder sich nicht zum islamischen Glauben bekennen. Damit han-
gen auch Osamas Bemiihungen zusammen, seine Freundin zum Islam zu be-
kehren. Er habe sich darum bemiiht, dass seine Freundin den Islam mit voller
Uberzeugung annimmt. Gemeinsam hitten sie einen syrischen Freund besucht,
der mit einer deutschen Konvertitin verheiratet ist. In der Hoffnung, seine
Freundin nach und nach vom Islam zu iiberzeugen, habe er die Ehefrau seines
Freundes darum gebeten, mit seiner Freundin iiber den Islam zu sprechen.

Osama erzdhlte, dass all seine Bemithungen ohne Erfolg waren. Schliellich
sei er zur Uberzeugung gekommen, dass seine Freundin keinesfalls zum Islam
tbertreten wiirde. In diesem Prozess hatte nicht nur die Auseinandersetzung
mit religiosen Fragen Auswirkungen auf das Verhdltnis von Osama zu seiner
Freundin. Vielmehr stellten auch die neuen Rollenverhaltnisse, die seinem
Selbstbild zuwiderliefen, fiir ihn eine wesentliche Umstellung dar. Er konnte
sich nicht damit abfinden, dass seine Freundin ihm jede Woche seine Aufgaben
im Haushalt auf einem Zettel zuteilte. Osama sei von seiner Freundin verpflich-
tet worden, an bestimmten Tagen zu kochen und das Geschirr nach dem Essen
zu spiilen. Die Anweisungen seiner Freundin habe er als unangenehm empfun-
den. Er fiihlte sich seiner Freundin untergeordnet.

Osama iibertrug die Erfahrung mit seiner deutschen Freundin in generalisie-
render Weise auf die Geschlechterrollen in Deutschland, indem er seitdem von
der Annahme ausgeht, dass die deutsche Gesellschaft von Frauen kontrolliert
werde. Thm zufolge liegt dies u. a. daran, dass Frauen in Deutschland finanziell
unabhingig seien. Dies sei in Syrien anders gewesen. Dort habe der Mann alles
finanziert und die Frau sei daher von ihm abhéngig gewesen.®?> Schliefllich
stellte Osama fest, dass eine Beziehung mit deutschen oder syrischen Frauen
in Deutschland nicht zu ihm passen wiirde. Er entschloss sich daher, eine
Frau, die noch in seinem Lebensumfeld in Syrien wohnhaft ist und dieselben
Gewohnheiten und Traditionen kennt, zu suchen. Auch seine Familie wére mit
einer solchen Beziehung zufrieden.

625 Dies betrachtet Osama als Grund, warum bereits viele syrische Frauen, die mit Syrern
verheiratet sind, eine Scheidung in Deutschland initiieren.
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Auch wenn sich Gefliichtete auf fiir sie neue, deutsch gepragte Formen der
Partnersuche und Beziehungsgestaltung einlassen, geht dies mit Translations-
prozessen von Wissensbestinden, kulturellen Inventaren und Wertmafistaben
einher.®?® In der sozialen Interaktion konnen daher Missverstindnisse oder
Fehler auftreten und als Folge Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Barakat
erzdhlte mir, dass er offen dafiir sei, wie seine Beziehung aussehen werde und
ob er eine Person heirate oder mit ihr in einer Partnerschaft lebe. Diese Offen-
heit sei, so Barakat, in seinem Lebensumfeld in Syrien nicht denkbar gewesen.
Er berichtete, dass er im Kontext der Universitat und im Freundeskreis nach
einer deutschen Partnerin gesucht habe. Die Mehrheit seiner Mitstudierenden
seien Frauen gewesen. Es sei fiir ihn jedoch schwierig gewesen, eine enge
Freundschaft mit einer seiner Mitstudierenden aufzubauen. Der Kontakt habe
sich auf die Klarung studiumsbezogener Fragen beschréankt. Er ist der Meinung,
dass eine deutsche Frau eher einen deutschen Partner bevorzugen wiirde. Nur
Frauen, die religios seien und/oder die wenig Chancen hitten, einen deutschen
Partner zu finden, wiirden sich auf eine Beziehung mit einem Ausldander einlas-
sen. Er schilderte, dass er zu Beginn seines Aufenthalts in Deutschland 6fter mit
einer deutschen Freundin bei sich zuhause verabredet gewesen sei. Sie hitten
viel Zeit miteinander verbracht und gemeinsame Aktivititen unternommen.
Beide Umstdnde habe er als klares Signal wahrgenommen, dass seine Freundin
Interesse an ihm habe. Mit der Zeit habe er starke Gefiihle fiir sie empfunden.
Als er korperliche Nahe zu ihr begehrte, habe sie das mit der Begriindung abge-
lehnt, schon einen Freund zu haben. Die Reaktion seiner Freundin habe er als
Missachtung seiner Gefiihle empfunden. Diese Situation wiederholte sich nach
seiner Aussage mit zwei weiteren deutschen Frauen. Barakat schlussfolgerte,
dass ihm die Grenzen und der Verhaltenskodex beim Dating mit deutschen
Frauen noch unklar erscheinen.?”

Fiir Omnia stellten die negativen Erfahrungen mit einigen Mannern arabi-
scher Herkunft ein Motiv dar, neue Wege der Partnersuche jenseits arabischer
Gemeinschaften auszuprobieren. Sie habe Freundschaften mit Deutschen ge-
kniipft und an gemeinsamen Aktivititen teilgenommen. Sie erzéhlte, dass sie
zundchst auf Partys gegangen sei. Jedoch habe sie feststellen miissen, dass
Partys keine passende Atmosphdre fiir sie geschaffen hitten, um einen Partner

626 Vgl. Turner, »Normative Ordnungen«, S.375.

627 Des Weiteren fithrt er die Schwierigkeit bei der Partnersuche darauf zuriick, dass einige
deutsche Frauen schlechte Erfahrungen mit auslandischen Minnern gemacht hitten und
diese Erfahrung auf alle anderen Auslinder:innen generalisieren wiirden. Barakat habe
mehrere Gespriche mit deutschen Freundinnen gefiihrt, um zu verstehen, warum sie eine
Beziehung mit einem Auslinder nicht wagen wiirden. Kulturelle und religiose Differenzen
sowie unterschiedliche Wertevorstellungen seien wichtige Griinde dafiir. Barakat erwéhnte,
dass nicht nur er, sondern auch viele seiner Freunde Schwierigkeiten bei der Partnersuche
gehabt hitten. Wahrend der Corona-Pandemie seien sie stark eingeschriankt gewesen, wes-
halb sie auf Online-Dating-Apps wie Tinder zuriickgegriffen hitten. Obwohl er viele Frauen
auf Tinder angeschrieben habe, habe er nie eine positive Antwort erhalten.
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kennenzulernen. Dort seien die meisten Mianner betrunken und sie kénne
keine Beziehung mit einer Person eingehen, die betrunken und bewusstlos
ist.%2 Omnia habe eine dgyptische Freundin auf ihr Leid bei der Partnersuche
angesprochen. Thre Freundin habe ihr empfohlen, die Dating-App Tinder aus-
zuprobieren, wo sie selbst ihren Mann kennengelernt habe, mit dem sie ein
gliickliches Paar bilde. Die positive Erfahrung ihrer Freundin habe Omnia fiir
das Experimentieren mit Dating-Apps sensibilisiert. Sie habe auch allein gelebt,
wolle aber nicht ihr ganzes Leben in Einsamkeit verbringen. So habe sie das
Angebot ihrer Freundin, sie bei diesem Experiment anfangs zu begleiten und
ihr zu erkldren, wie sie sich im Umgang mit der App und den Dating-Anfragen
zu verhalten habe, angenommen. Auf ihrem Profil habe sie deutlich gemacht,
dass sie eine lange Beziehung anstrebe. Auch in den einzelnen Kennenlerntref-
fen habe sie offengelegt, dass sie eine Muslimin sei, eine Ehe eingehen und
Kinder bekommen wolle. Fiir sie sei zunichst die Religionszugehorigkeit kein
Kriterium fiir die Auswahl eines Dating-Partners gewesen.®?® Jedoch sei bei
mehreren Personen das Kennenlernen aufgrund ihrer Herkunft und Religion
gescheitert.

Uber viele Monate habe sie zahlreiche Tinder-Dates gehabt, bevor sie ihren
Mann kennenlernte. Omnia teilte aber ihrer Familie und den Menschen in
ihrer Umgebung mit, dass sie ihren Mann aus ihrem Arbeitsumfeld kenne. Sie
kommentierte: »Ich liige, weil die Gesellschaft meine Ehrlichkeit nicht akzep-
tieren wird.«%° Thre Erfahrung mit der Kennenlern-App habe sie als positiv
empfunden, weshalb sie deren Nutzung engen Freundinnen, die Schwierigkei-
ten bei der Partnersuche hitten, angeraten und ihnen ihre eigenen Erfahrungen
mitgeteilt habe. Omnia zufolge hitten ihre Freundinnen auch ein Konto auf
Tinder erstellt und sich die App angesehen, sich aber nie getraut, jemanden
zu daten. Sie kommentierte, dass ihre Freundinnen grofle Angste vor diesem
Schritt gehabt hatten, weil es ein mutiger und grof3er, fiir Menschen mit ara-
bischem Hintergrund voéllig neuer Schritt sei. Fiir Omnia war das Eingehen
einer Beziehung iiber Tinder eine Handlung, die mit ihrem heutigen Selbstbild
ibereinstimmt.%3!

628 Dies liege daran, dass ihr Vater Alkoholiker gewesen sei und daher im sozialen Lebens-
umfeld in Syrien diskreditiert worden sei. Der schlechte Ruf ihres Vaters habe negative
Auswirkungen auf die ganze Familie gehabt, worunter auch Omnia gelitten habe.

Die Religionszugehorigkeit spielte aber eine Rolle, als sie ihren Mann, den sie tiber Tinder
kennenlernte, heiraten und ihn ihrer Familie vorstellen wollte, wie in Abschnitt 5.2.2.2 zu
zeigen sein wird.

Im Original:
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Auch wenn Omnia nach ihrer Beschreibung bei der Kennenlernphase manche Fehler began-
gen hatte, gehoren diese Fehler fiir sie zum Menschsein. Dafiir solle nicht nur die Frau mit
Vorwiirfen konfrontiert werden: »Ich bin nicht bereit zu liigen oder dir ein ideales Bild
von mir zu zeigen. Hier habe ich Minner getroffen und wir haben beim Kennenlernen
bestimmte Grenzen tiberschritten. Es sind zwischen uns Dinge passiert. Jeder Mensch macht
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Die Religionszugehorigkeit des Partners spielt fiir viele muslimische Frauen
im Allgemeinen eine entscheidende Rolle, sich iiberhaupt auf eine Beziehung
einzulassen. Dies hat mit der normativen islamrechtlichen Auffassung zu tun,
der zufolge muslimische Frauen ausschliefSlich muslimische Manner heiraten
diirfen.®*? Deshalb lehnte Samira den Gedanken kategorisch ab, eine Beziehung
mit einem Nichtmuslim aufzunehmen. In ihrem Alltagsleben in Deutschland
war sie mit dieser Frage ofter beschiftigt. IThre Gedanken teilte sie mit mir wie
folgt:

»Stell Dir vor, dass ich mich zu einem Freund an der Universitit hingezogen gefiihlt habe,

darf ich das tun? Darf ich in ihn verliebt sein? Nicht wahr? Auch wenn sich jemand zu mir

hingezogen fiihlt, wird er mich fragen: >Aber warum kénnen wir nicht zusammen sein?< Das
ist schwer! Du [der Forscher ist hier gemeint] bist ein Mann und es spielt fiir dich keine

Rolle, ob du dich in eine jiidische oder christliche Frau verliebt bist - du kannst sie im
Endeffekt heiraten.«%33

Fehler. Fehler konnen beide Geschlechter begehen. Warum wird nur die Frau von der
Gesellschaft geriigt?« Im Original: ) ) S )
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Das fernmiindliche Gespréach mit Omnia fand am 2.7.2020 statt.
Die muslimischen Rechtsgelehrten vertreten die Ansicht, dass es muslimischen Frauen nicht
gestattet sei, einen Nichtmuslim zu heiraten. Diese Auffassung wird mit dem koranischen
Vers 2:221 in Verbindung mit 5:5 untermauert. In dem Vers 2:221 werden Muslim:innen all-
gemein aufgefordert, keine Ehe mit den Polytheist:innen (musrikin, musrikat) einzugehen,
bis sie den Islam annehmen. Diese Aufforderung betrifft sowohl Manner als auch Frauen.
In dem Vers 5:5 wird darauf hingewiesen, dass es muslimischen Mannern erlaubt ist, Judin-
nen und Christinnen (al-kitabiyat) zu heiraten. Hier wird jedoch nicht erwéhnt, ob auch
muslimische Frauen analog zu muslimischen Ménnern Juden und Christen (al-kitabiyin)
heiraten diirfen. Muslimische Rechtsgelehrte ziehen aus beiden Versen den Riickschluss,
dass fiir muslimische Frauen nur die Ehe mit muslimischen Méannern gestattet sei. Siche
a§-Safiq, Kitab al-Um, Bd. 5, S.7f., shamela.ws/book/1655/1174 (letzter Zugriff am 2.3.2023);
Siehe o. A., al-Mawsi'a al-fighiya, Bd. 35, S.27, shamela.ws/book/11430/22133#p1 (letzter
Zugriff am 2.3.2023). Dies wird beispielsweise in dem Werk Bada’i‘ as-sand’i‘ von al-Kasani
damit begriindet, dass eine Ehe zwischen einer Muslimin und einem Nichtmuslim dazu
fithren konne, dass die muslimische Frau ihren Glauben verliert, denn der nichtmuslimische
Ehemann wiirde sie zu seinem Glauben aufrufen und die Frau wiirde ihrem Mann in der
Regel folgen. Siehe al-Kasani, Bada'i as-sana’i, Bd. 2, S.271f., shamela.ws/book/8183/594
(letzter Zugriff am 2.3.2023). Weiterhin wird von gegenwirtigen Rechtsgelehrten angenom-
men, dass der Mann eine Fithrerschaft (giwama) iiber seine Frau habe. Demgemaf} sei die
Frau verpflichtet, ihrem Mann gehorsam zu sein, was dazu fiihre, dass die Frau ihre Religion
nicht praktizieren oder Dinge tun konne, die gegen die Vorschriften ihrer Religion seien.
Diese Argumente scheinen aus meiner Sicht zumindest in Anbetracht moderner und dyna-
mischer Rollenverhiltnisse wenig {iberzeugend zu sein. Siehe beispielsweise al-Qaradawi,
al-Halal wa-l-haram, S.165f.; Muhammad Selim al-Awwa (2006), al-Figh al-islami fi tariq
at-tagdid, Kairo: Safir ad-Dawliya li-n-Nasr; vgl. auch Rohe (2022), Das islamische Recht,
S.80f.
Im Original: o o )
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Samira ist bewusst, dass das Eingehen einer Beziehung mit einem Nichtmuslim
sie in ein Spannungsverhaltnis mit den religiosen Normen und ihren Mitwelten
bringen kann. Im Alltagsleben sei es fiir sie anstrengend gewesen, wenn sie eine
Zuneigung zu deutschen Kollegen an der Universitit empfunden habe, diese
aber unterdriicken musste, aus dem Wissen heraus, dass es nicht rechtmaflig
sei. Mit der folgenden, an mich gerichteten Aussage weist sie indirekt auf die
Problematik der Ungleichberechtigung zwischen Mannern und Frauen hin, die
in aktuellen muslimischen Diskursen und vor allem im Kontext der Migration
an Relevanz gewinnt: »Du bist ein Mann und es spielt fiir dich keine Rolle,
ob du dich in eine jiidische oder christliche Frau verliebst.« Diesbeziiglich
erzdhlte mir Samira von einer konkreten Situation, die ihr im alltdglichen
Leben widerfahren war: Thre Deutschlehrerin, mit der sie ein gutes Verhiltnis
gehabt hitte, habe ihr einen deutschen Mann vorstellen wollen, mit dem Samira
eventuell eine Beziehung aufnehmen konne. Der Mann sei ein christlich Ortho-
doxer, den Samira als muslimische Frau nicht heiraten diirfte. Die Lehrerin
habe Samira zu iiberreden versucht, im Rahmen selbstgesteckter Grenzen eine
Beziehung mit diesem Mann einzugehen. Er wiirde auch respektieren, dass
sie keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe wolle. Die Lehrerin habe nicht
nachvollziehen konnen, warum Minner und Frauen im Islam diesbeziiglich
nicht gleichberechtigt seien. Samira sollte aus der Sicht der Lehrerin gegen die
Ungleichberechtigung muslimischer Frauen revoltieren und eine Beziehung mit
einem Nichtmuslim wagen. Es gebe hier, so die Lehrerin von Samira, nicht so
viele muslimische Ménner und das sei fiir Samira eine grof8e Einschriankung.
Samira erwiderte, dass sie die Argumente ihrer Lehrerin {iberzeugend fiande, es
sich bei einer Beziehung zu einem Nichtmuslim aber nicht um eine Fatwa, iiber
die man streiten konne, handele. Das Verbot sei im Koran explizit erwahnt. Sie
kommentierte: »Unsere Religion ist iberhaupt nicht einfach, besonders hier in
Deutschland.«%3*

Die hier dargestellten ethnografischen Beispiele zeigen die Aushandlungs-
prozesse und Experimente, die muslimische Gefliichtete bei der Suche nach
jemandem, der:die als Lebenspartner:in infrage kommt, in Deutschland durch-
laufen haben. Im Laufe dieser Aushandlungsprozesse setzen sich Gefliichtete
mit unterschiedlichen normativen Vorstellungen auseinander, behalten manche
Komponenten mitgebrachter normativer Vorstellungen, iibersteigern sie ins Ex-
treme wie bei den hohen Brautgabe-Forderungen, stellen aber auch andere in
Frage und lassen sich auf normative Ordnungen deutscher Pragung ein.

Jedoch funktioniert die Anwendung neuer Ordnungssysteme nicht problem-
los, denn beim Experimentieren mit neuen kulturellen und normativen Stan-
dards tibernehmen muslimische Gefliichtete bewusst oder unbewusst Teile
der gewohnten normativen Wissensbestinde und Wertmaf3stibe. Dies fiihrt

634 Im Original: )
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in der Interaktion mit ihren Mitwelten zu Konflikten, wenn dabei voneinander
abweichende Wertevorstellungen und Verhaltenskodizes auftreten. Diese Kon-
stellation gab es im Falle vom Osama, der bewusst auf einige mitgebrachte
Wertvorstellungen verzichtete und eine Lebenspartnerschaft nach >deutschemx
Muster wagte. Auch in Barakats Fall ist die Offenheit fiir eine Partnerschaft mit
einer deutschen Frau als Lernprozess zu verstehen. Wahrend dieses Prozesses
selbst waren ihm die Grenzen und die zu beriicksichtigenden Verhaltenskodizes
beim Daten noch unklar. Die alltagspragmatischen Entscheidungen, wie das Ex-
perimentieren mit Tinder oder das Eingehen einer Lebenspartnerschaft fithren
zu einer Verdnderung des Rechtsdenkens bei vielen muslimischen Gefliichteten,
das durch Interaktionsprozesse mit ihren Mit- und Umwelten und das geteilte
Wissen in sozialen Netzwerken vorangetrieben wird.

5.2.2.2 Eheschlieffung

Fiir Muslim:innen nimmt die Ehe (an-nikah) einen besonderen Stellenwert
ein. Sie stellt die Voraussetzung dafiir dar, dass Mann und Frau miteinander
leben und legitime Nachkommenschaft zeugen konnen.®® Es gibt zahlreiche
Koranverse®*¢ und Uberlieferungen des Propheten,®” die die Bedeutung der
Eheschlieffung betonen und Muslim:innen eine allgemeine Empfehlung zur
Ehe aussprechen.®*® Dies gilt besonders dann, wenn man gesundheitlich und fi-
nanziell imstande ist, eine Ehe einzugehen. Auf diese Weise soll auf3erehelicher
Geschlechtsverkehr vermieden werden.®® Von vielen Muslim:innen wird die
Ehe als religioser Akt wahrgenommen, und als heiliger Bund betrachtet.®** Eine
»islamische« Ehe wird jedoch durch einen formlosen zivilrechtlichen Vertrag

635 Im folgenden Abschnitt wird ein zusammenfassender Uberblick iiber die Eheschliefung im
Islam im Hinblick auf die Relevanz zu den erhobenen Feldforschungsdaten gegeben. Fiir
eine ausfiihrliche Darstellung der EheschliefSung im Islam, ihre Wirksamkeitsvoraussetzun-
gen, das Vorliegen von Wirksamkeitsmédngeln sowie die daraus resultierenden Wirkungen
siehe insbesondere Wahba az-Zuhayli (1997), al-Figh al-islami wa-adillatuhu, Bd. 9, Damas-
kus: Dar al-Fikr, S.65131t.,, shamela.ws/book/384/6293 (letzter Zugriff am 7.3.2023); Ebert/
Heilen, Islamisches Recht, S.150-157; Hans-Georg Ebert (2020), Islamisches Familien- und
Erbrecht der arabischen Léinder: Herausforderungen und Reformen, Berlin: Frank & Timme,
S.71-97; Rohe (2022), Das islamische Recht, S. 81-98.

636 Siehe Koran 30:21, 24:32-33, 4:3.

37 Siehe Kitab an-nikah in al-Buhari, Sahih al-Buhdari, Bd. 5, S.1949, shamela.ws/book/735/764
3#pl (letzter Zugriff am 9.12.2022).

638 Vgl. Ebert/Heilen, Islamisches Recht, S.151.

39 Siehe az-Zuhayli, al-Figh al-islami, Bd. 9, S.6520, shamela.ws/book/384/6300#pl1 (letzter

Zugriff am 7.3.2023).

In seiner Diskussion mit Abgeordneten des deutschen Bundestages im Jahre 2016 betrachtete

der Grolimam der Azhar, Ahmad at-Tayyib, die Eheschlieffung im Islam in erster Linie

als religiosen Bund und nicht als zivilrechtlichen Vertrag, wie dies in Deutschland der Fall
ist. Der Videobeitrag des Groffimams der Azhar ist abrufbar unter youtu.be/9zcbUEkyRf8

(letzter Zugriff am 7.3.2023).
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geschlossen, der zu seiner Wirksambkeit u. a. zwei korrespondierender Willens-
erkldrungen, eines Angebots (igab) und der Annahme (qabiil) bedarf, die direkt
von den Heiratswilligen oder ihren gesetzlichen Vertretern formuliert werden
konnen.o4

In muslimisch gepréagten Staaten wird die Ehe in der Regel bei einem Imam
(sog. ma'din sarf), der als Standesbeamter im Justizministerium tatig ist, durch
ein Scharia-Gericht oder durch nationale Gerichte (al-mahakim al-wataniya)
als Organe des Justizministeriums geschlossen. In einigen islamisch gepragten
Staaten werden bisher auch nicht staatlich registrierte urfi-Ehen (gewohnheits-
rechtliche Ehen) praktiziert.*> Einige Lander haben bereits Gesetze eingefiihrt,
um diese Praxis strafrechtlich zu ahnden®* oder einzuschranken.®** Solche
Gesetze konnen zukiinftig zu einem starken Riickgang der urfi-Ehen fiihren.

In Deutschland haben ausschliefSlich Ehen, die in einem Standesamt ge-
schlossen werden, eine rechtlich bindende Wirkung. Religiése Ehen im Inland
sind zwar erlaubt, sie entfalten aber keine Rechtswirkung und sind daher im
Konfliktfalle irrelevant,**> denn eine Ehe wird gemaf$ §1310 11 BGB nur dadurch
geschlossen, dass die Eheschlieflenden vor dem Standesbeamten erklaren, die
Ehe miteinander eingehen zu wollen. Wie aus den Feldforschungsdaten her-
vorgeht, sind verschiedene Formen der Eheschliefflung unter muslimischen
Gefliichteten in Deutschland erkennbar.

Trotz ihrer rechtlichen Anerkennung wird die Zivilehe nur von einer kleinen
Gruppe von muslimischen Gefliichteten in Deutschland praktiziert. Dies liegt
vor allem daran, dass der Prozess der EheschliefSung vielen sehr komplex und
mit vielen biirokratischen Hiirden verbunden zu sein scheint.®4¢ Zudem erwar-
tet man einen hohen Kosten- und Zeitaufwand. Angesichts dieser Herausforde-
rungen suchen viele muslimische Gefliichtete nach pragmatischen Alternativen.
Oftmals suchen sie in anderen europdischen Lidndern nach schnelleren und
unkomplizierten Optionen, um eine standesamtliche Ehe zu vollziehen. Dies

641 Giche az-Zuhayli, al-Figh al-islami, Bd. 9, S.65211f., shamela.ws/book/384/6301 (letzter
Zugriff am 7.3.2023); Ebert/Heilen, Islamisches Recht, S.151. Ausfiihrlicher zu den Ehevoraus-
setzungen siche Rohe (2022), Das islamische Recht, S. 82f.

642 Giche Ebert, Islamisches Familien- und Erbrecht, S. 80 ff,

643 Siehe hierzu die modifizierten Artikel 469-472 des syrischen Strafgesetzbuches Nr.24 vom
Jahr 2018, www.sana.sy/?p=771663 (letzter Zugriff am 7.3.2023).

644 Siche Rohe (2022), Islamisches Recht, S.212f.
645 Siehe die Ausfithrungen in Abschnitt 4.2.1; siehe auch Deutscher Bundestag, Zur Anerken-
nung von religios geschlossenen Ehen, S.5f.
Meine Forschungsteilnehmenden berichteten, dass sie zunichst einen Beratungstermin beim
jeweiligen Standesamt beantragen mussten. Diesen erhielten sie im besten Fall nach drei
Monaten. Dariiber hinaus wurden sie aufgefordert, sich aktuelle Dokumente aus Syrien
ausstellen zu lassen, diese von einem anerkannten Ubersetzer in Deutschland iibersetzen
zu lassen und zur Beglaubigung an die deutsche Botschaft nach Beirut zu schicken. Der
gesamte Prozess bis zur Eheschlieffung kann mehr als zwei Jahre dauern. Fiir einige war es
von vornherein nicht zumutbar, sich in Syrien Dokumente ausstellen zu lassen, weshalb eine
standesamtliche EheschliefSung fiir sie nie in Frage kam.
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kann als Erganzung zu einer bereits in Deutschland geschlossenen islamischen
Ehe gedacht werden. Damit verfolgen die Eheleute das Ziel, gegenseitige Rechte
und Pflichten zu schiitzen und/oder Steuervorteile im Falle der Erwerbstitig-
keit zu erzielen. In solchen Fillen erkennt man mittelbar oder unmittelbar die
Funktion des staatlichen Rechtsschutzes fiir die Ehe.

Die unter muslimischen Gefliichteten am stdrksten verbreitete Eheform ist
die in der Moschee geschlossene religiose Ehe (sog. >Imam-Ehe«).54” Solche
Ehen werden in der Regel in schriftlicher Form durch einen als religios be-
zeichneten Ehevertrag in Anwesenheit eines Imams geschlossen. Dieser formal-
rechtlich bedeutungslose Vertrag kann sich von einer Moscheegemeinde zu
einer anderen stark unterscheiden, denn es gibt keine einheitlichen Kriterien,
wie diese religiosen Ehevertrige formuliert werden und welche vertraglichen
Komponenten sie enthalten miissen. Eine Instanz, die die Einhaltung solcher
Ehevereinbarungen bzw. die Vertragserfiillung im Konfliktfall (z. B. Scheidung)
garantiert, ist nicht gegeben.®48

Eine islamische Eheschlieffung wird von meinen Forschungsteilnehmenden
unterschiedlich begriindet. Fiir Nadia und ihren Mann war die islamische
Ehe im Vergleich zur EheschliefSung vor einem Standesbeamten die giinstigs-
te Option, um schneller heiraten zu konnen. Weitere Griinde nannte Imam
Saber, der im Rahmen seiner Imam-Tétigkeit taglich islamische Ehen in seiner
Moschee schlief3t.**> Thm zufolge heiraten viele Muslim:innen in der Moschee,
weil sie damit einen religiosen Ritus vollziehen, der auch ihre Verbundenheit
mit der Moschee und dem Islam zum Ausdruck bringt. Andere hingegen
wiirden eine islamische Ehe aus pragmatischen Griinden schliefSen. Dies betref-
fe insbesondere Menschen, die Sozialleistungen beziehen und eine Kiirzung
oder Streichung ihrer Leistungen durch das Jobcenter befiirchten.®®® Diesen
Zusammenhang bestdtigt meine Feldforschung: Ich beobachtete eine islamische
Eheschlieffung in einer Moschee zwischen einem syrischen Gefliichteten und
einer Deutschen, die beide Sozialleistungen beziehen.®*! Als ich den Brautigam
fragte, warum sie nicht standesamtlich heirateten, erwiderte er, dass eine stan-
desamtliche EheschliefSung zu einer Reduzierung ihrer Sozialleistungen fiihren

647 Religiose Ehen in Moscheen wurden auch vor der Ankunft von Gefliichteten geschlossen,

jedoch ist die Nachfrage nach religiosen Ehen nach der Ankunft einer groflen Anzahl musli-

mischer Gefliichteter in Deutschland stark gestiegen. Siehe Mahmoud Jaraba (2019), »The

Practice of Khul' in Germany: Pragmatism versus Conservativisme, in: Journal of Islamic

Law and Society 26, S.1-29, hier S. 8.

Die sog. >Vertragstreue« wird durch die normative Kraft eines islamischen Ehevertrags zu-

néchst angenommen und daher beim Vertragsschluss kaum in Frage gestellt.

Das Gesprach mit Imam Saber fand am 26.4.2020 telefonisch statt.

Siehe Arbeitslosenselbsthilfe (2022), Als Hartz-4-Empfinger heiraten, letzte Aktualisierung

vom 22.12.2022, www.arbeitslosenselbsthilfe.org/hartz-4-heiraten (letzter Zugriff am

8.3.2023).

51 Die teilnehmende Beobachtung fand am 4.10.2019 statt. Auf die Nennung der Stadt oder der
Moschee wird hier aus forschungsethischen Griinden verzichtet.
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wiirde. Daher entschieden sie sich fiir eine alltagspragmatische Losung, die ihr
gemeinsames Leben aus religioser Sicht legitimiert.

Fir andere Forschungsteilnehmende war das Eingehen einer islamischen
Ehe an den Gedanken gekniipft, einen islamischen Rahmen fiir die Ehe zu
schaffen, auch wenn dieser nur die auflere Form betrifft.62 Wahrend seiner Ta-
tigkeit als Imam, so Samir, habe er viele Situationen erlebt, in denen Menschen
mit dem Bediirfnis nach einer islamischen Eheschlieffung an ihn herangetreten
seien. Er habe das generell verweigert und dazu aufgefordert, standesamtlich
zu heiraten. Den Eheleuten und ihren Familien ginge es lediglich darum, eine
Predigt vom Imam zur Ehe und ihrer Bedeutung im Islam zu horen und die
Formel des Angebots (zawwagtuka nafsi, >ich habe mich mit dir verheiratet<)
und der Annahme (qabilt, >ich bin einverstanden<) auszusprechen, die von
den Eheschlieflungswilligen oder ihren gesetzlichen Vertretern nachgesprochen
werden. Die feierliche Eheerklarung in einer Moschee und im Beisein eines
Imams hatte fiir viele Menschen eine symbolische Bedeutung. Sie vergewisser-
ten sich, dass es sich bei der Eheschlieffung um das islamisch >Richtige< hande-
le. Eine dhnliche Erfahrung hatte auch Imam Saber. Er erzéhlte, dass er von
einem syrischen Mann in Deutschland eingeladen gewesen sei, um zu Hause
der EheschliefSung seiner Tochter beizuwohnen. Dieser habe fiir seine Tochter
keine islamische Ehe in der Moschee vollziehen wollen. Deshalb habe er einen
urfi-Ehevertrag vorbereitet, in dem die bereits gezahlte und die nachtriglich
zu zahlende Brautgabe aufgefiihrt gewesen sei. Imam Saber sollte lediglich eine
kurze Predigt halten und die islamische Formel der EheschliefSung sprechen.
Dies wirde, so Imam Saber, fiir den Vater einen islamischen Rahmen fur die
EheschliefSung schaffen.

Fiir Omnia war die islamische Eheschlieffung eine Notwendigkeit, um ihre
Familie in Syrien von ihrer Ehe mit einem nichtmuslimischen Deutschen zu
tiberzeugen. Ihr Mann sei nur formal zum Islam iibergetreten, um sie heiraten
zu konnen. Auch wenn Omnia ihren Mann iiber Tinder kennengelernt hatte,
sei eine Partnerschaft nach >deutschem« Modell nie in Frage gekommen. Sie
habe auf einer religios bestdtigten Ehe beharrt. Die Suche nach einem Imam
oder Scheich, bei dem sie eine islamische Ehe schlieflen konnten, sei fiir sie und
ihren Mann kompliziert gewesen, denn ihr Mann habe sich vor der Eheschlie-
lung zum Islam bekennen miissen.®>

Omnia erzdhlte, dass in den Vorgespréachen zur Eheschlieffung und Konversi-
on ihres zukiinftigen Mannes zahlreiche Imame kontaktiert werden mussten,
um den Ablauf zu klaren. Dabei sei jedoch die Konversion ihres Mannes immer
das zentrale Thema gewesen. Auch die Begleitumstinde der Eheschlieffung im

652" Dies ist auch der Fall von Christ:innen und anderen, die neben standesamtlicher Eheschlie-
ung auch eine religiése Ehe eingehen.

653 Dies ist mit der normativen Auffassung unter muslimischen Rechtsgelehrten verbunden,
dass eine Muslimin einen Nichtmuslim nicht heiraten darf. Siehe Fufinote 632.
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Freundeskreis waren fiir Omnia und ihren Mann sehr belastend und schwer zu
verstehen, sei es fiir sie personlich doch klar gewesen, dass es sich lediglich um
eine Scheinkonversion handelte, um religios heiraten zu konnen. Sie berichtete,
dass man in der Moschee davon ausgegangen sei, dass die Konversion gefeiert
und das Glaubensbekenntnis des Mannes gefilmt und in sozialen Medien verof-
fentlicht werden sollte. Vorgeschlagen wurde auch, dass ihr Mann zunéchst zwei
Wochen lang in der Moschee bleiben solle, um seinen Glauben zu festigen. Im
Freundeskreis sei er behandelt worden, als sei er schon lange Muslim und mit
der Glaubenspraxis im Detail vertraut.

Um sie aus ihrem Dilemma zu befreien, habe ein Freund angeboten, die
EheschliefSung anstelle des Imams vorzunehmen. Die Verpflichtung, die Ehe
in Anwesenheit eines Imams zu schliefSen, sei keine islamrechtliche Vorausset-
zung. Nachdem Omnia von ihren zu Rate gezogenen Briidern eine Bestitigung
dieser Aussage bekommen hatte und den Hinweis, dass es ausreiche, wenn die
Ehe unter Teilnahme eines glaubigen Muslims als Ersatz fiir den Imam und
zweier weiterer muslimischer Zeugen geschlossen werde, habe sie entsprechen-
de Personen gesucht.

Die Ehe sei bei ihr zu Hause geschlossen worden. Eine Videoaufnahme der
Eheschlieflung habe sie nach Syrien geschickt, um die Familie zu beruhigen.
Die Frage nach dem Glauben ihres Mannes sei ihr personlich unwichtig. Sie
achte nicht darauf, ob ihr Mann bete und wie er sein Verhaltnis zu Gott gestalte.
Sie interessiere sich nur dafiir, wie ihr Mann mit ihr umgehe. Sie habe ein aus-
gezeichnetes moralisches Verhalten ihres Mannes erlebt. Das habe sie bei vielen
Muslim:innen nicht erfahren. Omnia betonte, sie habe nicht nachvollziehen
konnen, warum die Religion ihres Ehepartners ein entscheidender Faktor fiir
die Eheschlieflung sein solle. Zwar seien ihre Eltern Muslim:innen, aber ihre
Mutter habe vom Glauben des Vaters nichts lernen konnen. Er sei nur Schein-
Muslim, der viel Alkohol trinke und keine religiosen Praktiken einhielte.t>*
Auch Argumente beziiglich der religiosen Erziehung der zukiinftigen Kinder
halte sie aus eigener Erfahrung fiir unlogisch. In Syrien, ihrem Herkunftsland,
sei der Mann ganztégig auf der Arbeit, so dass sich die Frau um die Kinder und
deren religiose Erziehung kiimmere.

Andere Forschungsteilnehmende sind von der >Imam-Ehe< in Deutschland
nicht tiberzeugt. Jedoch dringen die organisatorischen und biirokratischen
Hindernisse einer standesamtlichen EheschliefSung in Deutschland viele musli-
mische Gefliichtete dazu, die Eheschlieffung bei einem Imam zu vollziehen.
Manche schreiben selbst einen urfi-Ehevertrag und suchen im neuen Lebens-
umfeld statt eines Imams eine vertraute Person, die man als fromm und glaubig

654 TInteressant ist hier die Bezeichnung des Verstofes des Vaters gegen islamische Prinzipien als
»>Schein-Muslim«. Omnia stellt somit eine Parallele zwischen >Schein-Muslim« und >Verstof3
gegen islamische Prinzipien«< her. Der hier beschriebene Konflikt 16st ganz neue Denkpro-
zesse aus und deckt innere Widerspriiche auf.
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betrachtet, um die islamische Formel der Eheschlieffung vorzulesen und eine
kurze Predigt zu halten.®® Solche wurfi-Eheschlieffungen werden nicht selten
miindlich durchgefiihrt und héufig in Ortschaften praktiziert, wo es keine
Moscheen oder Imame gibt.6>¢

In der Praxis sind mit islamischen Ehen, ob in einer Moschee unter Mitwir-
kung eines Imams oder auf8erhalb unter Mitwirkung anderer Akteur:innen ge-
schlossen, zahlreiche Problemfelder verbunden. Zunichst ist festzuhalten, dass
religiose Ehevertrdge und die darin getroffenen Vereinbarungen keine rechtli-
che Bindungswirkung entfalten. Im Konfliktfall besitzen Imame keine Macht,
um die in den Ehevertragen gemachten Vereinbarungen wie die Zahlung einer
nachtréglichen Brautgabe (mahr agil) bei einer Scheidung durchzusetzen. Auch
konnen Imame trotz Vorliegen bestimmter Scheidungsgriinde®” oder wenn die
Frau ihren Selbstloskauf aus der Ehe (hul) anstrebt, grundsiétzlich nicht schei-
den. Diese Konstellation bietet den Eheleuten also keinen Schutz hinsichtlich
ehelicher Rechte und Pflichten.

Diese Umstdnde fithren zu einem Vertrauensverlust in religiose Ehen in
Deutschland. Im Gesprach mit Haleem, der als freiwilliger Mediator fiir Kon-
fliktregulierung in arabischen Familien in Leipzig tatig ist, wies dieser auf ent-
sprechende Beispiele hin, mit denen er konfrontiert gewesen sei.®® Er erzihlte,
dass an ihn die Familien zweier Eheleute wegen ihres Konflikts {iber die Zah-
lung der Brautgabe (sog. mahr ‘agil) nach der Scheidung herangetreten seien.
Die Riickabwicklung der Brautgabe im Falle der Scheidung hatten beide Famili-
en im islamischen Ehevertrag unter Mitwirkung des lokalen Imams vereinbart.
Jedoch habe sich der Mann geweigert, die nachtrigliche Brautgabe an seine
geschiedene Frau zu zahlen. Die Frau und ihre Familie hitten beim Abschluss
eines religiosen Ehevertrags nicht gewusst, dass derartige EheschliefSungen kei-
ne rechtliche Bindung haben, worauf, so Haleem, sie der Imam hatte hinwei-
sen miissen. Haleem habe den Imam darauf angesprochen. Haleem sei ratlos
gewesen, wie er die Rechte der geschiedenen Frau im konkreten Fall geltend
machen kénne. In einem arabisch gepriagten Land hitte er im Rahmen eines
Schiedsverfahrens (tahkim) den Mann zur Zahlung der Brautgabe verpflichten
konnen.

655 Einige meiner Forschungsteilnehmenden berichteten, dass sie oder Verwandte von ihnen

dieses Vorgehen bei der Eheschlieffung befolgten. Jedoch besteht bei meinen Forschungsteil-
nehmenden Unsicherheit dariiber, ob eine Eheschlieflung ohne die Mitwirkung eines Imams
und das miindliche Vorlesen der Vertragsformel islamrechtlich giiltig ist.

Im Laufe der Feldforschung begegnete ich mehreren Personen, die miindliche Eheschlieffun-
gen anstelle von Imamen vorgenommen haben. Dies betrachteten sie als »Dienstleistung«
fir Muslim:innen in Deutschland. Einige boten diese »Dienstleistung« gegen Entgelt an.

Fiir einen Einblick in mégliche Scheidungsgriinde siche Ebert, Das Familien- und Erbrecht,
S.103ff.

Das Gesprach mit Haleem fand am 9.9.2020 statt.
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Eine dhnliche Erfahrung hatte Hiba gemacht, die selbst von den Folgen
einer Imam-Ehe in Deutschland betroffen war.®® Hiba sei im Alter von vierzig
Jahren mit ihrem Bruder nach Deutschland ausgewandert. Damals sei sie noch
nicht verheiratet gewesen. Ihr Bruder, der in Syrien in Wohlstand gelebt habe,
habe die Umstellung seines Lebens nicht akzeptieren konnen. Als Gefliichteter
bezeichnet zu werden, habe er nicht aushalten konnen. An Hiba habe er seine
starke Wut ausgelassen. Er habe sie stindig gefragt, warum sie mit ihm ausge-
reist sei und mit ihm zusammenlebe. Hiba erzéhlte, dass ihr Bruder grofien
Druck auf sie ausgeiibt habe. Er habe sie gedrangt, zu heiraten. Ganz allein zu
leben habe sie zu dieser Zeit nicht fiir méglich gehalten. Thr zufolge wiirde eine
Frau in ihrer Heimatstadt Homs keinesfalls allein leben. Entweder bliebe die
Frau bei ihrer Familie oder lebe zusammen mit einem Ehemann. Und wenn
eine Frau geschieden sei, wiirde sie wieder mit ihrer Familie leben.

In der angespannten Situation mit ihrem Bruder habe eine Freundin sie
an einen syrischen Mann vermittelt, der in Syrien geschieden war. Diese Schei-
dung war jedoch nicht vor einem Gericht vollzogen worden, sondern miindlich
nach dreimaliger Wiederholung der Scheidungsformel (sog. unwiderrufliche
VerstofSung, at-talaq al-ba’in) durch den Mann.®®® Nach kurzer Kennenlern-
zeit beschloss Hiba, diesen Mann zu heiraten, obwohl ihre Familie ihn fiir
nicht geeignet gehalten habe. Sie hdtten eine islamische Ehe bei einem Imam
geschlossen. Hiba ging von der Annahme aus, dass ausschliefllich eine islami-
sche Ehe vor einem Imam in Deutschland islamrechtlich giiltig sei und eine
Ehe vor einem Standesbeamten nicht ausreiche. Dies sei ihr am Anfang ihres
Aufenthalts in Deutschland von vielen Muslim:innen mitgeteilt worden. Auch
viele Imame hétten Muslim:innen in Deutschland auf sozialen Medien davor
gewarnt, nur standesamtlich zu heiraten.®®' Hiba hatte angenommen, dass die
Giiltigkeit einer >Imam-Ehe< vor deutschen Gerichten anerkannt wiirde und

659 Das Gesprich mit Hiba fand am 8.3.2023 statt.

660 Bej der unwiderruflichen Verstoffung handelt es sich um eine Ehescheidung, die der Mann
nicht widerrufen kann. Diese kommt zustande, wenn der Mann die Verstoflungsformel ein
oder zwei Mal ausgesprochen und die Frau innerhalb der Wartezeit (idda) nicht zuriickge-
holt hat oder nach dritter Wiederholung der Scheidungsformel.

Wihrend des Verfassens dieses Abschnittes fithrte ich ein Gesprach mit einem alten syri-
schen Mann, den ich hier Abdelhamid nenne. Zwar ist Abdelhamid nicht als Imam tatig,
jedoch fiihrte er islamische Eheschlieflungen sowohl schriftlich als auch miindlich durch.
Thm zufolge seien ausschlief3lich islamische Eheschlieungen fiir Muslim:innen giiltig. Auch
wenn Muslim:innen standesamtlich heiraten wollen, miissten sie vorher eine islamische
EheschliefSung vornehmen. Eine EheschliefSung vor einem deutschen Standesbeamten wiir-
de den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau nicht formell legitimieren. Dies
sei islamisch gesehen als Unzucht zu bewerten. Das Gesprach mit Abdelhamid fand im
Frithling 2023 statt. Eine Fatwa des European Council for Fatwa and Research (ECFR)
setzt jedoch fiir die Rechtmifligkeit des durch die Ehe begriindeten Geschlechtsverkehrs
den Vollzug einer islamischen und standesamtlichen EheschliefSung voraus. Siehe al-‘Arabi
al-Bisr1 (2020), al-Muslimiin fi Europa: bayna az-zawag al-‘urfi, wa-z-zawag fi I-qanin
al-madant, ECFR, bit.ly/3R6A043 (letzter Zugriff am 8.4.2023).
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dass sie auf der Grundlage des islamischen Ehevertrags Rechte und Pflichten
geltend machen konne. Bei der Eheschlieffung habe sie in den islamischen
Ehevertrag die Bedingung aufnehmen wollen, dass ihr Mann seine erste Frau
nicht wieder heiraten diirfe. Der Imam habe dies mit dem Argument abgelehnt,
dass dies islamrechtlich nicht zuldssig sei. Ihr Mann habe ihr allerdings vor
dem Imam versprochen, dass er die erste Frau nicht erneut heiraten wolle und
keine Familienzusammenfithrung anstrebe. Die Scheidung von ihr sei nach
einer vollzogenen dritten VerstofSung unwiderruflich.5¢?

Nach der Eheschlieffung habe Hiba aber feststellen miissen, dass ihr Mann
sie angelogen habe. Er habe den Kontakt zu seiner fritheren Frau gesucht und
sie auf die Familienzusammenfithrung nach Deutschland angesprochen. Von
Hiba habe er keine Kinder bekommen wollen. Er sei schockiert gewesen, als
er die Mitteilung iiber ihre Schwangerschaft erhalten habe. Er habe sie aufge-
fordert, gegen ihren Willen einen Schwangerschaftsabbruch durchfithren zu
lassen, andernfalls wiirde er die einseitige VerstofSung (talaq) aussprechen. Der
Schwangerschaftsabbruch habe spater aus medizinischer Notwendigkeit vorge-
nommen werden miissen. Mit groffem Entsetzen habe Hiba erst im Nachhinein
erfahren, dass ihr Mann seine erste Frau und seine Kinder durch Familienzu-
sammenfiihrung zu sich nach Deutschland geholt habe.

Vor syrischen Gerichten wiirde die erste Ehe noch als giiltig anerkannt wer-
den, da die Scheidung nicht von einem Standesbeamten registriert worden sei
und nur miindlich erfolgte. Eine Wiederaufnahme der ehelichen Beziehung
eines Mannes mit seiner geschiedenen Frau sei im Falle der unwiderruflichen
Scheidung im Islam verboten. Hiba habe das Verhalten ihres Mannes nicht
nachvollziehen konnen. Sie habe auf einer Scheidung beharrt. Mit der Aus-
sprache der Scheidungsformel durch ihren Mann sei sie von ihm geschieden
worden. Unterhaltsanspriiche oder eine Riickabwicklung der im islamischen
Ehevertrag vereinbarten Brautgabe habe sie nicht geltend machen konnen. Hi-
ba habe feststellen miissen, dass die Imam-Ehe ihr keine Rechte garantiere. Ihr
zufolge miisse der religiose Ehevertrag wie jeder andere zivilrechtliche Vertrag
so gestaltet werden, dass die Rechte und Pflichten beider Parteien gewahrt
wiirden. Der Imam diirfe einen religiésen Ehevertrag nicht durchfithren, wenn
er nicht in der Lage sei, die Rechte der Eheleute zu gewéhrleisten.

Auch einige ihrer Freundinnen, die nur bei einem Imam religios geheiratet
hitten, hétten die Rechte, die sich aus der Ehe ergdben, nicht in Anspruch
nehmen konnen. Sie erzahlte von einer Freundin, deren Mann verschwunden
sei, nachdem er von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Sie sei ratlos gewesen
und habe nicht gewusst, wie ihre religiose Eheschlieffung nach der Flucht ihres
Mannes zu bewerten sei und ob sie noch als verheiratet gelte. Aufgrund ihrer
eigenen Erfahrung, aber auch der ihrer Freundinnen betrachte Hiba die »Imam-

662 Das bedeutet, dass er seine Ex-Frau nur in dem Falle wieder heiraten kann, wenn sie bereits
eine wirksame Ehe mit einem anderen Mann hatte und von diesem wieder geschieden ist.
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Ehe« nicht als Ehe, sondern als Unzucht (zina), die unter dem Deckmantel
einer religios geschlossenen Ehe praktiziert werde. Was sei das fiir eine Ehe,
die durch das einseitige Aussprechen eines Wortes durch den Mann beendet
werden konne, wobei die Frau keine Moglichkeit habe, ihre Rechte geltend zu
machen, fragte Hiba. Bei ihr habe diese Erfahrung tiefe Spuren hinterlassen, so
dass sie zwei Jahre lang unter starken psychischen Belastungen gelitten habe.
Daher hoftt sie auf ein Gesetz, das es Imamen verbietet, religiése EheschliefSun-
gen in Deutschland durchzufiihren.

Weitere Probleme bei islamischen EheschliefSungen in Deutschland bestehen
darin, dass manche Imame ihre religiose Autoritdt ausnutzen, um finanzielle
Vorteile aus dem Heiratsakt zu ziehen. Dies geschieht unabhingig davon, ob
alle islamrechtlichen Voraussetzungen fiir eine islamische EheschliefSung erfiillt
sind oder nicht.

In der Feldforschung war ich bei zahlreichen Eheschlieffungen in Moscheen
anwesend und konnte die Vorgehensweise einiger Imame bei der Durchfiih-
rung religioser EheschliefSungen genauer beobachten. Da die meisten Imame in
Deutschland niedrige Lohne erhalten, sehen viele darin eine gute Moglichkeit,
um ihr Einkommen zu verbessern. Ein von mir linger begleiteter Imam sorgte
aktiv dafiir, islamische Ehen zu schlieflen, selbst wenn einige islamrechtliche
Wirksamkeitsvoraussetzungen nicht vorlagen. Dadurch erzielte er in wenigen
Minuten miihelos gute Einkiinfte. Obwohl die Moschee eine feste Gebiihr fiir
die religiose Eheschlieffung festgelegt hatte, die kein gesondertes Entgelt fiir
den Imam umfasst, hat dieser Imam immer ein Entgelt fiir sich personlich
gefordert, das von Fall zu Fall unterschiedlich hoch war. In meiner Anwesen-
heit schloss der Imam einen religiésen Ehevertrag zwischen einem muslimi-
schen syrischen Gefliichteten und einer atheistischen deutschen Frau.®¢* Der
Abschluss des islamischen Ehevertrags geschah ohne vorher festgelegten Ter-
min mit dem Imam. Der Brautigam kam mit zwei seiner Cousins, von denen
einer noch nicht volljahrig war und der andere kein Personaldokument besaf3.
Die Braut erschien mit ihrer jiingeren Schwester, die ebenfalls nicht volljahrig
war. In der Regel wird eine Eheschlieflung in der Moschee in fiinfzehn Minuten
vollzogen. Anders als gewohnlich dauerte diese EheschliefSung zwei Stunden,
da die Religionszugehorigkeit der Braut dem Imam unklar erschien. Zwischen
dem Imam und den Anwesenden fanden dariiber wihrend der Zeremonie viele
Diskussionen statt. Hier folgt ein Ausschnitt aus dem Gesprach:

663 Eine solche EheschlieBung ist nach Auffassungen der muslimischen Rechtsgelehrten ungiil-
tig. Eine Mindermeinung vertritt Rasid Rida (gest. 1935) mit der Auffassung, dass muslimi-
sche Ménner nur unglaubige arabische Frauen nicht heiraten diirfen. Andere nichtarabische
ungldubige Frauen diirfen muslimische Méanner nach seiner Ansicht sehr wohl heiraten.
Siehe o. A., al-Mawsu‘a al-fighiya, Bd. 35, S.26, shamela.ws/book/11430/22130#p1 (letzter
Zugriff am 8.4.2023); Muhammad Yusri Ibrahim (2013), Figh an-nawazil li-l-aqalliyat al-
Muslima ta’silan wa-tatbiqan, Bd. 2, Kairo: Dar al-Yusr, S. 941ff., shamela.ws/book/17800/932
(letzter Zugriff am 8.4.2023).
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Imam: »Christentum oder Judentum?«

Braut: »Was ist das?«

Imam: »Welche Religion hast du?«

Braut: »Keine.»

Imam: (den Kopf schiittelnd und wiederholend): »Keine!«

Brautigam: (in schwer verstindlichem Deutsch der Brautigam zu seiner Braut): »Du bist als
Kind in Gericht gegangen.«

Braut: »In die Kirche?«

Briutigam: (Brautigam zum Imam): »Vielleicht eine christliche Frau.«

Braut: »Ich weif3 nicht, wie das heif3t.«

Imam: »Ich habe jetzt ein Problem: Der Muslim darf eine muslimische, eine christliche oder
eine jiidische Frau heiraten. Aber wenn eine Frau keine Religion hat, geht das nicht.«

Braut: »Dann schreiben Sie einfach irgendwas hin!«

Im weiteren Gesprachsverlauf versuchten die Begleiter:innen des Brautpaares,
den Imam davon zu iiberzeugen, dass die Braut Christin sei. Die gesamte Dis-
kussion schien fiir die Braut unverstdndlich und nicht nachvollziehbar. Als der
Imam sie aufforderte, ihm etwas tiber das Christentum zu erzahlen, verstand
sie das Wort Christentum nicht. Der Imam schaute mich ab und zu an und
fragte mich, was er tun solle. Seine Rede veranlasste die Anwesenden, mich als
Autoritdtsperson anzusprechen und zu versuchen, mich von der Religion der
Braut zu iiberzeugen. Ich lehnte ab, mich in die Angelegenheit einzumischen
und beschriankte mich darauf, die gesamte Situation zu beobachten. Die Beglei-
ter:innen des Brautpaares versuchten vergeblich, den Imam davon zu iiberzeu-
gen, dass die Braut Christin sei. Zu guter Letzt sagten sie dem Imam vor, die
Braut sei bereits zum Islam iibergetreten und habe das islamische Glaubensbe-
kenntnis gesprochen. Die Diskussionen und Befragungen iiber den Glauben
der Braut waren fiir sie eine grofie Belastung. Sie teilte ihrem Brautigam mit,
dass sie sich nicht auf dieses Szenario geeinigt hitten. Der noch nicht volljahri-
ge Cousin des Brautigams reagierte mit der Antwort, dass sie nur einen Satz,
namlich das Glaubensbekenntnis, vor dem Imam aussprechen miisse, dann sei
die Sache erledigt. Der nachdriicklich ausgeiibte Druck auf die Braut vollzog
sich in Anwesenheit des Imams. Trotzdem setzte er den Abschluss des Ehever-
trages fort und lief3 die Braut das islamische Glaubensbekenntnis nachsprechen.
Und obwohl zudem einer der Trauzeugen keinen Ausweis bei sich hatte, wurde
er als Trauzeuge in den religiosen Ehevertrag aufgenommen. AbschliefSend
fragte die Braut den Imam, ob die deutschen Behorden tiber die EheschliefSung
informiert wiirden, woraufthin der Imam sie beruhigte und sagte: »Das bleibt
unter uns.« Nach Abschluss des Ehevertrags fragte der Brautigam den Imam
nach den Kosten fiir die Eheschlieffung. Er erwiderte: »Fiinfzig Euro fiir die
Moschee« und mit leiser Stimme ergénzte er: »Und ebenso viel fiir mich.«
Erstaunlicherweise hatte der Imam am Tag zuvor nur zwanzig Euro fiir seine
Mitwirkung an einer anderen EheschliefSung verlangt.

Aus der hier beschriebenen Beobachtung dieser EheschliefSungssituation lasst
sich schlussfolgern, dass der Imam an der Durchfiihrung der religiosen Ehe-
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schlieffung finanziell interessiert gewesen ist, obwohl einige Wirksamkeitsvor-
aussetzungen nicht vorlagen und die unter Druck und Verhandlung erfolgte
Konversion der Braut zum Islam die Wirksamkeit des religiosen Ehevertrags
fraglich machen. Der Imam wusste um die wirtschaftliche Bedeutung islami-
scher Ehevertrdge nicht nur fiir die Moschee, sondern auch fiir sich selbst.o0*
Dies betonte er in mehreren Gesprachen mit mir wahrend der Feldforschung.
So erklérte er, dass er zwar bereit sei, auf das Predigen und die Leitung der
Moschee zu verzichten, aber nicht auf die Durchfithrung von EheschliefSungen
und Scheidungen. Damit konne er sehr gut verdienen, sogar mehr als mit
seinem normalen Gehalt. Problematisch ist jedoch, dass die Durchfithrung
religioser EheschliefSfungen und Scheidungen meist weder inhaltlich noch in
finanzieller Hinsicht oder steuerrechtlich kontrolliert wird. Dies stellt die Arbeit
von Imamen in Deutschland sowohl in Bezug auf die Anwendung des islami-
schen Rechts als auch in Bezug auf ethisch-normative Aspekte in Frage.

Wie die ethnographischen Beispiele in diesem Abschnitt insgesamt zeigen,
tithren die biirokratischen Hindernisse einer standesamtlichen EheschliefSung
und der damit verbundene Zeit- und Kostenaufwand dazu, dass viele muslimi-
sche Gefliichtete und Muslim:innen im Allgemeinen nach alternativen pragma-
tischen Moglichkeiten, insbesondere nach der islamischen Eheschlieffung in
einer Moschee suchen. Dieser Umstand wird durch die auch von religiésen Au-
toritdten wie Imamen verbreiteten Vorstellungen erganzt, dass fiir Muslim:in-
nen ausschliefSlich islamische EheschliefSungen gestattet seien.

Die Feldforschungsdaten weisen auf unterschiedliche Motive fiir die Durch-
fithrung einer islamischen Eheschliefung hin, die von rein religiéser Uberzeu-
gung iber Alltagspragmatik bis hin zur Erfiillung eines (fiktiven) religiosen
Rahmens der Eheschlieflung reichen. In diesem Zusammenhang ist zu beob-
achten, dass vielen muslimischen Gefliichteten insbesondere zu Beginn ihres
Aufenthalts in Deutschland ein Rechtsbewusstsein hinsichtlich der rechtlichen
Bewertung des Eherechts, sowohl des deutschen als auch des islamischen, fehlt.
Damit verbunden ist bei einigen die Vorstellung, dass Vereinbarungen im reli-
giosen Ehevertrag durch deutsche Gerichte durchgesetzt werden konnen.o6s

Es ist daher nicht erstaunlich, dass manche Gefliichtete religiose Ehen als
gleichwertig zu standesamtlichen betrachten und zusatzliche Bedingungen in
den islamischen Ehevertrag aufnehmen wollen. Problematisch wird dies vor
allem bei Streitigkeiten. Imame sind keine ausfithrende Gewalt und kénnen

664 Andere Imame hingegen schenken dem wirtschaftlichen Faktor religioser Eheschlieungen
keinerlei Beachtung und priifen die Wirksamkeitsvoraussetzungen einige Wochen vor Ver-
tragsabschluss sorgfiltig, bevor das Brautpaar einen Termin fiir die religiose EheschliefSung
erhalt. Wieder andere lehnen die Durchfithrung einer islamischen Eheschlieffung in der
Moschee ab und fordern das Brautpaar auf, ausschlieSlich standesamtlich zu heiraten.
Solche Vereinbarungen konnen durch deutsche Gerichte anerkannt werden, wenn diese
notariell beurkundet werden, vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 26. April 2019 - 8 UF
192/17.
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die aus dem religiosen Ehevertrag resultierenden Rechte und Pflichten grund-
satzlich nicht durchsetzen. Nur wenige Imame, die im sozialen Umfeld iiber
grofe symbolische religiose Autoritét verfiigen, konnen dann durch Uberzeu-
gungskraft und bestimmte Kommunikationstechniken den verletzten Rechten
Geltung verschaffen.

Ein weiteres Problemfeld liegt darin, dass Imame in Deutschland weitge-
hend iiber einen offenen Handlungsspielraum verfiigen, der ihnen erméglichen
kann, bestimmte Ansichten oder eigene Interessen jenseits religioser Normen
und ethisch-normativer Auffassungen durchzusetzen. Dies hangt unmittelbar
mit der mangelnden Organisationsstruktur in vielen Moscheen in Deutschland
zusammen, die Imamen freie Handlungs- und Entscheidungsméglichkeiten in
diversen Fragen und Sachverhalten bietet.5¢®

Dies betrifft vor allem die Archivierung und Aufbewahrung von Daten und
Dokumenten. So werden beispielsweise Ehevertrage teils im Verwaltungsraum
der Moschee, teils im Biiro des Imams, aber auch in der Wohnung des Imams
aufbewahrt. Manche Imame wechseln zu anderen Moscheen oder verlassen
Deutschland und behalten relevante Unterlagen bei sich. In diesem organisato-
rischen Chaos gehen viele Aufzeichnungen verloren.®”” Es bleibt abzuwarten,
wie sich rechtliche und politische Entwicklungen sowie innermuslimische
Wandlungsprozesse zukiinftig auf muslimische Praktiken, einschliefllich der
Durchfithrung islamischer EheschliefSungen, auswirken werden.

66 Vgl. Gerdien Jonker/Stephanie Miissig (Hgg.) (2022), »Mosque Archives in Germanyx, in:
Journal of Muslims in Europe, Bd.11.3, Leiden: Brill.
7 Wie einige Imame mir mitteilten, kénnen sie sich manchmal nach einigen Monaten nicht
mehr daran erinnern, dass sie fiir ein Paar eine EheschliefSung vorgenommen hitten.

188

https://dol.org/10.5771/9783987401585-115 - am 20.01.2026, 20:23:04. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - [ T


https://doi.org/10.5771/9783987401565-115
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	5.1 Annäherung an Lebenswelten
	5.1.1 Muslimische Geflüchtete und ihre Eigenwelten
	5.1.2 Besonderheiten in den Herkunftsgesellschaften
	5.1.3 Besonderheiten in der Aufnahmegesellschaft

	5.2 Einblicke in alltägliche Praktiken
	5.2.1 Gottesdienstliche Praktiken (ʿibādāt)
	5.2.1.1 Das Ritualgebet (ṣalāt)
	5.2.1.2 Das Fasten (ṣiyām)
	5.2.1.3 Ernährung

	5.2.2 Zwischenmenschliche Praktiken (muʿāmalāt)
	5.2.2.1 Dating
	5.2.2.2 Eheschließung



